
Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen
1. Juli 2011

Kapital Plus

  Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH



Der Kauf und Verkauf von Investmentanteilen erfolgt auf 
der Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts und der 
„Allgemeinen Vertragsbedingungen“ in Verbindung mit 
den „Besonderen Vertragsbedingungen“. Es ist nicht ge-
stattet, von diesem Prospekt abweichende Auskünfte oder 
Erklärungen abzugeben. Jeder Kauf und Verkauf von Antei-
len auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche 
nicht in diesem Prospekt enthalten sind, erfolgt ausschließ-
lich auf Risiko des Käufers. Dieser Verkaufsprospekt wird er-
gänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht. Wenn der 
Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurück-
liegt, ist dem Erwerber auch der Halbjahresbericht vor Ver-
tragsschluss anzubieten.

Dem Vertragsverhältnis zwischen Kapitalanlagegesell-
schaft und Anleger sowie den vorvertraglichen Bezie-
hungen wird deutsches Recht zugrunde gelegt. Gemäß 
§ 23 Abs. 2 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ ist 
der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft Gerichtsstand für 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, sofern der 
Anleger keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 
hat. Laut § 123  InvG sind sämtliche Veröffentlichungen 
und Werbeschriften in deutscher Sprache abzufassen 
oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die 
Kapitalanlagegesellschaft wird ferner die gesamte Kom-
munikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache 
führen.

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften 
des Investmentgesetzes können Verbraucher die Om-
budsstelle für Investmentfonds beim BVI Bundesver-
band Investment und Asset Management e.V., Unter den 
Linden 42, 10117 Berlin, anrufen. Die weiteren Kontakt-
daten sind auf der Homepage des BVI www.bvi.de abruf-
bar. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon 
unberührt.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatz-
verträge über Finanzdienstleistungen können sich die 
Beteiligten auch an die Schlichtungsstelle der Deut-
schen Bundesbank, Postfach 11 12 32 in 60047 Frankfurt, 
Tel.: 069/2388-1907 oder -1906, Fax: 069/2388-1919, 
schlichtung@bundesbank.de wenden. Das Recht, die 
Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mainzer Landstraße 11–13
60329 Frankfurt

Handelsregister: HRB 9340
Amtsgericht: Frankfurt am Main

Zuständige Aufsichtsbehörde:
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Verkaufsprospekt
Grundlagen

Das Sondervermögen Kapital Plus ist ein richtlinienkon-
formes Sondervermögen im Sinne des Investmentgeset-
zes ( InvG). Es wird von der Allianz Global Investors Kapi-
talanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am 
Main – im Folgenden: „Gesellschaft“ – verwaltet.

Die Verwaltung des Sondervermögens besteht vor allem 
darin, das von den Anlegern bei der Gesellschaft einge-
legte Geld unter Beachtung des Grundsatzes der Risiko-
mischung in verschiedenen Vermögensgegenständen 
gesondert vom Vermögen der Gesellschaft anzulegen. 
Das Sondervermögen gehört nicht zur Insolvenzmasse 
der Gesellschaft.

In welchen Vermögensgegenständen die Gesellschaft 
das Geld anlegen darf und welche Bestimmungen sie 
dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem Investment-
gesetz und den Vertragsbedingungen, die das Rechtsver-
hältnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft re-
geln. Die Vertragsbedingungen umfassen einen Allge-
meinen und einen Besonderen Teil („Allgemeine“ und 
„Besondere Vertragsbedingungen“). Die Verwendung der 
Vertragsbedingungen für ein Sondervermögen unter-
liegt der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin).

Kapital Plus im Überblick

Anteilklasse1): A EUR

ISIN-Code: DE0008476250

Wertpapier-Kennnummer: 847625

Rechtliche Struktur: gemäß deutschem Recht ( InvG)

Auflegung: 2. Mai 1994

Kapitalanlagegesellschaft: Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH 
mit Sitz in Frankfurt am Main

Depotbank: Commerzbank AG, 
Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer: KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main

Finanzgruppen, die den Fonds initiieren: Allianz-Gruppe

Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main

Mindestanlagesumme: Keine

Ausgabeaufschlag max.: 6,00 %

Ausgabeaufschlag zzt.: 3,00 %

Ertragsverwendung: ausschüttend

Verwaltungsvergütung täglich max.: 1,50 % p.a.

Verwaltungsvergütung täglich zzt.: 0,90 % p.a.

Administrationsgebühr täglich max.: 0,50 % p.a.

Administrationsgebühr täglich zzt.: 0,25 % p.a.

Vertriebsprovision täglich max.: 0,75 % p.a.

Vertriebsprovision täglich zzt.: 0,00 % p.a.

Laufzeit: unbegrenzt
1)  Die Kapitalanlagegesellschaft kann jederzeit beschließen, weitere Anteilklassen für das Sondervermögen aufzulegen. In diesem Fall wird der Verkaufsprospekt um Informationen bezüglich der neuen 

Anteilklasse ergänzt.
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Verkaufsunterlagen

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinfor-
mationen, die Vertragsbedingungen sowie der aktuelle 
Jahres- und Halbjahresbericht sind bei der Gesellschaft, 
bei der Depotbank sowie bei den für die Gesellschaft tä-
tigen Vermittlern kostenfrei erhältlich.

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des 
Risikomanagements dieses Sondervermögens, die Risi-
komanagementmethoden und die jüngsten Entwicklun-
gen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Kate-
gorien von Vermögensgegenständen sind auf Anfrage in 
schriftlicher Form bei der Gesellschaft erhältlich.

Vertragsbedingungen

Die Vertragsbedingungen sind in diesem Prospekt ent-
halten. Die Vertragsbedingungen können von der Gesell-
schaft geändert werden. Änderungen der Vertragsbedin-
gungen bedürfen der Genehmigung durch die  BaFin. 
Änderungen der Anlagegrundsätze des Sondervermö-
gens bedürfen zusätzlich der Genehmigung durch den 
Aufsichtsrat der Gesellschaft.

Die vorgesehenen Änderungen werden im elektroni-
schen Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Web-
site www.allianzglobalinvestors.de bekannt gemacht. 
Wenn die Änderungen, Vergütungen und Aufwandser-
stattungen, die aus dem Sondervermögen entnommen 
werden dürfen, oder die Anlagegrundsätze des Sonder-
vermögens oder wesentliche Anlegerrechte betreffen, 
sind die depotführenden Stellen verpflichtet, die Anle-
ger in Papierform oder in elektronischer Form zu infor-
mieren. Diese Information umfasst die wesentlichen In-
halte der geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, die 
Rechte der Anleger in Zusammenhang mit der Ände-
rung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie weitere In-
formationen erlangt werden können.

Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. Änderungen von Regelungen 
zu den Vergütungen und Aufwendungserstattungen tre-
ten frühestens drei Monate nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Die  BaFin kann einen früheren Zeitpunkt des 
Inkrafttretens bestimmen. Änderungen, die mit den bis-
herigen Anlagegrundsätzen des Sondervermögens nicht 
vereinbar sind, treten ebenfalls frühestens drei Monate 
nach Bekanntmachung in Kraft und sind nur unter der 
Bedingung zulässig, dass die Kapitalanlagegesellschaft 
den Anlegern anbietet, ihre Anteile gegen Anteile an 
Sondervermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsät-
zen kostenlos umzutauschen, sofern derartige Sonder-
vermögen von der Kapitalanlagegesellschaft oder einem 
anderen Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet 

werden, oder ihnen anbietet, ihre Anteile ohne Berech-
nung eines Rückgabeabschlags vor dem Inkrafttreten 
der Änderungen zurückzunehmen.

Verwaltungsgesellschaft

Das Sondervermögen wird von der im Dezember 1955 
gegründeten Allianz Global Investors Kapitalanlagege-
sellschaft mbH (Allianz Global Investors KAG) mit Sitz in 
Frankfurt am Main verwaltet.

Die Allianz Global Investors KAG ist eine Kapitalanlage-
gesellschaft im Sinne des Investmentgesetzes ( InvG) in 
der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung ( GmbH).

Die Allianz Global Investors KAG durfte seit Dezember 
1955 Wertpapier-Sondervermögen verwalten, ferner 
auch seit 1994 Geldmarkt-Sondervermögen sowie seit 
1998 Investmentfondsanteil-, Gemischte Wertpapier- 
und Grundstücks- sowie Altersvorsorge-Sondervermö-
gen. Nach der Anpassung an das Investmentgesetz durf-
te die Gesellschaft seit März 2005 Richtlinienkonforme 
Sondervermögen, Gemischte Sondervermögen und Al-
tersvorsorge-Sondervermögen verwalten sowie seit dem 
25. Juli 2008 Sonstige Sondervermögen.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrates und den Gesellschafter-
kreis sowie über die Höhe des gezeichneten und einge-
zahlten Kapitals finden Sie am Schluss des Verkaufspro-
spekts.

Bekanntmachungen der Gesellschaft

Die Website www.allianzglobalinvestors.de wird nach-
folgend als elektronisches Informationsmedium der Ge-
sellschaft im Sinne des Investmentgesetzes bestimmt. 
Soweit gesetzlich oder in diesem Verkaufsprospekt 
nichts anderes bestimmt ist, werden alle auf das Son-
dervermögen bezogene Bekanntmachungen der Gesell-
schaft und Mitteilungen an die Anteilinhaber auf der 
Website veröffentlicht.

Depotbank

Das Investmentgesetz sieht eine Trennung der Verwal-
tung und der Verwahrung von Sondervermögen vor. Mit 
der Verwahrung der Vermögensgegenstände des Son-
dervermögens hat die Gesellschaft ein Kreditinstitut als 
Depotbank beauftragt.

Die Depotbank verwahrt die Vermögensgegenstände in 
Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. Sie hat insbesondere 
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dafür zu sorgen, dass die Ausgabe und die Rücknahme 
von Anteilen und die Berechnung des Wertes der Anteile 
den Vorschriften des Investmentgesetzes und den Ver-
tragsbedingungen entsprechen. Weiterhin hat sie dar-
auf zu achten, dass bei den für das Sondervermögen ge-
tätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb der übli-
chen Fristen in ihre Verwahrung gelangt und die Erträge 
des Sondervermögens gemäß den Vorschriften des In-
vestmentgesetzes und den Vertragsbedingungen ver-
wendet werden. Sie hat darüber hinaus zu prüfen, ob die 
Anlage von Vermögensgegenständen auf Sperrkonten 
oder in Sperrdepots eines anderen Kreditinstitutes, ei-
ner Wertpapierfirma oder eines anderen Verwahrers mit 
dem Investmentgesetz und den Vertragsbedingungen 
vereinbar ist. Wenn dies der Fall ist, hat sie ihre Zustim-
mung zu der Anlage zu erteilen.

Die Depotbank ist grundsätzlich für alle Vermögensge-
genstände, die von ihr oder mit ihrer Zustimmung von 
einer anderen Stelle verwahrt werden, verantwortlich 
und haftet im Falle des Verlustes. Wenn jedoch Wertpa-
piere im Ausland verwahrt werden und es sich beim dor-
tigen Verwahrer nicht um die Clearstream Banking AG 
oder eine eigene ausländische Geschäftsstelle der De-
potbank handelt, beschränkt sich die Haftung der De-
potbank auf die sorgfältige Auswahl, regelmäßige Über-
prüfung und Unterweisung des ausländischen Verwah-
rers.

Der Wert des Sondervermögens sowie der Wert der An-
teile werden von der Depotbank unter Mitwirkung der 
Gesellschaft ermittelt.

Für das in diesem Verkaufsprospekt beschriebene Son-
dervermögen hat die Commerzbank AG mit Sitz in 
Frankfurt, Kaiserplatz, das Amt der Depotbank über-
nommen. Die Depotbank ist ein in der Rechtsform der 
Aktiengesellschaft organisiertes Kreditinstitut nach 
deutschem Recht. Ihre Haupttätigkeiten sind das Giro-, 
Einlagen- und Kreditgeschäft sowie das Wertpapierge-
schäft.

Sondervermögen

Das Sondervermögen Kapital Plus wurde am 2. Mai 1994 
für unbestimmte Dauer aufgelegt. Die Anleger sind an 
den Vermögensgegenständen des Sondervermögens 
entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentü-
mer bzw. Gläubiger nach Bruchteilen beteiligt.

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sin-
ne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertrags-

verwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahme-
abschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich 
des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der 
Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder 
einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Die 
Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt 
im Ermessen der Gesellschaft.

Bei Drucklegung dieses Verkaufsprospektes ist folgende 
Anteilklasse tatsächlich aufgelegt: A EUR.

Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften 
ausschließlich zugunsten einer einzigen Währungsan-
teilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit 
einer Währungsabsicherung zugunsten der Währung 
dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf die Gesell-
schaft auch unabhängig von § 9 der „Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen“ und § 3 der „Besonderen Vertragsbe-
dingungen“ Derivate im Sinne von § 51 Absatz 1  InvG auf 
Wechselkurse und Währungen mit dem Ziel einsetzen, 
Anteilwertverluste durch wechselkursbedingte Verluste 
von nicht auf die Referenzwährung der Anteilklasse lau-
tenden Vermögensgegenständen des Sondervermögens 
zu vermeiden. Bei Aktien und Aktien gleichwertigen Pa-
pieren gilt ein Wechselkursrisiko als gegeben, wenn die 
Währung des Landes, in dem der Emittent (bei Aktien 
vertretenden Papieren die Aktiengesellschaft) seinen 
Sitz hat, von der Referenzwährung der Anteilklasse ab-
weicht. Bei anderen Vermögensgegenständen gilt ein 
Wechselkursrisiko als gegeben, wenn sie auf eine andere 
als die Referenzwährung des Anteilwertes lauten. Der 
auf eine wechselkursgesicherte Anteilklasse entfallende 
Wert der einem Wechselkursrisiko unterliegenden und 
hiergegen nicht abgesicherten Vermögensgegenstände 
des Sondervermögens darf insgesamt nicht mehr als 
10 % des Wertes der Anteilklasse betragen. Der Einsatz 
der Derivate nach diesem Absatz darf sich nicht auf An-
teilklassen auswirken, die nicht oder gegenüber einer 
anderen Währung wechselkursgesichert sind.

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung kann 
das wirtschaftliche Ergebnis, das der Anleger mit sei-
nem Investment in das Sondervermögen erzielt, variie-
ren, je nachdem, zu welcher Anteilklasse die von ihm er-
worbenen Anteile gehören. Das gilt sowohl für die Rendi-
te, die der Anleger vor Steuern erzielt, als auch für die 
Rendite nach Steuern.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheit-
lich für das ganze Sondervermögen zulässig, er kann 
nicht für einzelne Anteilklassen oder Gruppen von An-
teilklassen erfolgen. Eine Ausnahme bilden Währungs-
kurssicherungsgeschäfte, deren Ergebnis bestimmten 
Anteilklassen zugeordnet wird, und die für die anderen 
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Anteilklassen keine Auswirkungen auf die Anteilwert-
entwicklung haben.

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, für den Rententeil eine markt-
gerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und 
für den Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum 
durch Engagement vorwiegend an den europäischen Akti-
enmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirt-
schaften.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Für das Sondervermögen können folgende Vermögensge-
genstände erworben werden:

1. Wertpapiere gemäß § 47  InvG, jedoch nur solche der 
nachstehend bezeichneten Gattungen:

a) Verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Staatsanlei-
hen, Pfandbriefe und ähnliche ausländische, von Kre-
ditinstituten begebene grundpfandrechtlich gesicherte 
Schuldverschreibungen, Kommunalschuldverschrei-
bungen, Nullkuponanleihen, variabel verzinsliche An-
leihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsan-
leihen, Unternehmensanleihen, wertpapiermäßig aus-
gestaltete Asset-Backed Securities und Mortgage-Ba-
cked Securities sowie weitere Anleihen, die mit einem 
Sicherungsvermögen verknüpft sind; dabei kann sich 
die Gesellschaft je nach Einschätzung der Marktlage 
sowohl auf eine einzige oder auf mehrere der genann-
ten Wertpapiergattungen konzentrieren als auch breit 
übergreifend investieren.

b) Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genuss-
Scheine, sofern der Emittent (bei Aktien vertretenden 
Papieren die Aktiengesellschaft) seinen Sitz in Europa 
(einschließlich Russlands und der Türkei) hat.

c) Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genuss-
Scheine von Emittenten mit Sitz in anderen Ländern.

d) Indexzertifikate und andere Zertifikate, deren Risiko-
profil mit den unter Buchstabe a) bis c) genannten Ver-
mögensgegenständen oder mit den Anlagemärkten 
korreliert, denen diese Vermögensgegenstände zuzu-
ordnen sind.

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 48  InvG, die auch auf 
Fremdwährung lauten können; dabei kann sich die Ge-
sellschaft je nach Einschätzung der Marktlage sowohl 
auf eine einzige oder auf mehrere Währungen konzen-
trieren als auch breit übergreifend investieren.

3. Bankguthaben gemäß § 49  InvG, die auch auf Fremd-
währung lauten können; dabei kann sich die Gesell-
schaft je nach Einschätzung der Marktlage sowohl auf 
eine einzige oder auf mehrere Währungen konzentrie-
ren als auch breit übergreifend investieren.

4. Investmentanteile gemäß § 50  InvG, jedoch aus-
schließlich Anteile an solchen Investmentvermögen, 
deren Risikoprofil typischerweise mit den Anlagemärk-
ten korreliert, denen die unter Nr. 1 bis 3 genannten 
Vermögensgegenstände zuzuordnen sind. Dabei kann 
es sich um in- oder ausländische Investmentvermögen 
gemäß § 50  InvG handeln. Die Gesellschaft kann sich je 
nach Einschätzung der Marktlage sowohl auf ein oder 
mehrere Investmentvermögen konzentrieren, die eine 
auf nur einen Anlagemarkt konzentrierte Anlagepolitik 
verfolgen, als auch breit übergreifend investieren.

 Es werden grundsätzlich nur Anteile an Investmentver-
mögen erworben, die direkt oder indirekt von der Ge-
sellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, die 
mit der Gesellschaft durch eine wesentliche unmittel-
bare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, ver-
waltet werden. Anteile an anderen Investmentvermö-
gen werden nur ausnahmsweise und nur dann erwor-
ben, wenn keines der in Satz 4 genannten Investment-
vermögen die von der Gesellschaft im Einzelfall für not-
wendig erachtete Anlagepolitik verfolgt, oder wenn es 
sich um Anteile an einem auf die Nachbildung eines 
Wertpapierindizes ausgerichteten Investmentvermö-
gen handelt, die an einer der in § 5 Buchstaben a) und 
b) der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ genannten 
Börsen oder organisierten Märkte zum Handel zuge-
lassen sind.

5. Derivate gemäß § 51  InvG.
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52  InvG

Dabei gelten die nachfolgenden Anlagegrenzen:

Version bis 14. Juli 2011:

(1) Der Anteil der Aktien, Aktien gleichwertigen Papiere 
und Genuss-Scheine im Sinne von vorstehenden Zif-
fern 1 Buchstaben b) und c) und 6 darf vorbehaltlich 
des Absatzes (10) insgesamt 20 % des Wertes des Son-
dervermögens nicht unter- und 40 % des Wertes des 
Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der 
Aktien, Aktien gleichwertigen Papiere und Genuss-
Scheine nicht-europäischer Emittenten im Sinne von 
vorstehenden Ziffern 1 Buchstabe c) und 6 darf vorbe-
haltlich des Absatzes (10) insgesamt 5 % des Wertes 
des Sondervermögens nicht überschreiten.

(2) Die durchschnittliche, barwertgewichtete Restlaufzeit 
(Duration) des in verzinslichen Vermögensgegenstän-
den gemäß vorstehenden Ziffern 1 Buchstabe a), 2, 3 
und 6 angelegten Teils des Sondervermögens, ein-
schließlich der mit den genannten Vermögensgegen-
ständen verbundenen Zinsansprüche, muss zwischen 
drei und neun Jahren liegen. Bei der Berechnung wer-
den Derivate auf verzinsliche Wertpapiere, Zins- und 
Rentenindizes sowie Zinssätze unabhängig von der 
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Währung der zugrunde liegenden Vermögensgegen-
stände berücksichtigt.

(3) Der Anteil der Investmentanteile im Sinne von vorste-
hender Ziffer 4 darf insgesamt 10 % des Wertes des 
Sondervermögens nicht überschreiten.

(4) Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen 
Vermögensgegenstände gemäß vorstehenden Ziffern 
1 Buchstabe a), 2, 3 und 6 darf insgesamt 10 % des 
Wertes des Sondervermögens nur überschreiten, 
wenn der über diesen Wert hinausgehende Anteil 
durch Derivate auf Wechselkurse oder Währungen ab-
gesichert ist. Soweit sich Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten in gleicher Währung gegenüberste-
hen, werden sie auf diese Grenze nicht angerechnet.

(5) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne von 
vorstehenden Ziffern 1 Buchstabe a) und 6, die nicht 
über ein Investment Grade-Rating mindestens einer 
anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie 
über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach 
Einschätzung der Gesellschaft kein solches Rating er-
halten würden, darf vorbehaltlich des Absatzes (10) 
insgesamt 5 % des Wertes des Sondervermögens nicht 
übersteigen. Wertpapiere, die bei ihrem Erwerb für das 
Sondervermögen über ein Investment Grade-Rating 
mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügt 
haben oder, wenn sie über kein Rating verfügt haben, 
im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesell-
schaft ein solches Rating erhalten hätten, werden auch 
bei Verlust dieser Voraussetzung nicht auf die in Satz 1 
genannte Grenze angerechnet. Allerdings wird die Ge-
sellschaft entweder die Veräußerung der in Satz 2 ge-
nannten Wertpapiere innerhalb eines Jahres anstreben 
oder die Wertpapiere nach spätestens einem Jahr auf 
die in Satz 1 genannte Grenze anrechnen. Der Anteil 
der Wertpapiere nach Satz 1 und nach Satz 2 soll vor-
behaltlich des Absatzes (10) insgesamt 10 % des Wer-
tes des Sondervermögens nicht übersteigen.

(6) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne von 
vorstehenden Ziffern 1 Buchstabe a) und 6, deren Aus-
steller ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifi-
zierung der Weltbank nicht in die Kategorie „hohes 
Bruttovolkseinkommen pro Kopf“ fällt, d.h. nicht als 
„entwickelt“ klassifiziert ist, darf vorbehaltlich des Ab-
satzes (10) insgesamt 10 % des Wertes des Sonderver-
mögens nicht überschreiten.

(7) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne von 
vorstehender Ziffer 1 Buchstabe a), die von der Bun-
desrepublik Deutschland oder von einem der Bundes-
republik Deutschland zugehörigen Bundesländer aus-
gegeben oder garantiert worden sind, darf 35 % des 
Wertes des Sondervermögens überschreiten.

(8) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne von 
vorstehenden Ziffern 1 Buchstabe a) und 6, die von pri-
vatrechtlichen Unternehmen und nicht vom Bund, ei-
nem Land, den Europäischen Gemeinschaften, einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Ge-
bietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
einem Drittstaat oder von einer internationalen Orga-
nisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union angehört, garantiert ausgestellt worden 
sind (Unternehmensanleihen), darf vorbehaltlich des 
Absatzes (10) insgesamt 30 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht übersteigen.

(9) Die in Pension genommenen Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente sind auf die Ausstellergrenzen des 
§ 60 Abs. 1 und 2  InvG, die in Pension genommenen In-
vestmentanteile auf die Anlagegrenzen der §§ 61 und 
64 Abs. 3  InvG anzurechnen.

(10) Die in den Absätzen (1) bis (6) und (8) beschriebenen 
Grenzen dürfen über- bzw. unterschritten werden, 
wenn dies durch Wert- oder Laufzeitveränderungen 
von im Sondervermögen enthaltenen Vermögensge-
genständen, durch Ausübung von Wandlungs-, Be-
zugs- oder Optionsrechten oder durch Veränderung 
des Wertes des gesamten Sondervermögens z.B. bei 
Ausgabe oder Rücknahme von Anteilscheinen ge-
schieht. Die Gesellschaft wird in diesen Fällen die Wie-
dereinhaltung der genannten Grenzen unter Wahrung 
der Interessen der Anleger als vorrangiges Ziel anstre-
ben.

(11) Eine Überschreitung der in den Absätzen (1), (5) Satz 3, 
(6) und (8) genannten Grenzen durch Erwerb entspre-
chender Vermögensgegenstände ist zulässig, wenn 
gleichzeitig durch den Einsatz von Derivaten sicherge-
stellt ist, dass das jeweilige Marktrisikopotenzial insge-
samt die Grenzen einhält.

 Die Derivate werden für diese Zwecke mit dem delta-
gewichteten Wert der jeweiligen Basisgegenstände 
vorzeichengerecht angerechnet. Marktgegenläufige 
Derivate werden auch dann als risikomindernd ange-
rechnet, wenn ihre Basiswerte und die Gegenstände 
des Sondervermögens nicht vollständig übereinstim-
men.

Version ab 15. Juli 2011:

(1) Der Anteil der Aktien, Aktien gleichwertigen Papiere 
und Genuss-Scheine im Sinne von vorstehenden Zif-
fern 1 Buchstaben b) und c) und 6 darf vorbehaltlich 
des Absatzes (10) insgesamt 20 % des Wertes des Son-
dervermögens nicht unter- und 40 % des Wertes des 
Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil der 
Aktien, Aktien gleichwertigen Papiere und Genuss-
Scheine nicht-europäischer Emittenten im Sinne von 
vorstehenden Ziffern 1 Buchstabe c) und 6 darf vorbe-
haltlich des Absatzes (10) insgesamt 5 % des Wertes 
des Sondervermögens nicht überschreiten.

(2) Die durchschnittliche, barwertgewichtete Restlaufzeit 
(Duration) des in verzinslichen Vermögensgegenstän-
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den gemäß vorstehenden Ziffern 1 Buchstabe a), 2, 3 
und 6 angelegten Teils des Sondervermögens, ein-
schließlich der mit den genannten Vermögensgegen-
ständen verbundenen Zinsansprüche, muss zwischen 
drei und neun Jahren liegen. Bei der Berechnung wer-
den Derivate auf verzinsliche Wertpapiere, Zins- und 
Rentenindizes sowie Zinssätze unabhängig von der 
Währung der zugrunde liegenden Vermögensgegen-
stände berücksichtigt.

(3) Der Anteil der Investmentanteile im Sinne von vorste-
hender Ziffer 4 darf insgesamt 10 % des Wertes des 
Sondervermögens nicht überschreiten.

(4) Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen 
Vermögensgegenstände gemäß Ziffern 1 Buchsta-
be a), 2, 3 und 6 darf insgesamt 10 % des Wertes des 
Sondervermögens nur überschreiten, wenn der über 
diesen Wert hinausgehende Anteil durch Derivate auf 
Wechselkurse oder Währungen abgesichert ist. Soweit 
sich Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in 
gleicher Währung gegenüberstehen, werden sie auf 
diese Grenze nicht angerechnet.

(5) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne von 
vorstehenden Ziffern 1 Buchstabe a) und 6, die nicht 
über ein Investment Grade-Rating mindestens einer 
anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie 
über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach 
Einschätzung der Gesellschaft kein solches Rating er-
halten würden, darf vorbehaltlich des Absatzes (10) 
insgesamt 5 % des Wertes des Sondervermögens nicht 
übersteigen. Wertpapiere, die bei ihrem Erwerb für das 
Sondervermögen über ein Investment Grade-Rating 
mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügt 
haben oder, wenn sie über kein Rating verfügt haben, 
im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesell-
schaft ein solches Rating erhalten hätten, werden auch 
bei Verlust dieser Voraussetzung nicht auf die in Satz 1 
genannte Grenze angerechnet. Allerdings wird die Ge-
sellschaft entweder die Veräußerung der in Satz 2 ge-
nannten Wertpapiere innerhalb eines Jahres anstreben 
oder die Wertpapiere nach spätestens einem Jahr auf 
die in Satz 1 genannte Grenze anrechnen. Der Anteil 
der Wertpapiere nach Satz 1 und nach Satz 2 soll vor-
behaltlich des Absatzes (10) insgesamt 10 % des Wer-
tes des Sondervermögens nicht übersteigen.

(6) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne von 
vorstehenden Ziffern 1 Buchstabe a) und 6, deren Aus-
steller ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifi-
zierung der Weltbank nicht in die Kategorie „hohes 
Bruttovolkseinkommen pro Kopf“ fällt, d.h. nicht als 
„entwickelt“ klassifiziert ist, darf vorbehaltlich des Ab-
satzes (10) insgesamt 10 % des Wertes des Sonderver-
mögens nicht überschreiten.

(7) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne von 
vorstehender Ziffer 1 Buchstabe a), die von der Bun-
desrepublik Deutschland, von einem der Bundesrepub-

lik Deutschland zugehörigen Bundesländer, von den 
Europäischen Gemeinschaften, von einem Mitglieds-
staat der Europäischen Union oder seinen Gebietskör-
perschaften, von einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
von einem Mitgliedsstaat der OECD oder von einer in-
ternationalen Organisation, der mindestens ein Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union angehört, ausge-
geben oder garantiert worden sind, darf 35 % des Wer-
tes des Sondervermögens überschreiten.

(8) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne von 
vorstehenden Ziffern 1 Buchstabe a) und 6, die von pri-
vatrechtlichen Unternehmen und nicht vom Bund, ei-
nem Land, den Europäischen Gemeinschaften, einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Ge-
bietskörperschaften, einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
einem Drittstaat oder von einer internationalen Orga-
nisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union angehört, garantiert ausgestellt worden 
sind (Unternehmensanleihen), darf vorbehaltlich des 
Absatzes (10) insgesamt 30 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht übersteigen.

(9) Die in Pension genommenen Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente sind auf die Ausstellergrenzen des 
§ 60 Abs. 1 und 2  InvG, die in Pension genommenen In-
vestmentanteile auf die Anlagegrenzen der §§ 61 und 
64 Abs. 3  InvG anzurechnen.

(10) Die in den Absätzen (1) bis (6) und (8) beschriebenen 
Grenzen dürfen über- bzw. unterschritten werden, 
wenn dies durch Wert- oder Laufzeitveränderungen 
von im Sondervermögen enthaltenen Vermögensge-
genständen, durch Ausübung von Wandlungs-, Be-
zugs- oder Optionsrechten oder durch Veränderung 
des Wertes des gesamten Sondervermögens z.B. bei 
Ausgabe oder Rücknahme von Anteilscheinen ge-
schieht. Die Gesellschaft wird in diesen Fällen die Wie-
dereinhaltung der genannten Grenzen unter Wahrung 
der Interessen der Anleger als vorrangiges Ziel anstre-
ben.

(11) Eine Überschreitung der in den Absätzen (1), (5) Satz 3, 
(6) und (8) genannten Grenzen durch Erwerb entspre-
chender Vermögensgegenstände ist zulässig, wenn 
gleichzeitig durch den Einsatz von Derivaten sicherge-
stellt ist, dass das jeweilige Marktrisikopotenzial insge-
samt die Grenzen einhält.

 Die Derivate werden für diese Zwecke mit dem delta-
gewichteten Wert der jeweiligen Basisgegenstände 
vorzeichengerecht angerechnet. Marktgegenläufige 
Derivate werden auch dann als risikomindernd ange-
rechnet, wenn ihre Basiswerte und die Gegenstände 
des Sondervermögens nicht vollständig übereinstim-
men.
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Anlageinstrumente im Einzelnen

Wertpapiere

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens im Rahmen der im Abschnitt „Anlagegrundsätze 
und Anlagegrenzen“ genannten Beschränkungen Wert-
papiere erwerben,

· wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind;

· wenn sie an einer der von der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht zugelassenen Börsen 
zum Handel zugelassen oder an einem der von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
zugelassenen organisierten Märkte zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind.

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen nach Maßgabe 
der „Besonderen Vertragsbedingungen“ erworben wer-
den, wenn nach ihren Ausgabebedingungen die Zulas-
sung an oder die Einbeziehung in eine der oben genann-
ten Börsen oder einen der oben genannten organisierten 
Märkte beantragt werden muss und die Zulassung oder 
Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach Ausgabe er-
folgt. Zusätzlich sind die Voraussetzungen des § 47 
Abs. 1 Satz 2  InvG zu erfüllen.

Wertpapiere dürfen in Form von Aktien insbesondere 
auch dann erworben werden, wenn sie dem Sonderver-
mögen bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmit-
teln zustehen. Wertpapiere dürfen auch in Ausübung 
von Bezugsrechten erworben werden, die zum Sonder-
vermögen gehören.

Als Wertpapiere gelten auch Bezugsrechte, sofern sich 
die Wertpapiere, aus denen die Bezugsrechte herrühren, 
im Sondervermögen befinden können.

Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die üblicher-
weise auf dem Geldmarkt gehandelt werden sowie ver-
zinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs 
für das Sondervermögen eine Laufzeit bzw. Restlaufzeit 
von höchstens 397 Tagen haben. Sofern ihre Laufzeit 
länger als 397 Tage ist, muss ihre Verzinsung regelmä-
ßig, mindestens einmal in 397 Tagen marktgerecht an-
gepasst werden. Geldmarktinstrumente sind auch Inst-
rumente, deren Risikoprofil dem Risikoprofil solcher 
Wertpapiere entspricht.

Für das Sondervermögen dürfen im Rahmen der im Ab-
schnitt „Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen“ ge-
nannten Beschränkungen Geldmarktinstrumente fol-
gender Aussteller erworben werden,

1. wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind,

2. wenn sie an einer der von der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht zugelassenen Börsen 
zum Handel zugelassen oder an einem der von der 
Bundesanstalt zugelassenen organisierten Märkte 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

3. wenn sie von den Europäischen Gemeinschaften, 
dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, ei-
nem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer 
anderen zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union, der Europäi-
schen Zentralbank oder der Europäischen Investiti-
onsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein 
Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundes-
staates oder von einer internationalen öffentlich-
rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mit-
gliedstaat der Europäischen Union angehört, bege-
ben oder garantiert werden,

4. wenn sie von einem Unternehmen begeben werden, 
dessen Wertpapiere auf den unter den Nummern 1 
und 2 bezeichneten Märkten gehandelt werden,

5. wenn sie von einem Kreditinstitut, das nach dem 
Europäischen Gemeinschaftsrecht festgelegten Kri-
terien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kre-
ditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach 
Auffassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht denjenigen des Europäischen Ge-
meinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und 
diese einhält, begeben oder garantiert werden, oder

6. wenn sie von anderen Emittenten begeben werden 
und es sich bei dem jeweiligen Emittenten handelt

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 
mindestens 10 Millionen Euro, das seinen Jahresab-
schluss nach den Vorschriften der Vierten Richtlinie 
78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 über den 
Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter 
Rechtsformen, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2003/51/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Juli 2003 erstellt und veröffentlicht, 
oder

b) um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine 
oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfas-
senden Unternehmensgruppe für die Finanzierung 
dieser Gruppe zuständig ist, oder
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c) um einen Rechtsträger, der die wertpapiermäßige 
Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung 
einer von der Bank eingeräumten Kreditlinie finan-
zieren soll. Für die wertpapiermäßige Unterlegung 
und die von einer Bank eingeräumte Kreditlinie gilt 
Artikel 7 der Richtlinie 2007/16/EG.

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen 
nur erworben werden, wenn sie die Voraussetzungen 
des Artikels 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2007/16/EG er-
füllen. Für Geldmarktinstrumente im Sinne der vorge-
nannten Ziffern 1 und 2 gilt Artikel 4 Abs. 3 der Richtli-
nie 2007/16/EG.

Für die unter Ziffer 3 bis 6 genannten Geldmarktinstru-
mente müssen ein ausreichender Einlagen- und Anle-
gerschutz bestehen, z.B. in Form eines Investment Gra-
de-Ratings und zusätzlich die Kriterien des Artikels 5 
der Richtlinie 2007/16/EG erfüllt sein. Als „Investment 
Grade“ bezeichnet man eine Benotung mit „BBB“ bzw. 
„Baa“ oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-
Prüfung durch eine Rating-Agentur.

Für den Erwerb von Geldmarktinstrumenten im Sinne 
von vorstehender Ziffer 3, die von einer regionalen oder 
lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder von einer internationalen öf-
fentlichrechtlichen Einrichtung begeben werden, aber 
weder von diesem Mitgliedstaat oder, wenn dieser ein 
Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates 
garantiert werden, und für den Erwerb von Geldmarkt-
instrumenten nach vorstehenden Ziffern 4 und 6 gilt Ar-
tikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 2007/16/EG; für den Erwerb 
aller anderen Geldmarktinstrumente nach vorstehender 
Ziffer 3 außer Geldmarktinstrumenten, die von der Eu-
ropäischen Zentralbank oder der Zentralbank eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union begeben oder ga-
rantiert wurden, gilt Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 
2007/16/EG. Für den Erwerb von Geldmarktinstrumen-
ten nach vorstehender Ziffer 5 gelten Artikel 5 Absatz 3 
und, wenn es sich um Geldmarktinstrumente handelt, 
die von einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmun-
gen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen 
des Europäischen Gemeinschaftsrechts gleichwertig 
sind, unterliegt und diese einhält, begeben oder garan-
tiert werden, Artikel 6 der Richtlinie 2007/16/EG.

Anlagegrenzen für Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente

Die Gesellschaft darf in die oben genannten Wertpapie-
re und Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers 
(Schuldners) bis zu 10 % des Sondervermögens anlegen. 

Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente dieser Aussteller (Schuldner), deren 
Anteil 5 % des Sondervermögens überschreitet, 40 % des 
Sondervermögens nicht übersteigen.

In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und 
Geldmarktinstrumenten besonderer öffentlicher Aus-
steller im Sinne des § 60 Abs. 2 Satz 1  InvG darf die Ge-
sellschaft jeweils bis zu 35 % des Wertes des Sonderver-
mögens anlegen.

Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne von 
§ 1 Nr. 1 Buchstabe a) der „Besonderen Vertragsbedin-
gungen“, die von der Bundesrepublik Deutschland oder 
von einem der Bundesrepublik Deutschland zugehöri-
gen Bundesländer ausgegeben oder garantiert worden 
sind, darf 35 % des Wertes des Sondervermögens über-
schreiten.

Mit Wirkung zum 15. Juli 2011 darf der Anteil der ver-
zinslichen Wertpapiere im Sinne von § 1 Nr. 1 Buchsta-
be a) der „Besonderen Vertragsbedingungen“, die von der 
Bundesrepublik Deutschland, von einem der Bundesre-
publik Deutschland zugehörigen Bundesländer, von den 
Europäischen Gemeinschaften, von einem Mitglieds-
staat der Europäischen Union oder seinen Gebietskör-
perschaften, von einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, von 
einem Mitgliedsstaat der OECD oder von einer internati-
onalen Organisation, der mindestens ein Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union angehört, ausgegeben oder ga-
rantiert worden sind, 35 % des Wertes des Sondervermö-
gens überschreiten.

In gedeckte Schuldverschreibungen desselben Ausstel-
lers darf die Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes 
des Sondervermögens anlegen. Sofern in diese Schuld-
verschreibungen mehr als 5 % des Wertes des Sonderver-
mögens angelegt werden, darf der Gesamtwert dieser 
Schuldverschreibungen 80 % des Wertes des Sonderver-
mögens nicht übersteigen.

Die Gesellschaft darf für ein Sondervermögen bis zu 
20 % des Wertes des Sondervermögens in eine Kombina-
tion der folgenden Vermögensgegenstände anlegen:

· von ein und derselben Einrichtung begebene Wert-
papiere oder Geldmarktinstrumente,

· Einlagen bei dieser Einrichtung,
· Anrechnungsbeträge für das Kontrahentenrisiko 

der mit dieser Einrichtung eingegangenen Geschäf-
te in Derivaten, Wertpapierdarlehen und Wertpa-
piergeschäften.



12

Kapital Plus

12

Bei besonderen öffentlichen Ausstellern im Sinne des 
§ 60 Abs. 2 Satz 1  InvG darf eine Kombination der im vor-
genannten Satz bezeichneten Vermögensgegenstände 
35 % des Wertes des Sondervermögens nicht überstei-
gen.

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben in beiden Fäl-
len unberührt.

Die in Pension genommenen Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente werden auf diese Anlagegrenzen an-
gerechnet.

Die Anrechnungsbeträge von Wertpapieren und Geld-
marktinstrumenten eines Ausstellers auf die vorstehend 
genannten Grenzen können durch den Einsatz von 
marktgegenläufigen Derivaten, welche Wertpapiere oder 
Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers zum Ba-
siswert haben, reduziert werden. Das bedeutet, dass für 
Rechnung des Sondervermögens auch über die vorge-
nannten Grenzen hinaus Wertpapiere oder Geldmarkt-
instrumente eines Ausstellers erworben werden dürfen, 
wenn das dadurch gesteigerte Ausstellerrisiko durch Ab-
sicherungsgeschäfte wieder gesenkt wird.

Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens darf die Ge-
sellschaft insgesamt anlegen in

· Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse 
zugelassen oder an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, 
jedoch die Kriterien des § 52 Absatz 1 Nr. 1  InvG er-
füllen;

· Geldmarktinstrumenten von Ausstellern, die nicht 
den Anforderungen des § 48 genügen, sofern die 
Geldmarktinstrumente die Voraussetzungen des 
§ 52 Absatz 1 Nr. 2  InvG erfüllen,

· Aktien aus Neuemissionen, deren Zulassung an ei-
ner Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zum Handel oder deren Zulassung an einem organi-
sierten Markt oder deren Einbeziehung in diesen in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum nach den Aus-
gabebedingungen zu beantragen ist, sofern die Zu-
lassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere in-
nerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt, so-
wie Aktien aus Neuemissionen, deren Zulassung an 
einer Börse zum Handel oder deren Zulassung an ei-
nem organisierten Markt oder die Einbeziehung in 
diesen außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder außerhalb der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen 
zu beantragen ist, sofern die Wahl dieser Börse oder 
dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt 
zugelassen ist und die Zulassung oder Einbeziehung 
dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ih-
rer Ausgabe erfolgt.

· Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb für das 
Sondervermögen mindestens zweimal abgetreten 
werden können und gewährt wurden:

a) dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, ei-
nem Land, den Europäischen Gemeinschaften oder 
einem Staat, der Mitglied der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist,

b) einer anderen inländischen Gebietskörperschaft 
oder einer Regionalregierung oder örtlichen Ge-
bietskörperschaft eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staats des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, für die nach Artikel 44 der Richtli-
nie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme 
und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute die 
Gewichtung Null bekannt gegeben worden ist,

c) sonstigen Körperschaften oder Anstalten des öffent-
lichen Rechts mit Sitz im Inland oder in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum,

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, 
die an einem organisierten Markt im Sinne § 2 Ab-
satz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes zum Handel 
zugelassen oder die an einem anderen organisierten 
Markt, der die wesentlichen Anforderungen an gere-
gelte Märkte im Sinne der in § 52 Absatz 1 Nr. 4 d) 
 InvG genannten Richtlinien erfüllt, sind, oder

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe a) 
bis c) bezeichneten Stellen die Gewährleistung für 
die Verzinsung und Rückzahlung übernommen hat.

Bankguthaben

Im Rahmen der im Abschnitt „Anlagegrundsätze und 
Anlagegrenzen“ aufgeführten Beschränkungen darf die 
Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens auch 
in Bankguthaben anlegen. Diese dürfen eine Laufzeit 
von höchstens zwölf Monaten haben. Diese Guthaben 
sind auf Sperrkonten bei einem Kreditinstitut mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zu unterhalten. Sie können auch bei einem Kreditinsti-
tut mit Sitz in einem Drittstaat unterhalten werden, so-
fern die Aufsichtsbestimmungen dieses Drittstaats nach 
Auffassung der  BaFin denjenigen des Gemeinschafts-
rechts gleichwertig sind.
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Die Gesellschaft darf unter Beachtung der Regelungen 
der „Besonderen Vertragsbedingungen“ nur bis zu 20 % 
des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben bei 
je einem Kreditinstitut anlegen.

Investmentanteile

Die Gesellschaft darf im Rahmen der im Abschnitt „An-
lagegrundsätze und Anlagegrenzen“ aufgeführten Be-
schränkungen für Rechnung des Sondervermögens in 
Anteilen an anderen Investmentvermögen investieren, 
sofern diese anderen Investmentvermögen nach ihren 
Vertragsbedingungen oder ihrer Satzung höchstens bis 
zu 10 % ihres Vermögens in Anteile an weiteren Invest-
mentvermögen investieren dürfen. Es können Anteile an 
inländischen richtlinienkonformen Sondervermögen 
und richtlinienkonforme EU-Investmentanteile erwor-
ben werden. Anteile an nicht-richtlinienkonformen in-
ländischen Sondervermögen, ausländische Investment-
anteile, die nicht EU-Investmentanteile sind, sowie An-
teile an Investmentgesellschaften können erworben 
werden, sofern sie nach Rechtsvorschriften zugelassen 
wurden, die sie einer wirksamen öffentlichen Aufsicht 
zum Schutz der Anleger unterstellen und ausreichende 
Gewähr für eine befriedigende Zusammenarbeit zwi-
schen den Behörden besteht, das Schutzniveau des Anle-
gers demjenigen eines Anlegers in einem inländischen 
richtlinienkonformen Sondervermögen gleichwertig ist 
und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Ver-
wahrung der Vermögensgegenstände, die Kreditaufnah-
me, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpa-
pieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen 
der Richtlinie 85/611/EWG gleichwertig sind, die Ge-
schäftstätigkeit Gegenstand von Jahres- und Halbjah-
resberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das 
Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und 
die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden und 
die Anteile dem Publikum ohne eine Begrenzung der 
Zahl der Anteile angeboten werden und die Anleger das 
Recht zur Rückgabe der Anteile haben.

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens nicht mehr als 25 % der ausgegebenen Anteile eines 
anderen Sondervermögens oder ausländischen Invest-
mentvermögens erwerben.

Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf 
diese Anlagegrenzen anzurechnen.

Es besteht die Möglichkeit, dass Investmentvermögen, 
an denen das Sondervermögen Anteile erwirbt, zeitwei-
se die Rücknahme aussetzen. Dann ist die Gesellschaft 
daran gehindert, die Anteile an dem anderen Fonds zu 
veräußern, indem sie sie gegen Auszahlung des Rück-
nahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder De-

potbank des anderen Fonds zurückgibt. Sofern das Son-
dervermögen Anteile von anderen Investmentvermögen, 
die aktuell die Rücknahme ausgesetzt haben, in einem 
Umfang von mehr als 5 % des Wertes des Sondervermö-
gens hält, ist auf der Homepage der Gesellschaft unter 
www.allianzglobalinvestors.de aufgeführt, in welchem 
Umfang das Sondervermögen Anteile von solchen In-
vestmentvermögen hält.

Derivate

Die Gesellschaft darf – vorbehaltlich eines geeigneten Risi-
komanagementsystems – jegliche Derivate oder Finanzins-
trumente mit derivativer Komponente einsetzen, die von 
Vermögensgegenständen, die für das Sondervermögen er-
worben werden dürfen, oder von Finanzindizes im Sinne 
des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16 EG, Zinssätzen, 
Wechselkursen oder Währungen abgeleitet sind. Hierzu 
zählen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte und 
Swaps sowie Kombinationen hieraus.

Die Gesellschaft darf unter keinen Umständen von den in 
den „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ und den „Beson-
deren Vertragsbedingungen“ oder in dem Verkaufspros-
pekt genannten Anlagezielen abweichen.

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen die vorge-
nannten Derivate mit dem Ziel einsetzen,

· das Sondervermögen gegen Verluste durch im Sonder-
vermögen vorhandene Vermögensgegenstände abzu-
sichern,

· die Portfoliosteuerung effizient durchzuführen, insbe-
sondere

· die Anlagegrenzen und Anlagegrundsätze zu erfüllen 
bzw. darzustellen, indem Derivate oder Finanzinstru-
mente mit derivativer Komponente z.B. als Ersatz für 
Direktanlagen in Wertpapieren oder zur Steuerung der 
Duration des zinsbezogenen Teils des Sondervermö-
gens eingesetzt werden,

· das Marktrisikopotenzial einzelner, mehrerer oder aller 
zulässigen Vermögensgegenstände innerhalb des Son-
dervermögens zu steigern oder zu vermindern,

· Zusatzerträge durch Übernahme zusätzlicher Risiken 
zu erzielen sowie

· das Marktrisikopotenzial des Sondervermögens über 
das Marktrisikopotenzial eines voll in Wertpapieren in-
vestierten Sondervermögens hinaus zu erhöhen (sog. 
„Hebeln“).

Dabei darf die Gesellschaft auch marktgegenläufige Deriva-
te oder Finanzinstrumente mit derivativer Komponente 
einsetzen, was zu Gewinnen des Sondervermögens führen 
kann, wenn die Kurse bestimmter Wertpapiere, Anlage-
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märkte oder Währungen fallen, bzw. zu Verlusten des Son-
dervermögens, wenn diese Kurse steigen.

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials für den Einsatz 
der Derivate wendet die Gesellschaft den qualifizierten An-
satz im Sinne der Derivate-Verordnung an. Der dem Son-
dervermögen zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für 
das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt das Zweifache 
des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko des zuge-
hörigen Vergleichsvermögens gemäß § 9 der Derivate-Ver-
ordnung übersteigen. Das derivatfreie Vergleichsvermögen 
besteht aus einem Aktienportfolio entsprechend der Zu-
sammensetzung des MSCI Europe Total Return (Net) und 
einem Rentenportfolio entsprechend der Zusammenset-
zung des JP Morgan EMU Bond Index.

Soweit die Gesellschaft Derivate zu Absicherungszwecken 
einsetzt, kann sich dies in Form von entsprechend geringe-
ren Chancen und Risiken auf das allgemeine Risikoprofil des 
Sondervermögens auswirken.

Soweit die Gesellschaft Derivate in spekulativer Hinsicht mit 
dem Ziel der Darstellung der Anlagegrenzen und -grund-
sätze bzw. zwecks Erzielung von Zusatzerträgen durch 
Übernahme zusätzlicher Risiken einsetzt, dient dies der 
Umsetzung bzw. Mitgestaltung des allgemeinen Risikopro-
fils des Sondervermögens und wirkt sich somit in der Regel 
nicht wesentlich auf das allgemeine Risikoprofil des Son-
dervermögens aus.

Soweit die Gesellschaft Derivate in spekulativer Hinsicht 
zwecks Steigerung des Marktrisikopotenzials des Sonder-
vermögens einsetzt, kann sich dies in Form von relativ sehr 
hohen Chancen und Risiken auf das allgemeine Risikoprofil 
des Sondervermögens auswirken.

Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen risikokontrol-
lierten Ansatz.

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwarte-
te Summe der Nominalwerte der Derivate unter Berück-
sichtigung grundlegender Aufrechnungseffekte berechnet. 
Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate 
kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate 
zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern. De-
rivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absiche-
rung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe 
der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwi-
schen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivate-
einsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe 
der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den 
Risikogehalt des Sondervermögens. Die erwartete Summe 
der Nominalwerte der Derivate des Sondervermögen be-
trägt 0–200 %.

Beispiele für die Funktionsweise ausgewählter 
Derivate

Optionsgeschäfte

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens im Rahmen der Anlagegrundsätze am Optionshan-
del teilnehmen. Optionsgeschäfte beinhalten, dass ei-
nem Dritten gegen Entgelt (Optionsprämie) das Recht 
eingeräumt wird, während einer bestimmten Zeit oder 
am Ende eines bestimmten Zeitraums zu einem von 
vornherein vereinbarten Preis (Basispreis) die Lieferung 
oder Abnahme von Vermögensgegenständen oder die 
Zahlung eines Differenzbetrages zu verlangen, oder 
auch die entsprechenden Optionsrechte zu erwerben.

Terminkontrakte

Die Gesellschaft darf, soweit zulässig, für Rechnung des 
Sondervermögens im Rahmen der Anlagegrundsätze 
Terminkontrakte (so genannte Futures und/oder For-
wards) kaufen und verkaufen. Terminkontrakte sind für 
beide Vertragspartner unbedingt verpflichtende Verein-
barungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Fällig-
keitsdatum, oder innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes, eine bestimmte Menge eines bestimmten Basis-
werts zu einem im Voraus vereinbarten Preis zu kaufen 
bzw. zu verkaufen.

Swaps

Swapgeschäfte wie beispielsweise Zins-, Währungs- 
oder Equityswaps sind Tauschverträge, bei denen die 
dem Geschäft zugrunde liegenden Vermögensgegen-
stände oder Risiken zwischen den Vertragspartnern 
ausgetauscht werden.

Swaptions

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist 
das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem be-
stimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten 
Frist in einen hinsichtlich der Konditionen genau spezi-
fizierten Swap einzutreten.

Credit Default Swaps

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermögli-
chen, ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf andere 
zu übertragen. Im Gegenzug zur Übernahme des Kredit-
ausfallrisikos zahlt der Verkäufer des Risikos eine Prä-
mie an seinen Vertragspartner.
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Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Swaps entspre-
chend.

In Wertpapieren verbriefte Derivate

Die Gesellschaft kann die vorstehend beschriebenen De-
rivate auch erwerben, wenn diese in Wertpapieren ver-
brieft sind. Dabei können die Geschäfte, die Derivate 
zum Gegenstand haben, auch mit anderen Vermögens-
werten in einem einzigen Wertpapier zusammengefasst 
sein. Die Aussagen zu Chancen und Risiken gelten für 
solche verbrieften Derivate entsprechend, jedoch mit der 
Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrieften Deriva-
ten auf den Wert des Wertpapiers beschränkt ist.

OTC-Derivatgeschäfte

Die Gesellschaft darf sowohl Derivatgeschäfte tätigen, 
die an einer Börse zum Handel zugelassen oder in einen 
anderen organisierten Markt einbezogen sind, als auch 
so genannte Over-the-Counter-(OTC)-Geschäfte.

Derivatgeschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse 
zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt 
einbezogen sind, darf die Gesellschaft nur mit geeigne-
ten Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstitu-
ten auf der Basis standardisierter Rahmenverträge täti-
gen. Bei außerbörslich gehandelten Derivaten wird der 
Anrechnungsbetrag für das Kontrahentenrisiko bezüg-
lich eines Vertragspartners auf 5 % des Wertes des Son-
dervermögens beschränkt. Ist der Vertragspartner ein 
Kreditinstitut mit Sitz in der Europäischen Union, dem 
Europäischen Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat 
mit einem nach Ansicht der  BaFin gleichwertigen Auf-
sichtsniveau, so darf der Anrechnungsbetrag für das 
Kontrahentenrisiko bis zu 10 % des Wertes des Sonder-
vermögens betragen. Außerbörslich gehandelte Derivat-
geschäfte, die mit einer zentralen Clearingstelle einer 
Börse oder eines anderen organisierten Marktes als Ver-
tragspartner abgeschlossen werden, werden auf die Kon-
trahentengrenzen nicht angerechnet, wenn die Derivate 
einer täglichen Bewertung zu Marktkursen mit tägli-
chem Margin-Ausgleich unterliegen. Ansprüche des 
Sondervermögens gegen einen Zwischenhändler sind je-
doch auf die Grenzen anzurechnen, auch wenn das De-
rivat an einer Börse oder an einem anderen organisier-
ten Markt gehandelt wird.

Besondere Risiken beim Einsatz von Derivaten

Ein Engagement am Termin- und Optionsmarkt und in 
Swap- und Devisengeschäften ist mit Anlagerisiken und 
Transaktionskosten verbunden, denen das Sonderver-

mögen nicht unterläge, falls diese Strategien nicht ange-
wendet würden. Zu diesen Risiken gehören:

1. die Gefahr, dass sich die von der Gesellschaft getrof-
fenen Prognosen über die künftige Entwicklung von 
Zinssätzen, Kursen und Devisenmärkten im Nach-
hinein als unrichtig erweisen,

2. die unvollständige Korrelation zwischen den Prei-
sen von Termin- und Optionskontrakten einerseits 
und den Kursbewegungen der damit abgesicherten 
Vermögensgegenstände oder Währungen anderer-
seits mit der Folge, dass eine vollständige Absiche-
rung unter Umständen nicht möglich ist,

3. das mögliche Fehlen eines liquiden Sekundärmark-
tes für ein bestimmtes Instrument zu einem gege-
benen Zeitpunkt mit der Folge, dass eine Derivatpo-
sition unter Umständen nicht wirtschaftlich neut-
ralisiert (geschlossen) werden kann, obwohl dies 
anlagepolitisch sinnvoll wäre,

4. die Gefahr, den Gegenstand von derivativen Instru-
menten bildende Vermögensgegenstände zu einem 
an sich günstigen Zeitpunkt nicht kaufen bzw. ver-
kaufen zu können bzw. zu einem ungünstigen Zeit-
punkt kaufen oder verkaufen zu müssen,

5. der durch die Verwendung von derivativen Instru-
menten entstehende potenzielle Verlust, der unter 
Umständen nicht vorhersehbar ist und sogar die 
Einschusszahlungen überschreiten könnte,

6. die Gefahr einer Zahlungsunfähigkeit oder eines 
Zahlungsverzugs einer Gegenpartei.

Darlehensgeschäfte

Die im Sondervermögen vorhandenen Vermögensgegen-
stände können darlehensweise gegen marktgerechtes 
Entgelt an Dritte übertragen werden. Werden die Vermö-
gensgegenstände auf unbestimmte Zeit übertragen, so 
hat die Gesellschaft eine jederzeitige Kündigungsmög-
lichkeit. Es muss vertraglich vereinbart werden, dass 
nach Beendigung der Darlehenslaufzeit dem Sonderver-
mögen Vermögensgegenstände gleicher Art, Güte und 
Menge zurück übertragen werden. Voraussetzung für 
die darlehensweise Übertragung von Vermögensgegen-
ständen ist, dass dem Sondervermögen ausreichende Si-
cherheiten gewährt werden. Hierzu können Geldzahlun-
gen gewährt, Guthaben abgetreten oder verpfändet bzw. 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente übereignet 
oder verpfändet werden. Die Erträge aus der Anlage der 
Sicherheiten stehen dem Sondervermögen zu.

Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die 
Zinsen aus darlehensweise erhaltenen Wertpapieren bei 
Fälligkeit an die Depotbank für Rechnung des Sonder-
vermögens zu zahlen. Werden Wertpapiere befristet ver-
liehen, so ist dies auf 15 % des Wertes des Sondervermö-
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gens beschränkt. Alle an einen Darlehensnehmer über-
tragenen Wertpapiere dürfen 10 % des Wertes des Son-
dervermögens nicht übersteigen.

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten für Rechnung 
des Sondervermögens nicht gewähren.

Pensionsgeschäfte

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens Pensionsgeschäfte nach Maßgabe der „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ mit Kreditinstituten und Finanz-
dienstleistungsinstituten mit einer Höchstlaufzeit von 
zwölf Monaten abschließen. Pensionsgeschäfte sind nur 
in Form sogenannter echter Pensionsgeschäfte zulässig. 
Dabei übernimmt der Pensionsnehmer die Verpflich-
tung, die von ihm übernommenen Vermögensgegen-
stände zu einem bestimmten oder vom Pensionsgeber 
zu bestimmenden Zeitpunkt zurück zu übertragen.

Kreditaufnahme

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemein-
schaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 10 % des 
Wertes des Sondervermögens zulässig, sofern die Bedin-
gungen der Kreditaufnahme marktüblich sind und die 
Depotbank der Kreditaufnahme zustimmt.

Ottawa- und Oslo-Konvention

Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere von Ausstel-
lern, die nach Auffassung der Gesellschaft Geschäftsak-
tivitäten entfalten, die durch die Ottawa-Konvention ge-
gen Antipersonenminen und die Oslo-Konvention gegen 
Streumunition untersagt sind. Bei der Feststellung, ob 
ein Unternehmen derartige Geschäftsaktivitäten entfal-
tet, kann die Gesellschaft sich auf Einschätzungen stüt-
zen, die auf

(a) Research-Analysen von Einrichtungen, die auf die 
Überprüfung der Einhaltung der genannten Kon-
ventionen spezialisiert sind,

(b) auf Auskünften, die das Unternehmen im Rahmen 
der aktiven Ausübung der Aktionärsrechte erteilt 
hat, und

(c) allgemein zugänglichen Informationen

beruhen. Diese Einschätzungen kann die Gesellschaft 
entweder selbst vornehmen oder von Dritten (ein-
schließlich anderer Gesellschaften der Allianz Gruppe) 
beziehen.

Bewertung

An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt 
gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an Börsen notiert sind oder 
in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, 
sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden 
zum jeweiligen Kurswert bewertet.

Nicht an Börsen notierte oder organisierten 
Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder 
Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder an Börsen notiert 
sind noch in einen anderen organisierten Markt einbe-
zogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar 
ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der 
bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewer-
tungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen 
Marktgegebenheiten angemessen ist.

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und 
Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht 
zum Handel zugelassen oder in einen anderen organi-
sierten Markt einbezogen sind, und für die Bewertung 
von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare 
Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen ver-
einbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von 
Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender 
Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem 
Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbar-
keit, herangezogen.

Geldmarktinstrumente

Bei den im Sondervermögen befindlichen Geldmarkt-
instrumenten werden Zinsen und zinsähnliche Erträge 
sowie Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergütung, De-
potbankvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröf-
fentlichung etc.) bis einschließlich des Tages der Anteil-
wertermittlung berücksichtigt.

Derivate

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu einem Sondervermögen gehörenden Options-
rechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten ein-
geräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer 
Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten 
Markt einbezogen sind, werden zu den jeweils zuletzt 
festgestellten Kursen bewertet, zu denen mindestens ein 
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Teil der Kauf- oder Verkaufsaufträge ausgeführt worden 
ist.

Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung 
des Sondervermögens verkauften Terminkontrakten 
werden zum jeweiligen Kurswert bewertet. Die zulasten 
des Sondervermögens auf Derivate geleisteten Einschüs-
se werden unter Einbeziehung der am Börsentag festge-
stellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste 
zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und 
Darlehen

Bankguthaben werden grundsätzlich zum Nennwert 
angesetzt.

Festgelder werden zum Renditekurs bewertet, sofern das 
Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei 
der Kündigung zum Renditekurs erfolgt.

Investmentanteile werden zum Rücknahmepreis ange-
setzt.

Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensge-
schäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen 
übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Auf ausländische Währung lautende 
Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegen-
stände werden unter Zugrundelegung des Morning-Fi-
xings der Reuters AG um 10.00 Uhr der Währung in Euro 
taggleich umgerechnet.

Wertentwicklung

  Kapital Plus
  A EUR in %
1 Jahr 31.12.2009 – 31.12.2010  15,72

2 Jahre 31.12.2008 – 31.12.2010  34,33

3 Jahre 31.12.2007 – 31.12.2010  15,35

4 Jahre 31.12.2006 – 31.12.2010  17,14

5 Jahre 31.12.2005 – 31.12.2010  23,96

10 Jahre 31.12.2000 – 31.12.2010  44,93
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen 
wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode.

Wichtiger Hinweis: Die historische Wertentwicklung des Sondervermögens bzw. der einzel-
nen Anteilklassen ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung.

Risikohinweise

Allgemeines

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für 
Rechnung des Sondervermögens investiert, enthalten 
neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. So 
können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert 
der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstands-
preis fällt. Veräußert der Anleger Anteile des Sonderver-
mögens zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in 
dem Sondervermögen befindlichen Vermögensgegen-
stände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs 
gefallen sind, so erhält er das von ihm in das Sonderver-
mögen investierte Geld nicht vollständig zurück. Ob-
wohl jedes Sondervermögen stetige Wertzuwächse an-
strebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko 
des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe be-
schränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger 
investierte Geld hinaus besteht nicht.

Risikoprofil

Unter Berücksichtigung der oben genannten Umstände 
und Risiken ist das Sondervermögen – verglichen mit 
anderen Fondstypen – mit Chancen und Risiken behaf-
tet, die mit dem Renten-/Geldmarktanteil des Sonder-
vermögens zusammenhängen, aber sich insbesondere 
auch durch den Aktienanteil ergeben.

Dabei spielen die Risiken besonders der Renten-, aber 
auch der Geldmärkte, wie z.B. das Zinsänderungsrisiko, 
die spezifischen Risiken von Asset-Backed Securities 
(ABS) und Mortgage-Backed Securities (MBS), das Boni-
tätsrisiko, das allgemeine Marktrisiko, das unterneh-
mensspezifische Risiko, das Kontrahentenrisiko und das 
Adressenausfallrisiko sowie zum Teil auch die Emerging 
Markets-Risiken, das Liquiditätsrisiko, die Länder-/
Transferrisiken und das Verwahrrisiko eine wesentliche 
Rolle.

Zudem spielen in Bezug auf die aktienmarktbezogene 
Ausrichtung des Sondervermögens in hohem Maße ins-
besondere das allgemeine Marktrisiko, das unterneh-
mensspezifische Risiko, das Länder-/Regionenrisiko, das 
Bonitätsrisiko, das Kontrahentenrisiko und das Adres-
senausfallrisiko sowie zum Teil auch die Emerging Mar-
kets-Risiken, das Liquiditätsrisiko, die Länder-/Transfer-
risiken und das Verwahrrisiko eine wesentliche Rolle. 
Unter anderem ist hinsichtlich der Aktienmarktausrich-
tung des Sondervermögens hervorzuheben, dass sich 
insbesondere den gesamten Markt betreffende, ggf. auch 
erheblich länger andauernde Kursrückgänge negativ auf 
das Sondervermögen auswirken können.
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Hinsichtlich der nicht auf Anteilklassenebene besonders 
gegen eine bestimmte Währung abgesicherten Anteil-
klasse besteht für einen Nicht-EUR-Anleger zudem das 
Währungsrisiko in hohem Maße, für einen EUR-Anleger 
hingegen nur teilweise. Bei einer auf Anteilklassenebene 
besonders gegen eine bestimmte Währung abgesicher-
ten Anteilklasse besteht für einen Anleger, der nicht in 
der Währung denkt, die in Bezug auf die jeweils von ihm 
gehaltene Anteilklasse abgesichert wird, ein hohes Wäh-
rungsrisiko; für in dieser Währung denkende Anleger 
besteht es nur teilweise.

Zudem wird auf die spezifischen Risiken bei Investitio-
nen in so genannte High Yield-Anlagen, das Konzentrati-
onsrisiko, das Abwicklungsrisiko, die spezifischen Risi-
ken der Anlage in Zielfonds, das Risiko hinsichtlich des 
Kapitals des Sondervermögens, das Flexibilitätsein-
schränkungsrisiko, das Inflationsrisiko, das Risiko der 
Änderung von Rahmenbedingungen, das Risiko der Än-
derung der Vertragsbedingungen, der Anlagepolitik so-
wie der sonstigen Grundlagen des Sondervermögens, 
das Schlüsselpersonenrisiko, das Risiko der Änderung 
festgestellter bzw. bekannt gemachter Besteuerungs-
grundlagen bei in Deutschland steuerpflichtigen Anle-
gern, das Risiko der Entstehung anteilbewegungsbe-
dingter Transaktionskosten auf Sondervermögensebene 
sowie besonders auf das Erfolgsrisiko hingewiesen.

In Bezug auf die mit dem Einsatz von Derivaten verbun-
denen besonderen Risiken wird auf die Abschnitte „Be-
sondere Risiken beim Einsatz von Derivaten“ und „Deri-
vate“ verwiesen.

Allgemeine Risikofaktoren

Die Anlage in das Sondervermögen kann insbesondere 
mit den nachfolgend aufgeführten Risikofaktoren ver-
bunden sein.

Zinsänderungsrisiko
Soweit das Sondervermögen direkt oder indirekt ver-
zinsliche Vermögensgegenstände hält, ist es einem Zins-
änderungsrisiko ausgesetzt. Steigt das Marktzinsniveau, 
kann der Wert der zum Sondervermögen gehörenden 
verzinslichen Vermögensgegenstände erheblich sinken. 
Dies gilt in erhöhtem Maße, soweit das Sondervermögen 
auch verzinsliche Vermögensgegenstände mit längerer 
Restlaufzeit und niedrigerer Nominalverzinsung hält.

Bonitätsrisiko
Die Bonität (Zahlungsfähigkeit und -willigkeit) des Aus-
stellers eines von dem Sondervermögen direkt oder indi-
rekt gehaltenen Wertpapiers oder Geldmarktinstru-
ments kann nachträglich sinken. Dies führt in der Regel 

zu Kursrückgängen des jeweiligen Papiers, die über die 
allgemeinen Marktschwankungen hinausgehen.

Allgemeines Marktrisiko
Soweit das Sondervermögen direkt oder indirekt in 
Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte investiert, 
ist es den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale 
Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Ten-
denzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpa-
piermärkten, ausgesetzt. Diese können ggf. auch zu er-
heblichen und länger andauernden, den gesamten 
Markt betreffenden Kursrückgängen führen. Dem allge-
meinen Marktrisiko sind Wertpapiere von erstklassigen 
Ausstellern grundsätzlich in gleicher Weise ausgesetzt 
wie andere Wertpapiere oder Vermögensgegenstände.

Unternehmensspezifisches Risiko
Die Kursentwicklung der von dem Sondervermögen di-
rekt oder indirekt gehaltenen Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente ist auch von unternehmensspezifi-
schen Faktoren abhängig, beispielsweise von der be-
triebswirtschaftlichen Situation des Ausstellers. Ver-
schlechtern sich die unternehmensspezifischen Fakto-
ren, kann der Kurswert des jeweiligen Papiers deutlich 
und dauerhaft sinken, ungeachtet einer auch ggf. sonst 
allgemein positiven Börsenentwicklung.

Adressenausfallrisiko
Der Aussteller eines von dem Sondervermögen direkt 
oder indirekt gehaltenen Wertpapiers bzw. der Schuld-
ner einer zu dem Sondervermögen gehörenden Forde-
rung kann zahlungsunfähig werden. Die entsprechen-
den Vermögenswerte des Sondervermögens können 
hierdurch wirtschaftlich wertlos werden.

Kontrahentenrisiko
Soweit Geschäfte nicht über eine Börse oder einen gere-
gelten Markt getätigt werden („OTC-Geschäfte“), besteht 
– über das allgemeine Adressenausfallrisiko hinaus – 
das Risiko, dass die Gegenpartei des Geschäfts ausfällt 
bzw. ihren Verpflichtungen nicht in vollem Umfang 
nachkommt. Dies gilt insbesondere für Geschäfte, die 
Derivate zum Gegenstand haben.

Währungsrisiko
Hält das Sondervermögen direkt oder indirekt Vermö-
genswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist es (so-
weit Fremdwährungspositionen nicht abgesichert wer-
den) einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle 
Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basis-
währung des Sondervermögens führt dazu, dass der 
Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte 
sinkt.



19

Kapital Plus

19

Länder-/Regionenrisiko
Soweit sich das Sondervermögen im Rahmen seiner An-
lage auf bestimmte Länder oder Regionen fokussiert, re-
duziert dies ebenfalls die Risikostreuung. Infolgedessen 
ist das Sondervermögen in besonderem Maße von der 
Entwicklung einzelner oder miteinander verflochtener 
Länder und Regionen bzw. der in diesen ansässigen und/
oder tätigen Unternehmen abhängig.

Konzentrationsrisiko
Soweit sich das Sondervermögen im Rahmen seiner In-
vestitionstätigkeit auf bestimmte Märkte oder Anlagen 
fokussiert, kann aufgrund dieser Konzentration eine 
Aufteilung des Risikos auf verschiedene Märkte von 
vornherein nicht in demselben Umfang betrieben wer-
den, wie sie ohne eine solche Konzentration möglich wä-
re. Infolgedessen ist das Sondervermögen in besonde-
rem Maße von der Entwicklung dieser Anlagen sowie der 
einzelnen oder miteinander verwandten Märkte bzw. in 
diese einbezogenen Unternehmen abhängig.

Länder- und Transferrisiko
Wirtschaftliche oder politische Instabilität in Ländern, 
in denen das Sondervermögen investiert ist, kann dazu 
führen, dass das Sondervermögen ihm zustehende Gel-
der trotz Zahlungsfähigkeit des Ausstellers des jeweili-
gen Wertpapiers oder sonstigen Vermögensgegenstands 
nicht oder nicht in vollem Umfang erhält. Maßgeblich 
hierfür können beispielsweise Devisen- oder Transferbe-
schränkungen oder sonstige Rechtsänderungen sein.

Liquiditätsrisiko
Insbesondere bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren 
kann bereits eine nicht allzu große Order zu deutlichen 
Kursveränderungen sowohl bei Käufen als auch Verkäu-
fen führen. Ist ein Vermögenswert nicht liquide, besteht 
die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermö-
genswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines 
deutlichen Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist. 
Im Fall des Kaufs kann die Illiquidität eines Vermögens-
werts dazu führen, dass sich der Kaufpreis deutlich er-
höht.

Verwahrrisiko
Das Verwahrrisiko beschreibt das Risiko, das aus der 
grundsätzlichen Möglichkeit resultiert, dass die in Ver-
wahrung befindlichen Anlagen im Falle der Insolvenz, 
fahrlässiger, vorsätzlicher oder betrügerischer Handlun-
gen des Verwahrers oder eines Unterverwahrers teilwei-
se oder gänzlich dem Zugriff des Sondervermögens zu 
dessen Schaden entzogen werden könnten. Die Depot-
bank haftet nicht unbegrenzt für den Verlust oder Un-
tergang von Vermögensgegenständen, die im Ausland 
bei anderen Verwahrstellen gelagert werden (siehe Ab-
schnitt „Depotbank“).

Emerging Markets-Risiken
Anlagen in Emerging Markets sind Anlagen in Ländern, 
die laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kate-
gorie „hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf“ fallen, 
d.h. nicht als „entwickelt“ klassifiziert werden. Anlagen 
in diesen Ländern unterliegen – neben den spezifischen 
Risiken der konkreten Anlageklasse – in besonderem 
Maße dem Liquiditätsrisiko sowie dem allgemeinen 
Marktrisiko. Zudem können bei der Transaktionsab-
wicklung in Werten aus diesen Ländern in verstärktem 
Umfang Risiken auftreten und zu Schäden für den Anle-
ger führen, insbesondere weil dort im allgemeinen eine 
Lieferung von Wertpapieren nicht Zug um Zug gegen 
Zahlung möglich oder üblich sein kann. In Emerging 
Markets können zudem das rechtliche sowie das regula-
torische Umfeld und die Buchhaltungs-, Prüfungs- und 
Berichterstattungsstandards deutlich von dem Niveau 
und Standard zulasten eines Investors abweichen, die 
sonst international üblich sind. Auch kann in solchen 
Ländern ein erhöhtes Verwahrrisiko bestehen, was ins-
besondere auch aus unterschiedlichen Formen der Ei-
gentumsverschaffung an erworbenen Vermögensgegen-
ständen resultieren kann.

Spezifische Risiken bei Investition in so genannte High Yield-
Anlagen
Unter High Yield-Anlagen werden im Zinsbereich Anla-
gen verstanden, die entweder kein Investment Grade-Ra-
ting einer anerkannten Rating-Agentur besitzen (Non 
Investment Grade-Rating) oder für die überhaupt kein 
Rating existiert, jedoch davon ausgegangen wird, dass 
sie im Falle eines Ratings einer Einstufung von Non In-
vestment Grade entsprächen. Hinsichtlich solcher Anla-
gen bestehen die allgemeinen Risiken dieser Anlageklas-
sen, allerdings in einem erhöhten Maße. Mit solchen An-
lagen sind regelmäßig insbesondere ein erhöhtes Boni-
tätsrisiko, Zinsänderungsrisiko, allgemeines Marktrisi-
ko, unternehmensspezifisches Risiko sowie Liquiditäts-
risiko verbunden.

Erfolgsrisiko
Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele 
des Sondervermögens sowie der vom Anleger gewünsch-
te Anlageerfolg erreicht werden. Insbesondere im Hin-
blick auf die Risiken, denen die erworbenen einzelnen 
Vermögensgegenstände im Allgemeinen unterliegen 
und die im Rahmen der Einzelauswahl der Vermögens-
gegenstände im Besonderen eingegangen werden, kann 
der Anteilwert des Sondervermögens auch schwanken, 
insbesondere fallen und zu Verlusten beim Anleger füh-
ren. Anleger riskieren, gegebenenfalls einen niedrigeren 
als den ursprünglich angelegten Betrag zurückzuerhal-
ten. Hinsichtlich eines bestimmten Anlageerfolgs des 
Sondervermögens bestehen keine Garantien der Gesell-
schaft oder Dritter.
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Spezifische Risiken von Asset-Backed Securities (ABS) und 
Mortgage-Backed Securities (MBS)
Erträge, Wertentwicklung und/oder Kapitalrückzah-
lungsumfang bei ABS und MBS stehen im Zusammen-
hang mit den Erträgen, der Wertentwicklung, der Liqui-
dität und der Bonität des jeweils in Bezug genommenen, 
wirtschaftlich oder rechtlich zu Grunde liegenden oder 
des der Deckung dienenden Pools von Vermögensgegen-
ständen (z.B. Forderungen, Wertpapiere und/oder Kre-
ditderivate) sowie der einzelnen im Pool enthaltenen 
Vermögensgegenstände bzw. deren Schuldner selbst. Bei 
einer für einen Investor ungünstigen Entwicklung der in 
dem Pool zusammengefassten Vermögensgegenstände 
kann er – je nach Ausgestaltung des ABS bzw. MBS – Ver-
luste bis hin zum Totalverlust erleiden.

ABS bzw. MBS können entweder von einer eigens zu die-
sem Zweck gegründeten Gesellschaft (Zweckgesell-
schaft) oder unter Verzicht auf eine solche Zweckgesell-
schaft emittiert werden. Zur Begebung von ABS bzw. 
MBS genutzte Zweckgesellschaften betreiben regelmä-
ßig kein über die Begebung von ABS bzw. MBS hinausge-
hendes weiteres Geschäft; der dem ABS bzw. MBS zu-
grunde liegende Pool von zudem oftmals nicht fungib-
len Vermögensgegenständen stellt in der Regel das ein-
zige Vermögen der Zweckgesellschaft bzw. das einzige 
Vermögen, aus dem die ABS bzw. MBS bedient werden 
sollen, dar. Bei Emission von ABS bzw. MBS unter Ver-
zicht auf eine Zweckgesellschaft besteht das Risiko, dass 
die Haftung des Emittenten auf die im Pool zusammen-
gefassten Vermögensgegenstände beschränkt ist. Für 
die in dem Pool zusammengefassten Vermögensgegen-
stände sind im Wesentlichen das Konzentrationsrisiko, 
das Liquiditätsrisiko, das Zinsänderungsrisiko, das Bo-
nitätsrisiko, das unternehmensspezifische Risiko, das 
allgemeine Marktrisiko, das Adressenausfallrisiko und 
das Kontrahentenrisiko zu nennen.

Sowohl bei der Begebung von ABS bzw. MBS durch eine 
Zweckgesellschaft als auch bei Begebung unter Verzicht 
auf eine solche Gesellschaft bestehen bezogen auf das 
Investitionsinstrument ABS und MBS die weiteren allge-
meinen Risiken einer Anlage in Renten und Derivaten, 
insbesondere das Zinsänderungsrisiko, das Bonitätsrisi-
ko, das unternehmensspezifische Risiko, das allgemeine 
Marktrisiko, das Adressenausfallrisiko, das Kontrahen-
tenrisiko und das Liquiditätsrisiko.

Risiko hinsichtlich des Kapitals des Sondervermögens
Aufgrund der hier beschriebenen Risiken, denen die Be-
wertung der im Kapital des Sondervermögens oder einer 
Anteilklasse enthaltenen Vermögensgegenstände ausge-
setzt ist, besteht die Gefahr, dass sich das Kapital des 
Sondervermögens oder das einer Anteilklasse zuzuord-
nende Kapital vermindert. Den gleichen Effekt könnte 

die übermäßige Rückgabe von Anteilen oder eine über-
mäßige Ausschüttung von Anlageergebnissen haben. 
Durch das Abschmelzen des Kapitals des Sondervermö-
gens oder des einer Anteilklasse zuzuordnenden Kapi-
tals könnte die Verwaltung des Sondervermögens oder 
einer Anteilklasse unwirtschaftlich werden, was letzt-
lich auch zur Auflösung des Sondervermögens oder ei-
ner Anteilklasse und zu Verlusten beim Anleger führen 
kann.

Flexibilitätseinschränkungsrisiko
Die Rücknahme der Anteile des Sondervermögens kann 
Beschränkungen unterliegen. Im Fall der Anteilrück-
nahmeaussetzung ist es einem Anleger nicht möglich, 
seine Anteile zurückzugeben, sodass er gezwungen ist, – 
unter Inkaufnahme der mit seiner Anlage verbundenen 
grundsätzlichen Risiken – länger in dem Sondervermö-
gen investiert zu bleiben, als er ggf. möchte. In dem Fall 
einer Auflösung des Sondervermögens oder einer Anteil-
klasse hat der Anleger nicht die Möglichkeit, weiter in-
vestiert zu bleiben. Entsprechendes gilt, falls das vom 
Anleger gehaltene Sondervermögen bzw. die von ihm ge-
haltene Anteilklasse mit einem Sondervermögen ver-
schmolzen wird, wobei der Anleger in diesem Fall auto-
matisch Inhaber von Anteilen an einem anderen Son-
dervermögen wird. Ein bei Erwerb von Anteilen entrich-
teter Ausgabeaufschlag kann insbesondere bei nur kur-
zer Anlagedauer einen Erfolg einer Anlage reduzieren 
oder sogar aufzehren. Im Fall der Anteilrückgabe zur 
Anlage der erlösten Mittel in einer anderen Anlageform 
können dem Anleger zudem, neben den bereits entstan-
denen Kosten (wie z.B. ein Ausgabeaufschlag bei Anteil-
kauf), weitere Kosten entstehen, z.B. in Form eines Aus-
gabeaufschlags für den Kauf anderer Anteile. Diese Ge-
schehnisse und Umstände können beim Anleger zu Ver-
lusten führen.

Inflationsrisiko
Unter dem Inflationsrisiko ist die Gefahr zu verstehen, 
durch Geldentwertung Vermögensschäden zu erleiden. 
Die Inflation kann dazu führen, dass sich der Ertrag des 
Sondervermögens sowie der Wert der Anlage als solcher 
hinsichtlich der Kaufkraft reduzieren. Dem Inflationsri-
siko unterliegen verschiedene Währungen in unter-
schiedlich hohem Ausmaß.

Risiko der Änderung von Rahmenbedingungen
Im Laufe der Zeit können sich die Rahmenbedingungen, 
z.B. in wirtschaftlicher, rechtlicher oder steuerlicher 
Hinsicht, ändern. Dies kann sich ggf. negativ auf die An-
lage als solche sowie auf die Behandlung der Anlage 
beim Anleger auswirken.
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Abwicklungsrisiko
Insbesondere bei der Investition in nichtnotierte Wert-
papiere besteht das Risiko, dass die Abwicklung durch 
ein Transfersystem aufgrund einer verzögerten oder 
nicht vereinbarungsgemäßen Zahlung oder Lieferung 
nicht erwartungsgemäß ausgeführt wird.

Risiko der Änderung der Vertragsbedingungen, der 
Anlagepolitik sowie der sonstigen Grundlagen des 
Sondervermögens
Der Anteilinhaber wird darauf hingewiesen, dass die 
Anlagepolitik sowie die sonstigen Grundlagen des Son-
dervermögens im Rahmen des Zulässigen geändert wer-
den können. Insbesondere durch eine Änderung der An-
lagepolitik innerhalb des für richtlinienkonforme Son-
dervermögen zulässigen Anlagespektrums kann sich 
das mit dem Sondervermögen verbundene Risiko inhalt-
lich verändern.

Schlüsselpersonenrisiko
Sondervermögen, deren Anlageergebnis in einem be-
stimmten Zeitraum sehr positiv ausfällt, haben diesen 
Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und 
damit den richtigen Entscheidungen ihres Manage-
ments zu verdanken. Die personelle Zusammensetzung 
des Fondsmanagements kann sich jedoch verändern. 
Neue Entscheidungsträger können dann möglicherwei-
se weniger erfolgreich agieren.

Risiko der Änderung festgestellter bzw. bekannt gemachter 
Besteuerungsgrundlagen bei in Deutschland 
steuerpflichtigen Anlegern
Eine Änderung unrichtig festgestellter bzw. bekannt ge-
machter Besteuerungsgrundlagen der Sondervermögen 
für vorangegangene Geschäftsjahre kann für den Fall ei-
ner für den Anleger steuerlich grundsätzlich nachteili-
gen Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die 
Steuerlast aus der Korrektur für vorangegangene Ge-
schäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umständen 
seinerzeit nicht in das jeweilige Sondervermögen inves-
tiert war. Umgekehrt kann für den Anleger der Fall ein-
treten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteil-
hafte Korrektur für das aktuelle und für vorangegange-
ne Geschäftsjahre, in denen er an dem jeweiligen Son-
dervermögen beteiligt war, durch die Rückgabe oder 
Veräußerung der Anteile vor Umsetzung der entspre-
chenden Korrektur nicht mehr zugute kommt. Zudem 
kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass 
steuerpflichtige Erträge bzw. steuerliche Vorteile in ei-
nem anderen als eigentlich zutreffenden Veranlagungs-
zeitraum tatsächlich steuerlich veranlagt werden und 
sich dies beim einzelnen Anleger negativ auswirkt. Zu 
Änderungen festgestellter bzw. bekannt gemachter Be-
steuerungsgrundlagen kann es insbesondere kommen, 
wenn die deutsche Finanzverwaltung bzw. Finanzge-

richtsbarkeit einschlägige steuerrechtliche Vorschriften 
abweichend interpretiert.

Risiko der Entstehung anteilbewegungsbedingter 
Transaktionskosten
Ausgaben von Anteilen können zur Investition der zuge-
flossenen Mittel, Rücknahmen von Anteilen zur Veräu-
ßerung von Anlagen zur Erzielung von Liquidität füh-
ren. Derartige Transaktionen verursachen Kosten, die 
insbesondere dann, wenn sich an einem Tag erfolgende 
Anteilausgaben und -rücknahmen nicht in etwa ausglei-
chen, die Wertentwicklung des Sondervermögens nen-
nenswert beeinträchtigen können.

Spezifische Risiken der Anlage in Zielfonds
Nutzt ein Sondervermögen andere Sondervermögen 
(Zielfonds) als Investmentvehikel zur Anlage seiner Mit-
tel, indem es deren Anteile erwirbt, geht es neben den 
allgemein mit deren Anlagepolitik verbundenen Risiken 
auch die Risiken ein, die sich aus der Struktur des Vehi-
kels „Sondervermögen“ ergeben. So unterliegt es inso-
weit selbst dem Risiko hinsichtlich des Kapitals des Son-
dervermögens, dem Abwicklungsrisiko, dem Flexibili-
tätseinschränkungsrisiko, dem Risiko der Änderung von 
Rahmenbedingungen, dem Risiko der Änderung der 
Vertragsbedingungen, der Anlagepolitik sowie der sons-
tigen Grundlagen eines Sondervermögens, dem Schlüs-
selpersonenrisiko, dem Risiko der Änderung festgestell-
ter bzw. bekannt gemachter Besteuerungsgrundlagen 
bei in Deutschland steuerpflichtigen Anlegern, dem Ri-
siko der Entstehung anteilbewegungsbedingter Trans-
aktionskosten auf Sondervermögensebene sowie – allge-
mein – dem Erfolgsrisiko.

Die Zielfondsmanager unterschiedlicher Zielfonds han-
deln voneinander unabhängig. Dies kann dazu führen, 
dass mehrere Zielfonds Chancen und Risiken überneh-
men, die letztlich auf den gleichen oder verwandten 
Märkten oder Vermögenswerten beruhen, wodurch sich 
auf der einen Seite die Chancen und Risiken des diese 
Zielfonds haltenden Sondervermögens auf die gleichen 
oder verwandten Märkte oder Vermögenswerte konzent-
rieren. Auf der anderen Seite können sich die von ver-
schiedenen Zielfonds übernommenen Chancen und Ri-
siken aber auch hierdurch wirtschaftlich ausgleichen.

Investiert ein Sondervermögen in Zielfonds, fallen regel-
mäßig sowohl auf Ebene des investierenden Sonderver-
mögens als auch auf Ebene der Zielfonds Kosten, insbe-
sondere Verwaltungsvergütungen (fix und/oder erfolgs-
abhängig), Depotbankvergütungen sowie sonstige Kos-
ten, an und führen wirtschaftlich zu einer entsprechend 
gesteigerten Belastung des Anlegers des investierenden 
Sondervermögens.
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Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele 
der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

Profil des typischen Anlegers

Das Sondervermögen zielt insbesondere auf Anleger ab, 
die Sicherheit priorisieren, aber für Renditevorteile auch 
Verlustrisiken in Kauf nehmen. Bei kurzfristig akzeptab-
len Kursschwankungen sollte dabei eine marktgerechte 
Verzinsung über derjenigen von Spar- und Festgeldern 
erzielt werden können. Der Anlagehorizont sollte min-
destens drei Jahre betragen.

Anteile

Die Rechte der Anleger werden sowohl in Anteilscheinen 
(effektive Stücke in Stückelungen von einem, zehn, ein-
hundert oder eintausend Anteilen) als auch in Globalur-
kunden, die bei einer Wertpapier-Sammelbank ver-
wahrt werden, verbrieft. Sowohl die Anteilscheine als 
auch die Globalurkunden lauten auf den Inhaber und 
verbriefen die Ansprüche der Inhaber gegenüber der Ge-
sellschaft.

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen

Ausgabe von Anteilen

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich 
nicht beschränkt. Die Anteile können bei der Gesell-
schaft, der Depotbank, der RBC Dexia Investor Services 
Bank S.A. oder bei Dritten erworben werden. Sie werden 
von der Depotbank zum Ausgabepreis ausgegeben, der 
dem Inventarwert pro Anteil ggf. zuzüglich eines Ausga-
beaufschlags entspricht. Die Gesellschaft behält sich 
vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder voll-
ständig einzustellen.

Rücknahme von Anteilen

Die Anteilinhaber können unabhängig von einer eventu-
ellen Mindestanlagesumme grundsätzlich bewertungs-
täglich die Rücknahme von Anteilen durch Erteilung ei-
nes Rücknahmeauftrages oder ggf. durch Vorlage der 
Anteilscheine bei der Depotbank oder der Gesellschaft 
selbst verlangen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die 
Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der 
dem Anteilwert entspricht, für Rechnung des Sonderver-
mögens zurückzunehmen.

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme

Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rück-
nahmeaufträge ist spätestens der auf den Eingang des 

Anteilabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Werter-
mittlungstag.

Anteilabrufsaufträge, die an einem Wertermittlungstag 
bis 7:00 h mitteleuropäischer Zeit („MEZ“) bzw. mittel-
europäische Sommerzeit („MESZ“) bei der Gesellschaft, 
der Depotbank oder der RBC Dexia Investor Services 
Bank S.A. eingegangen sind, werden mit dem – zum Zeit-
punkt des Eingangs des Anteilabrufauftrags noch unbe-
kannten – an diesem Wertermittlungstag festgestellten 
Ausgabepreis abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt ein-
gehende Anteilabrufsaufträge werden mit dem – zum 
Zeitpunkt des Eingangs des Anteilabrufauftrags eben-
falls noch unbekannten – Ausgabepreis des nächsten 
Wertermittlungstages abgerechnet.

Rücknahmeaufträge, die an einem Wertermittlungstag 
bis 7:00 h mitteleuropäischer Zeit („MEZ“) bzw. mittel-
europäische Sommerzeit („MESZ“) bei der Gesellschaft, 
der Depotbank oder der RBC Dexia Investor Services 
Bank S.A. eingegangen sind, werden mit dem – zum Zeit-
punkt des Eingangs des Rücknahmeauftrags noch unbe-
kannten – an diesem Wertermittlungstag festgestellten 
Rücknahmepreis abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt 
eingehende Rücknahmeaufträge werden mit dem – zum 
Zeitpunkt des Eingangs des Rücknahmeauftrags eben-
falls noch unbekannten – Rücknahmepreis des nächs-
ten Wertermittlungstages abgerechnet.

Aussetzung der Anteilrücknahme

Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile zeit-
weilig aussetzen, sofern außergewöhnliche Umstände 
vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung 
der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen las-
sen. Außergewöhnliche Umstände liegen zum Beispiel 
vor, wenn eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der 
Wertpapiere des Sondervermögens gehandelt wird, au-
ßerplanmäßig geschlossen ist, oder wenn die Vermö-
gensgegenstände des Sondervermögens nicht bewertet 
werden können.

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst 
dann zu dem dann gültigen Preis zurückzunehmen, 
wenn sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Inter-
essen aller Anleger, Vermögensgegenstände des Sonder-
vermögens veräußert hat.

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Be-
kanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und 
darüber hinaus auf der Websi-
tewww.allianzglobalinvestors.de über die Aussetzung 
und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile. 
Außerdem sind die depotführenden Stellen verpflichtet, 
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die Anleger in Papierform oder in elektronischer Form 
zu informieren.

Börsen und Märkte

Die Gesellschaft kann die Anteile des Sondervermögens 
an einer Börse zur Notierung zulassen oder in organi-
sierten Märkten handeln lassen; derzeit hat die Gesell-
schaft von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.

Der Gesellschaft ist bekannt, dass – ohne ihre Zustim-
mung – zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Ver-
kaufsprospekts gleichwohl Anteile des Sondervermö-
gens an den folgenden Märkten gehandelt wurden:

· Börse Berlin-Bremen
· Börse Düsseldorf
· Fondsbörse Deutschland

(Börsen Hamburg-Hannover)
· Wertpapierbörse Frankfurt
· Börse München

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein solcher 
Handel kurzfristig eingestellt wird bzw. Anteile des Son-
dervermögens auch an anderen Märkten – ggf. auch 
kurzfristig – eingeführt oder auch schon gehandelt wer-
den.

Der dem Börsenhandel oder Handel an sonstigen Märk-
ten zugrunde liegende Marktpreis wird nicht aus-
schließlich durch den Wert der im Sondervermögen ge-
haltenen Vermögensgegenstände, sondern auch durch 
Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser 
Marktpreis von dem ermittelten Anteilpreis je Anteil ei-
ner Anteilklasse abweichen.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Zur Errechnung der Ausgabe- und Rücknahmepreise für 
die Anteile der jeweiligen Anteilklasse ermittelt die De-
potbank unter Mitwirkung der Gesellschaft zunächst 
bewertungstäglich den Wert der zum Sondervermögen 
gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Ver-
bindlichkeiten (Inventarwert).

Der Wert einer Anteilklasse ergibt sich sodann aus der 
Summe der für diese Anteilklasse zu berechnenden an-
teiligen Nettowertveränderung des Sondervermögens 
gegenüber dem vorangehenden Bewertungstag und dem 
Wert der Anteilklasse am vorangehenden Bewertungs-
tag. Der Wert eines Anteils einer Anteilklasse ergibt sich 
aus der Teilung des Wertes der Anteilklasse durch die 
Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilklasse.

Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert er-
rechnet, wobei die Kosten der Auflegung neuer Anteil-
klassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus 
dem Sondervermögen ggf. abzuführenden Steuern), die 
Verwaltungsvergütung und die Ergebnisse aus Wäh-
rungskurssicherungsgeschäften, die auf eine bestimm-
te Anteilklasse entfallen, ggf. einschließlich Ertragsaus-
gleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet 
werden.

Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens 
sind alle Börsentage. An gesetzlichen Feiertagen im Gel-
tungsbereich des Investmentgesetzes, die Börsentage 
sind, sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres kön-
nen die Depotbank und die Gesellschaft von einer Er-
mittlung des Wertes absehen. Von einer Anteilpreiser-
mittlung wird derzeit an Neujahr, Karfreitag, Ostern, Os-
termontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, 
Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Ein-
heit, Heilig Abend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und Sil-
vester abgesehen.

Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-/
Rücknahmepreises

Die Gesellschaft kann die Errechnung der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise zeitweilig unter denselben Vorausset-
zungen wie die Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind 
im Abschnitt „Aussetzung der Anteilrücknahme“ näher 
erläutert.

Ausgabeaufschlag

Bei der Festsetzung des Ausgabepreises wird dem An-
teilwert der Anteilklasse A EUR ein Ausgabeaufschlag 
hinzugerechnet. Der Ausgabeaufschlag beträgt für diese 
Anteilklasse 6 % des Anteilwertes. Es steht der Gesell-
schaft frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu be-
rechnen.

Ein Ausgabeaufschlag kann insbesondere bei kurzer An-
lagedauer die Performance reduzieren oder sogar ganz 
aufzehren. Der Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen 
eine Vergütung für den Vertrieb der Anteile des Sonder-
vermögens dar. Die Gesellschaft kann den Ausgabeauf-
schlag zur Abgeltung von Vertriebsleistungen an etwai-
ge vermittelnde Stellen weitergeben.

Rücknahmeabschlag

Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben, d.h. der 
Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert der jeweili-
gen Anteilklasse.
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Veröffentlichung der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bewer-
tungstäglich im Internet auf der Website
www.allianzglobalinvestors.de veröffentlicht.

Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile

Werden Anteile über Dritte ausgegeben oder zurückge-
nommen, so wird der Dritte hierfür ggf. weitere eigene 
Kosten berechnen.

Verwaltungs- und sonstige Kosten

Die tägliche Vergütung für die Verwaltung des Sonder-
vermögens beträgt für die Anteilklasse A EUR 1,50 % p.a. 
des anteiligen Wertes des Sondervermögens, errechnet 
auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes. 
Es steht der Gesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung 
zu berechnen.

Daneben erhält die Gesellschaft eine tägliche Administ-
rationsgebühr in Höhe von 0,50 % p.a. des Wertes des 
Sondervermögens, errechnet auf Basis des börsentäglich 
ermittelten Inventarwertes. Es steht der Gesellschaft 
frei, eine niedrigere Administrationsgebühr zu berech-
nen. Mit dieser Administrationsgebühr sind folgende 
Vergütungen und Aufwendungen abgedeckt und werden 
dem Sondervermögen nicht separat belastet:

· Vergütung der Depotbank,
· bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der 

banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländi-
scher Wertpapiere im Ausland,

· Kosten für den Druck und Versand der für die Anle-
ger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte,

· Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halb-
jahresberichte sowie des Auflösungsberichts, der 
Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Ausschüt-
tungen bzw. der thesaurierten Erträge,

· Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch 
den Abschlussprüfer der Gesellschaft, einschließ-
lich der Kosten der Bescheinigung, dass die steuerli-
chen Angaben nach den Regeln des deutschen Steu-
errechts ermittelt wurden,

· ggf. Kosten zur Analyse des Anlageerfolgs durch 
Dritte,

· ggf. Kosten für die Einlösung der Ertragsscheine,
· ggf. Kosten für die Ertragsschein-Bogenerneuerung.

Neben den oben genannten Vergütungen erhält die Ge-
sellschaft eine weitere tägliche Vergütung. Die Vergü-
tung beträgt 0,75 % p.a. des anteiligen Wertes des Son-
dervermögens, errechnet auf Basis des börsentäglich er-

mittelten Inventarwertes. Die Gesellschaft kann diese 
Vergütung als Vertriebsprovision an die Vertriebsstellen 
weiterleiten. Es steht der Gesellschaft frei, eine niedrige-
re Vergütung zu berechnen.

Die Gesellschaft schöpft diese Gebührenrahmen derzeit 
nicht voll aus, sondern erhebt bis auf weiteres lediglich 
die in der Tabelle Kapital Plus im Überblick angegebenen 
Sätze.

Die oben genannten Vergütungen können dem Sonder-
vermögen jederzeit entnommen werden.

In den vergangenen drei Jahren hat die Gesellschaft oh-
ne Bindung für die Zukunft jeweils auf die Belastung ei-
nes Teils der ihr zustehenden Vergütung verzichtet, so-
dass sich folgende effektive Belastungen ergeben:

Im Jahre 2008

· effektiv belastete Verwaltungsvergütung für die An-
teilklasse A EUR: 0,90 % p.a.

Im Jahre 2009

· effektiv belastete Verwaltungsvergütung für die An-
teilklasse A EUR: 0,90 % p.a.

Im Jahre 2010

· effektiv belastete Verwaltungsvergütung für die An-
teilklasse A EUR: 0,90 % p.a.

Darüber hinaus gehen weitere Aufwendungen zulasten 
des Sondervermögens:

· im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräu-
ßerung von Vermögensgegenständen (einschließ-
lich der daran nach Marktusancen ggf. gekoppelten 
Zurverfügungstellung von Research- und Analyse-
leistungen) und der Inanspruchnahme bankenübli-
cher Wertpapierdarlehensprogramme entstehende 
Kosten,

· im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung 
und Verwahrung eventuell entstehende Steuern,

· Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung 
berechtigt erscheinender, dem Sondervermögen zu-
zuordnender Rechtsansprüche sowie für die Abwehr 
unberechtigt erscheinender, auf das Sondervermö-
gen bezogener Forderungen,

· Kosten für die Prüfung, Geltendmachung und 
Durchsetzung eventueller Ansprüche auf Reduzie-
rung, Anrechnung bzw. Erstattung von Quellensteu-
ern oder anderer Steuern bzw. fiskalischer Abgaben.
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Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit Handels-
geschäften Research- und Analyseleistungen von Bro-
kern erhalten, die im Interesse der Anleger bei den Anla-
geentscheidungen verwendet werden. Ferner kann die 
Gesellschaft mit ausgewählten Brokern Vereinbarungen 
abschließen, gemäß denen der jeweilige Broker Teile der 
Vergütungen, die die Gesellschaft für den Erwerb oder 
die Veräußerung von Vermögensgegenständen aufwen-
det, unmittelbar oder zeitversetzt an Dritte weiterleitet, 
die der Gesellschaft Research- oder Analyseleistungen 
zur Verfügung stellen, die von der Gesellschaft im Inter-
esse der Anleger bei ihren Anlageentscheidungen ver-
wendet werden (sog. Commission Sharing Agreements).

 Die Gesellschaft gibt im Regelfall Teile ihrer Verwal-
tungsvergütung als Provision an vermittelnde Stellen 
weiter; solche Leistungen können auch in nicht in Geld-
form angebotenen Zuwendungen bestehen. Dies erfolgt 
zur Abgeltung und Qualitätserhöhung von Vertriebs- 
und Beratungsleistungen auf der Grundlage vermittelter 
Bestände. Dabei kann es sich auch um wesentliche Teile 
der Verwaltungsvergütung handeln. Zugleich kann die 
Gesellschaft auch Vergütungen oder nicht in Geldform 
angebotene Zuwendungen von Dritten erhalten. Dem 
Anleger werden auf Nachfrage bei der Gesellschaft Ein-
zelheiten über die gewährten oder erhaltenen Vergütun-
gen und Zuwendungen offengelegt.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus 
dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte 
zu leistenden Vergütungen und Aufwendungserstattun-
gen zu.

Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zulasten 
des Sondervermögens angefallenen Verwaltungskosten 
(ohne Transaktionskosten) offengelegt und als Quote 
des durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen 
(Gesamtkostenquote – TER). Diese setzt sich zusammen 
aus der Vergütung für die Verwaltung des Sondervermö-
gens, der Administrationsgebühr sowie den Aufwendun-
gen, die dem Sondervermögen zusätzlich belastet wer-
den können. Ausgenommen sind die Kosten, die beim 
Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenstän-
den entstehen und etwaige performanceabhängige Ge-
bühren.

Obgleich die Gesellschaft derzeit nicht davon ausgeht, 
dass sich die Gesamtkostenquote kurzfristig nachhaltig 
ändern wird, kann es doch in zukünftigen Perioden zu 
abweichenden Gesamtkostenquoten kommen, beispiels-
weise weil von der Gesellschaft nicht zu beeinflussende 
externe Kosten ansteigen.

Besonderheiten beim Erwerb von 
Investmentanteilen

Dem Sondervermögen wird neben der Vergütung zur 
Verwaltung des Sondervermögens eine Verwaltungsver-
gütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile 
berechnet.

Beim Erwerb von Anteilen an anderen Investmentver-
mögen darf die das andere Investmentvermögen verwal-
tende Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme 
keine Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge berech-
nen.

Die Gesellschaft hat im Jahres- und Halbjahresbericht 
die Vergütungen offen gelegt, die dem Sondervermögen 
von der das andere Investmentvermögen verwaltenden 
Gesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im Son-
dervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde.

Soweit das Sondervermögen in Anteile anderer Invest-
mentvermögen investiert, hat der Anleger wirtschaftlich 
nicht nur unmittelbar die in diesem Verkaufsprospekt 
beschriebenen Gebühren und Kosten zu tragen; viel-
mehr fallen ihm darüber hinaus mittelbar und anteilig 
auch die dem anderen Investmentvermögen belasteten 
Gebühren und Kosten zur Last. Welche Gebühren und 
Kosten dem anderen Investmentvermögen belastet wer-
den, bestimmt sich nach dessen individuell gestalteten 
Gründungsdokumenten (z.B. Vertragsbedingungen oder 
Satzung) und kann daher nicht abstrakt vorhergesagt 
werden. Typischerweise ist jedoch damit zu rechnen, 
dass die Gebühren- und Kostenpositionen, die dem in 
diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Sondervermö-
gen belastet werden, in ähnlicher Weise auch anderen 
Investmentvermögen belastet werden.

Teilfonds

Der Kapital Plus ist nicht Teilfonds einer Umbrella-Kons-
truktion.

Regeln für die Ermittlung und 
Verwendung der Erträge

Ertragsermittlung

Bei ausschüttenden Anteilklassen werden die zur Aus-
schüttung verfügbaren Erträge ermittelt, indem von den 
im abgelaufenen Geschäftsjahr angefallenen anteiligen 
Dividenden, Zinsen, Erträgen aus Investmentanteilen 
sowie Entgelten aus Darlehens- und Pensionsgeschäften 
die anteiligen Kosten (Verwaltungs- und Depotbankver-
gütung sowie sonstige Aufwendungen) abgezogen wer-
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den. Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge kön-
nen ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden.

Bei thesaurierenden Anteilklassen werden die zu the-
saurierenden Erträge ermittelt, indem von den im abge-
laufenen Geschäftsjahr angefallenen anteiligen Divi-
denden, Zinsen, Erträgen aus Investmentanteilen, Ent-
gelten aus Darlehens- und Pensionsgeschäften, sonsti-
gen Erträgen und Veräußerungsgewinnen die anteiligen 
Kosten (Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie 
sonstige Aufwendungen) abgezogen werden.

Ertragsausgleichsverfahren

Die Gesellschaft wendet für die Anteilklassen des Son-
dervermögens ein sogenanntes Ertragsausgleichsver-
fahren an. Das bedeutet, dass die während des Ge-
schäftsjahres angefallenen anteiligen Erträge und reali-
sierten Kapitalgewinne/-verluste, die der Anteilerwerber 
als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der 
Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahme-
preises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet werden. 
Bei der Berechnung des Ertragsausgleichs werden die 
angefallenen Aufwendungen berücksichtigt.

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwan-
kungen im Verhältnis zwischen Erträgen und realisier-
ten Kapitalgewinnen/-verlusten einerseits und sonsti-
gen Vermögensgegenständen andererseits auszuglei-
chen, die durch Nettomittelzuflüsse oder Nettomittelab-
flüsse aufgrund von Anteilverkäufen oder -rückgaben 
verursacht werden. Denn jeder Nettomittelzufluss liqui-
der Mittel würde andernfalls den Anteil der Erträge und 
realisierten Kapitalgewinne/-verluste am Inventarwert 
eines Sondervermögens verringern, jeder Abfluss ihn 
vermehren.

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichsverfahren dazu, 
dass bei thesaurierenden Anteilklassen der im Jahresbe-
richt ausgewiesene Ertrag je Anteil nicht durch die An-
zahl der umlaufenden Anteile beeinflusst wird und dass 
bei ausschüttenden Anteilklassen der Ausschüttungsbe-
trag je Anteil nicht durch die unvorhersehbare Entwick-
lung des Sondervermögens bzw. des Anteilumlaufs be-
einflusst wird. Dabei wird in Kauf genommen, dass An-
leger, die beispielsweise kurz vor dem Ausschüttungs-
termin Anteile erwerben, den auf Erträge entfallenden 
Teil des Ausgabepreises in Form einer Ausschüttung zu-
rückerhalten, obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem 
Entstehen der Erträge nicht mitgewirkt hat.

Geschäftsjahr und Ausschüttungen

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens endet am 
31. Dezember.

Ausschüttungsmechanik

Bei der Anteilklasse mit der Bezeichnung A schüttet die 
Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäfts-
jahres für Rechnung des Sondervermögens angefallenen 
und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Divi-
denden und Erträge aus Investmentanteilen sowie Ent-
gelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften, soweit sie 
auf diese Anteilklasse entfallen, jährlich innerhalb von 
drei Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres an die 
Anleger aus, Veräußerungsgewinne und sonstige Erträ-
ge können ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen 
werden. Höhe und Termin der Ausschüttung werden im 
vorgenannten Rahmen von der Gesellschaft nach eige-
nem Ermessen festgesetzt.

Gutschrift der Ausschüttungen

Soweit die Anteile in einem Depot bei der Depotbank 
verwahrt werden, schreiben deren Geschäftsstellen die 
Ausschüttungen kostenfrei gut (Depotbankverwah-
rung) oder lösen die Ertragsscheine spesenfrei ein. Wird 
das Depot bei anderen Banken oder Sparkassen geführt 
oder werden Ertragsscheine dort eingelöst, können zu-
sätzliche Kosten anfallen.

Auflösung und Übertragung des 
Sondervermögens

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des 
Sondervermögens zu verlangen. Die Gesellschaft kann 
jedoch die Verwaltung eines Sondervermögens unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten 
durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesan-
zeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halb-
jahresbericht kündigen. Außerdem sind die depotfüh-
renden Stellen verpflichtet, die Anleger in Papierform 
oder in elektronischer Form über die Kündigung zu in-
formieren. Entsprechend kann auch bezüglich einer An-
teilklasse des Sondervermögens verfahren werden.

Des Weiteren erlischt das Recht der Gesellschaft, das 
Sondervermögen zu verwalten, wenn das Insolvenzver-
fahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet ist 
oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch 
den der Antrag auf die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens mangels Masse nach § 26 der Insolvenzordnung ab-
gewiesen wird. In diesen Fällen geht das Verfügungs-



27

Kapital Plus

27

recht über das Sondervermögen auf die Depotbank über, 
die das Sondervermögen abwickelt, oder mit Genehmi-
gung der  BaFin einer anderen Kapitalanlagegesellschaft 
die Verwaltung überträgt.

Verfahren bei Auflösung eines Sondervermögens

Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen wird ein-
gestellt. Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögens-
werte des Sondervermögens abzüglich der noch durch 
das Sondervermögen zu tragenden Kosten und der 
durch die Auflösung verursachten Kosten werden an die 
Anleger verteilt, wobei diese in Höhe ihrer jeweiligen An-
teile am Sondervermögen Ansprüche auf Auszahlung 
des Liquidationserlöses haben.

Die Depotbank ist berechtigt, nicht abgerufene Liquida-
tionserlöse bei dem für die Gesellschaft zuständigen 
Amtsgericht zu hinterlegen.

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwal-
tungsrecht erlischt, einen Auflösungsbericht, der den 
Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Spä-
testens drei Monate nach dem Stichtag der Auflösung 
des Sondervermögens wird der Auflösungsbericht im 
elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Wäh-
rend die Depotbank das Sondervermögen abwickelt, er-
stellt sie jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwick-
lung beendet ist, einen Bericht, der den Anforderungen 
an einen Jahresbericht entspricht. Diese Berichte sind 
ebenfalls spätestens drei Monate nach dem Stichtag im 
elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu machen.

Übertragung aller Vermögensgegenstände des 
Sondervermögens

Alle Vermögensgegenstände des in diesem Verkaufspro-
spekt beschriebenen Sondervermögens dürfen zum Ge-
schäftsjahresende (Übertragungsstichtag) auf ein ande-
res bestehendes, oder ein durch die Verschmelzung neu 
gegründetes Sondervermögen übertragen werden. Das 
in diesem Verkaufsprospekt beschriebene Sondervermö-
gen darf auch mit einem Investmentfonds verschmolzen 
werden, der in einem anderen EU- oder EWR-Staat auf-
gelegt wurde und ebenfalls den Vorgaben der Richtlinie 
2009/65/EG entspricht. Mit Zustimmung der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kann ein ande-
rer Übertragungsstichtag bestimmt werden. Es können 
auch zum Geschäftsjahresende oder einem anderen 
Übertragungsstichtag alle Vermögensgegenstände ei-
nes anderen Sondervermögens oder eines ausländi-
schen richtlinienkonformen Investmentfonds auf das in 
diesem Verkaufsprospekt beschriebene Sondervermö-
gen übertragen werden. Schließlich besteht auch die 
Möglichkeit, dass nur die Vermögenswerte eines auslän-

dischen richtlinienkonformen Investmentfonds ohne 
dessen Verbindlichkeiten auf das in diesem Verkaufs-
prospekt beschriebene Sondervermögen übertragen 
werden.

Verfahren bei der Übertragung von 
Sondervermögen

Die depotführenden Stellen der Anleger übermitteln 
diesen spätestens 35 Arbeitstage vor dem geplanten 
Übertragungsstichtag in Papierform oder in elektroni-
scher Form Informationen zu den Gründen für die Ver-
schmelzung, den potentiellen Auswirkungen für die An-
leger, deren Rechte in Zusammenhang mit der Ver-
schmelzung sowie zu maßgeblichen Verfahrensaspek-
ten. Die Anleger erhalten auch die wesentlichen Anleger-
informationen für das Sondervermögen bzw. den Invest-
mentfonds, der bestehen bleibt oder durch die Ver-
schmelzung neu gebildet wird.

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem geplan-
ten Übertragungsstichtag entweder die Möglichkeit, ih-
re Anteile ohne Rückgabeabschlag zurückzugeben, oder 
ihre Anteile gegen Anteile eines anderen Sondervermö-
gens oder ausländischen Investmentfonds umzutau-
schen, das/der ebenfalls von der Gesellschaft oder einem 
Unternehmen desselben Konzerns verwaltet wird und 
über eine ähnliche Anlagepolitik wie das in diesem Ver-
kaufsprospekt beschriebene Sondervermögen verfügt.

Am Übertragungsstichtag werden die Werte des über-
nehmenden und des übertragenden Sondervermögens 
oder Investmentfonds berechnet, das Umtauschverhält-
nis wird festgelegt und der gesamte Vorgang wird vom 
Abschlussprüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis er-
mittelt sich nach dem Verhältnis der Nettoinventarwer-
te des übernommenen und des aufnehmenden Sonder-
vermögens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger 
erhält die Anzahl von Anteilen an dem neuen Sonderver-
mögen, die dem Wert seiner Anteile an dem übertrage-
nen Sondervermögen entspricht. Es besteht auch die 
Möglichkeit, dass den Anlegern des übertragenden Son-
dervermögens bis zu 10 % des Wertes ihrer Anteile in bar 
ausgezahlt werden. Findet die Verschmelzung während 
des laufenden Geschäftsjahres des übertragenden Son-
dervermögens statt, muss dessen verwaltende Gesell-
schaft auf den Übertragungsstichtag einen Bericht er-
stellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht 
entspricht.

Die Gesellschaft macht im elektronischen Bundesanzei-
ger und darüber hinaus auf der Website 
www.allianzglobalinvestors.de bekannt, wenn das in 
diesem Verkaufsprospekt beschriebene Sondervermö-
gen einen anderen Fonds aufgenommen hat und die 
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Verschmelzung wirksam geworden ist. Sollte das in die-
sem Verkaufsprospekt beschriebene Sondervermögen 
durch eine Verschmelzung untergehen, übernimmt die 
Gesellschaft die Bekanntmachung, die den aufnehmen-
den oder neu gegründeten Fonds verwaltet.

Die Übertragung aller Vermögensgegenstände dieses 
Sondervermögens auf ein anderes Sondervermögen oder 
einen anderen ausländischen Investmentfonds findet 
nur mit Genehmigung der  BaFin statt.

Kurzangaben über die für die Anleger 
bedeutsamen Steuervorschriften

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten 
nur für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steu-
erpflichtig sind. Dem ausländischen Anleger empfehlen 
wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem Ver-
kaufsprospekt beschriebenen Sondervermögen mit sei-
nem Steuerberater in Verbindung zu setzen und mögli-
che steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in 
seinem Heimatland individuell zu klären.

Das Sondervermögen ist als Zweckvermögen von der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die steuer-
pflichtigen Erträge des Sondervermögens werden jedoch 
beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusam-
men mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pausch-
betrag von jährlich 801,– � (für Alleinstehende oder ge-
trennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,– � (für zusam-
men veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätz-
lich einem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag und ggf. Kirchensteuer). Zu den Einkünften 
aus Kapitalvermögen gehören auch die vom Sonderver-
mögen ausgeschütteten Erträge, die ausschüttungsglei-
chen Erträge, der Zwischengewinn sowie der Gewinn 
aus dem An- und Verkauf von Fondsanteilen, wenn diese 
nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden bzw. 
werden.2)

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich 
Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die 
Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der 
Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der 
Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depot-
führende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrech-
nungen vorgenommen und ausländische Quellensteu-
ern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungs-
wirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist 
als der Abgeltungssatz von 25 %. In diesem Fall können 
die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommen-
steuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt 
setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an 
und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorge-
nommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuer-
abzug unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der 
Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen 
Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung 
anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen 
die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem 
Abgeltungssatz von 25 % oder dem niedrigeren persönli-
chen Steuersatz.

Trotz Steuerabzug und höherem persönlichen Steuer-
satz können Angaben zu den Einkünften aus Kapitalver-
mögen erforderlich sein, wenn im Rahmen der Einkom-
mensteuererklärung außergewöhnliche Belastungen 
oder Sonderausgaben (z.B. Spenden) geltend gemacht 
werden.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, 
werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich er-
fasst. Die steuerliche Gesetzgebung erfordert zur Ermitt-
lung der steuerpflichtigen bzw. der kapitalertragsteuer-
pflichtigen Erträge eine differenzierte Betrachtung der 
Ertragsbestandteile.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne 
aus Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapital-
ähnlichen Genussrechten und Investmentanteilen, Ge-
winne aus Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhal-
terprämien, die auf der Ebene des Sondervermögens er-
zielt werden, werden beim Anleger nicht erfasst, solange 
sie nicht ausgeschüttet werden. Zudem werden die Ge-
winne aus der Veräußerung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 
Buchstaben a) bis f)  InvStG genannten Kapitalforderun-
gen beim Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausge-
schüttet werden.

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen:

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite ha-
ben,

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen 
mit festem Kupon sowie Down-Rating-Anleihen, 
Floater und Reverse-Floater,

2) Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteilen sind beim Privatanleger steuerfrei.
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c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder ei-
nes veröffentlichten Index für eine Mehrzahl von 
Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden,

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelan-
leihen,

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandel-
te Gewinnobligationen und Fremdkapital-Genuss-
rechte und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden Gewinne aus der Veräußerung der o.g. Wertpa-
piere/Kapitalforderungen, Gewinne aus Termingeschäf-
ten sowie Erträge aus Stillhalterprämien ausgeschüttet, 
sind sie grundsätzlich steuerpflichtig und unterliegen 
bei Verwahrung der Anteile im Inland dem Steuerabzug 
von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kir-
chensteuer). Ausgeschüttete Gewinne aus der Veräuße-
rung von Wertpapieren und Gewinne aus Terminge-
schäften sind jedoch steuerfrei, wenn die Wertpapiere 
auf Ebene des Sondervermögens vor dem 1.1.2009 erwor-
ben bzw. die Termingeschäfte vor dem 1.1.2009 einge-
gangen wurde.

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderun-
gen, die nicht in der o.g. Aufzählung enthalten sind, sind 
steuerlich wie Zinsen zu behandeln (s.u.).

Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie ausländische 
Dividenden
Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie ausländische Di-
videnden sind beim Anleger grundsätzlich steuerpflich-
tig. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Erträge thesau-
riert oder ausgeschüttet werden.

Ausgeschüttete oder thesaurierte Zinsen und zinsähnli-
che Erträge sowie ausländische Dividenden des Sonder-
vermögens unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). 
Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, 
wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistel-
lungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Er-
tragsteile 801,– � bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,– � 
bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht über-
steigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Beschei-
nigung und bei ausländischen Anlegern bei Nachweis 
der steuerlichen Ausländereigenschaft.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile eines steu-
errechtlich ausschüttenden Sondervermögens in einem 
inländischen Depot bei der Kapitalanlagegesellschaft 
oder einem Kreditinstitut (Depotfall), so nimmt die de-
potführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Ab-
stand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungster-

min ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistel-
lungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Be-
scheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von ma-
ximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem 
Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung unge-
kürzt gutgeschrieben.

Handelt es sich um ein steuerrechtlich thesaurierendes 
Sondervermögen, so wird bei Thesaurierungen vor dem 
1.1.2012 der Steuerabzug auf thesaurierte Zinsen, zins-
ähnliche Erträge sowie ausländische Dividenden des 
Sondervermögens in Höhe von 25 % (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag) durch die Kapitalanlagegesellschaft selbst 
abgeführt. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der 
Fondsanteile ermäßigt sich insoweit um den Steuerab-
zug zum Ablauf des Geschäftsjahres. Da die Anleger der 
Kapitalanlagegesellschaft regelmäßig nicht bekannt 
sind, kann in diesem Fall kein Kirchensteuereinbehalt 
erfolgen, so dass kirchensteuerpflichtige Anleger inso-
weit Angaben in der Einkommensteuererklärung zu ma-
chen haben.

Für nach dem 31.12.2011 erfolgende Thesaurierungen 
stellt das Sondervermögen den depotführenden Stellen 
die Kapitalertragsteuer nebst den maximal anfallenden 
Zuschlagsteuern (Solidaritätszuschlag und Kirchensteu-
er) zur Verfügung. Die depotführenden Stellen nehmen 
den Steuerabzug wie im Ausschüttungsfall unter Be-
rücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der Anle-
ger vor, so dass insbesondere ggf. die Kirchensteuer ab-
geführt werden kann. Soweit das Sondervermögen den 
depotführenden Stellen Beträge zur Verfügung gestellt 
hat, die nicht abgeführt werden müssen, erfolgt eine Er-
stattung.

Befinden sich die Anteile im Depot bei einem inländi-
schen Kreditinstitut oder einer inländischen Kapitalan-
lagegesellschaft, so erhält der Anleger, der seiner depot-
führenden Stelle einen in ausreichender Höhe ausge-
stellten Freistellungsauftrag oder eine NV-Bescheini-
gung vor Ablauf des Geschäftsjahres des Sondervermö-
gens vorlegt, den abgeführten Steuerabzug (bzw. ab 2012 
den depotführenden Stellen zur Verfügung gestellten 
Betrag) auf seinem Konto gutgeschrieben.

Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-Bescheini-
gung nicht bzw. nicht rechtzeitig vorgelegt wird, erhält 
der Anleger auf Antrag von der depotführenden Stelle ei-
ne Steuerbescheinigung über den einbehaltenen und 
abgeführten Steuerabzug und den Solidaritätszuschlag. 
Der Anleger hat dann die Möglichkeit, den Steuerabzug 
im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung auf 
seine persönliche Steuerschuld anrechnen zu lassen.
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Werden Anteile ausschüttender Sondervermögen nicht 
in einem Depot verwahrt und Ertragsscheine einem in-
ländischen Kreditinstitut vorgelegt (Eigenverwahrung), 
wird der Steuerabzug in Höhe von 25 % zzgl. des Solidari-
tätszuschlags vorgenommen.

Inländische Dividenden
Inländische Dividenden, die vom Sondervermögen aus-
geschüttet oder thesauriert werden, sind beim Anleger 
grundsätzlich steuerpflichtig.

Bei Ausschüttung oder Thesaurierung, die vor dem 
1.1.2012 vorgenommen werden, wird von der inländi-
schen Dividende ein Steuerabzug in Höhe von 25 % (zu-
züglich Solidaritätszuschlag) von der Kapitalanlagege-
sellschaft vorgenommen. Die depotführende Stelle be-
rücksichtigt bei Ausschüttungen zudem einen ggf. vor-
liegenden Antrag auf Kirchensteuereinbehalt. Der Anle-
ger erhält den Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag) in voller Höhe sofort erstattet, sofern die 
Anteile bei der Kapitalanlagegesellschaft oder einem in-
ländischen Kreditinstitut verwahrt werden und dort ein 
Freistellungsauftrag in ausreichender Höhe oder eine 
NV-Bescheinigung vorliegt. Anderenfalls kann er den 
Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag) 
unter Beifügung der steuerlichen Bescheinigung der de-
potführenden Stelle auf seine persönliche Einkommen-
steuerschuld anrechnen.

Für nach dem 31.12.2011 erfolgende Ausschüttungen 
und Thesaurierungen stellt das Sondervermögen den 
depotführenden Stellen die Kapitalertragsteuer nebst 
den maximal anfallenden Zuschlagsteuern (Solidari-
tätszuschlag und Kirchensteuer) zur Verfügung. Die de-
potführenden Stellen nehmen den Steuerabzug unter 
Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der An-
leger vor, so dass insbesondere ggf. die Kirchensteuer ab-
geführt werden kann. Soweit das Sondervermögen den 
depotführenden Stellen Beträge zur Verfügung gestellt 
hat, die nicht abgeführt werden müssen, erfolgt eine Er-
stattung.

Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit 
gleichartigen positiven Erträgen auf der Ebene des Son-
dervermögens, werden diese auf Ebene des Sonderver-
mögens steuerlich vorgetragen. Diese können auf Ebene 
des Sondervermögens mit künftigen gleichartigen posi-
tiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrech-
net werden. Eine direkte Zurechnung der negativen 
steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. 
Damit wirken sich diese negativen Beträge beim Anleger 
bei der Einkommensteuer erst in dem Veranlagungszeit-
raum (Steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr des 
Sondervermögens endet bzw. die Ausschüttung für das 

Geschäftsjahr des Sondervermögens erfolgt, für das die 
negativen steuerlichen Erträge auf Ebene des Sonderver-
mögens verrechnet werden. Eine frühere Geltendma-
chung bei der Einkommensteuer des Anlegers ist nicht 
möglich.

Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar.

Substanzauskehrungen, die der Anleger während seiner 
Besitzzeit erhalten hat, sind allerdings dem steuerlichen 
Ergebnis aus der Veräußerung der Fondsanteile hinzu-
zurechnen, d.h. sie erhöhen den steuerlichen Gewinn.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an einem Sondervermögen, die nach 
dem 31.12.2008 erworben wurden, von einem Privatanle-
ger veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem 
Abgeltungssatz von 25 %. Sofern die Anteile in einem in-
ländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depot-
führende Stelle den Steuerabzug vor. Der Steuerabzug 
von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kir-
chensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden 
Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung ver-
mieden werden.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1.1.2009 erworbenen 
Anteile ist der Gewinn bei Privatanlegern steuerfrei.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns sind die 
Anschaffungskosten um den Zwischengewinn im Zeit-
punkt der Anschaffung und der Veräußerungspreis um 
den Zwischengewinn im Zeitpunkt der Veräußerung zu 
kürzen, damit es nicht zu einer doppelten einkommen-
steuerlichen Erfassung von Zwischengewinnen (siehe 
unten) kommen kann. Zudem ist der Veräußerungspreis 
um die thesaurierten Erträge zu kürzen, die der Anleger 
bereits versteuert hat, damit es auch insoweit nicht zu 
einer Doppelbesteuerung kommt.

Der Gewinn aus der Veräußerung nach dem 31.12.2008 
erworbener Fondanteile ist insoweit steuerfrei, als er auf 
die während der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch 
nicht auf der Anlegerebene erfassten, nach DBA-steuer-
freien Erträge zurückzuführen ist (sog. besitzzeitanteili-
ger Immobiliengewinn).

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Immo-
biliengewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des 
Wertes des Investmentanteils.
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Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne 
aus Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapital-
ähnlichen Genussrechten und Investmentanteilen, Ge-
winne aus Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhal-
terprämien, die auf der Ebene des Sondervermögens er-
zielt werden, werden beim Anleger nicht erfasst, solange 
sie nicht ausgeschüttet werden. Zudem werden die Ge-
winne aus der Veräußerung der in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 
Buchstaben a) bis f)  InvStG genannten Kapitalforderun-
gen beim Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausge-
schüttet werden.

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen:

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite ha-
ben,

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen 
mit festem Kupon sowie Down-Rating-Anleihen, 
Floater und Reverse-Floater,

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder ei-
nes veröffentlichten Index für eine Mehrzahl von 
Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden,

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelan-
leihen,

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandel-
te Gewinnobligationen und Fremdkapital-Genuss-
rechte und

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen.

Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so sind sie steuer-
lich auf Anlegerebene zu berücksichtigen. Dabei sind 
Veräußerungsgewinne aus Aktien ganz3) (bei Anlegern, 
die Körperschaften sind) oder zu 40 % (bei sonstigen be-
trieblichen Anlegern, z.B. Einzelunternehmern) steuer-
frei (Teileinkünfteverfahren). Veräußerungsgewinne 
aus Renten/Kapitalforderungen, Gewinne aus Terminge-
schäften und Erträge aus Stillhalterprämien sind hinge-
gen in voller Höhe steuerpflichtig.

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderun-
gen, die nicht in der o.g. Aufzählung enthalten sind, sind 
steuerlich wie Zinsen zu behandeln (s.u.).

Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungsgewinne, aus-
geschüttete Termingeschäftsgewinne sowie ausgeschüt-
tete Erträge aus Stillhalterprämien unterliegen grund-
sätzlich dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 % zu-
züglich Solidaritätszuschlag). Dies gilt nicht für Gewin-
ne aus der Veräußerung von vor dem 1.1.2009 erworbe-

nen Wertpapieren und Gewinne aus vor dem 1.1.2009 
eingegangenen Termingeschäften. Die auszahlende 
Stelle nimmt jedoch insbesondere dann keinen Steuer-
abzug vor, wenn der Anleger eine unbeschränkt steuer-
pflichtige Körperschaft ist oder diese Kapitalerträge Be-
triebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind und 
dies der auszahlenden Stelle vom Gläubiger der Kapital-
erträge nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklärt 
wird.

Zinsen und zinsähnliche Erträge
Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim Anleger 
grundsätzlich steuerpflichtig.4) Dies gilt unabhängig da-
von, ob diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet 
werden.

Eine Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Vergü-
tung des Steuerabzugs ist nur durch Vorlage einer ent-
sprechenden NV-Bescheinigung möglich. Ansonsten er-
hält der Anleger eine Steuerbescheinigung über die Vor-
nahme des Steuerabzugs.

In- und ausländische Dividenden
Dividenden in- und ausländischer Aktiengesellschaften, 
die auf Anteile im Betriebsvermögen ausgeschüttet oder 
thesauriert werden, sind mit Ausnahme von Dividenden 
nach dem REITG bei Körperschaften grundsätzlich steu-
erfrei5). Von Einzelunternehmern sind diese Erträge zu 
60 % zu versteuern (Teileinkünfteverfahren).

Inländische Dividenden unterliegen dem Steuerabzug 
(Kapitalertragsteuer 25 % zuzüglich Solidaritätszu-
schlag).

Ausländische Dividenden unterliegen grundsätzlich 
dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 % zuzüglich 
Solidaritätszuschlag). Die auszahlende Stelle nimmt je-
doch insbesondere dann keinen Steuerabzug vor, wenn 
der Anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige Körper-
schaft ist (wobei von Körperschaften i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 
und 5 KStG der auszahlenden Stelle eine Bescheinigung 
des für sie zuständigen Finanzamtes vorliegen muss) 
oder die ausländischen Dividenden Betriebseinnahmen 
eines inländischen Betriebs sind und dies der auszah-
lenden Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge nach 
amtlich vorgeschriebenen Vordruck erklärt wird.

Bei gewerbesteuerpflichtigen Anlegern sind die zum Teil 
einkommensteuerfreien bzw. körperschaftsteuerfreien 
Dividendenerträge für Zwecke der Ermittlung des Ge-
werbeertrags wieder hinzuzurechnen, nicht aber wieder 
zu kürzen.

3) 5 % der Veräußerungsgewinne aus Aktien gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig.
4) Die zu versteuernden Zinsen sind gemäß § 2 Abs. 2a  InvStG im Rahmen der Zinsschrankenregelung nach § 4h EStG zu berücksichtigen.
5) 5 % der Dividenden gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig.
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Negative steuerliche Erträge
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit 
gleichartigen positiven Erträgen auf der Ebene des Son-
dervermögens, werden diese steuerlich auf Ebene des 
Sondervermögens vorgetragen. Diese können auf Ebene 
des Sondervermögens mit künftigen gleichartigen posi-
tiven steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrech-
net werden. Eine direkte Zurechnung der negativen 
steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. 
Damit wirken sich diese negativen Beträge beim Anleger 
bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer erst 
in dem Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem 
das Geschäftsjahr des Sondervermögens endet, bzw. die 
Ausschüttung für das Geschäftsjahr des Sondervermö-
gens erfolgt, für das die negativen steuerlichen Erträge 
auf Ebene des Sondervermögens verrechnet werden. Ei-
ne frühere Geltendmachung bei der Einkommensteuer 
bzw. Körperschaftsteuer des Anlegers ist nicht möglich.

Substanzauskehrungen
Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. Dies be-
deutet für einen bilanzierenden Anleger, dass die Subs-
tanzauskehrungen in der Handelsbilanz ertragswirk-
sam zu vereinnahmen sind, in der Steuerbilanz auf-
wandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu bilden 
ist und damit technisch die historischen Anschaffungs-
kosten steuerneutral gemindert werden. Alternativ kön-
nen die fortgeführten Anschaffungskosten um den an-
teiligen Betrag der Substanzausschüttung vermindert 
werden.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Betriebs-
vermögen sind für Körperschaften grundsätzlich steuer-
frei6), soweit die Gewinne aus noch nicht zugeflossenen 
oder noch nicht als zugeflossen geltenden Dividenden 
und aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen 
des Sondervermögens aus in- und ausländischen Aktien 
herrühren (sogenannter Aktiengewinn). Von Einzelun-
ternehmern sind diese Veräußerungsgewinne zu 60 % 
zu versteuern.

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Aktien-
gewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des Wertes 
des Investmentanteils.

Der Gewinn aus der Veräußerung der Anteile ist zudem 
insoweit steuerfrei, als er auf die während der Besitzzeit 
im Fonds entstandenen, noch nicht auf der Anlegerebe-
ne erfassten, nach DBA-steuerfreien Erträge zurückzu-
führen ist (sog. besitzzeitanteiliger Immobiliengewinn).

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Immo-
biliengewinn bewertungstäglich als Prozentsatz des 
Wertes des Investmentanteils.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer Anteile an ausschütten-
den Sondervermögen im Depot bei einer inländischen 
depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Zin-
sen, zinsähnliche Erträge, Wertpapierveräußerungsge-
winne, Termingeschäftsgewinne und ausländische Divi-
denden Abstand genommen, sofern er seine steuerliche 
Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländer-
eigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt 
bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der auslän-
dische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerab-
zugs gemäß § 37 Abs. 2 AO zu beantragen. Zuständig ist 
das Betriebsstättenfinanzamt der depotführenden Stel-
le.

Hat ein ausländischer Anleger Anteile thesaurierender 
Sondervermögen im Depot bei einer inländischen de-
potführenden Stelle, wird ihm bei Nachweis seiner steu-
erlichen Ausländereigenschaft der Steuerabzug in Höhe 
von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag, soweit dieser 
nicht auf inländische Dividenden entfällt, erstattet. Er-
folgt der Antrag auf Erstattung verspätet, kann – wie bei 
verspätetem Nachweis der Ausländereigenschaft bei 
ausschüttenden Fonds – eine Erstattung gemäß § 37 
Abs. 2 AO auch nach dem Thesaurierungszeitpunkt be-
antragt werden.

Inwieweit eine Anrechnung oder Erstattung des Steuer-
abzugs auf inländische Dividenden für den ausländi-
schen Anleger möglich ist, hängt von dem zwischen 
dem Sitzstaat des Anlegers und der Bundesrepublik 
Deutschland bestehenden Doppelbesteuerungsabkom-
men ab. Eine DBA-Erstattung der Kapitalertragsteuer auf 
inländische Dividenden erfolgt über das Bundeszentral-
amt für Steuern (BZSt) in Bonn.

Solidaritätszuschlag

Auf den bei Ausschüttungen oder Thesaurierungen ab-
zuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in 
Höhe von 5,5 % zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist 
bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anre-
chenbar.

Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei Thesaurierung 
die Vergütung des Steuerabzugs – beispielsweise bei 
ausreichendem Freistellungsauftrag, Vorlage einer NV-
Bescheinigung oder Nachweis der Steuerausländerei-
genschaft –, ist kein Solidaritätszuschlag abzuführen 

6) 5 % des steuerfreien Veräußerungsgewinns gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig.
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bzw. wird bei einer Thesaurierung der einbehaltene Soli-
daritätszuschlag vergütet.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländi-
schen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) 
durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf 
entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz 
der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflich-
tige angehört, als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. 
Zu diesem Zweck hat der Kirchensteuerpfichtige dem 
Abzugsverpflichteten in einem schriftlichen Antrag sei-
ne Religionsangehörigkeit zu benennen. Ehegatten ha-
ben in dem Antrag zudem zu erklären, in welchem Ver-
hältnis der auf jeden Ehegatten entfallende Anteil der 
Kapitalerträge zu den gesamten Kapitalerträgen der 
Ehegatten steht, damit die Kirchensteuer entsprechend 
diesem Verhältnis aufgeteilt, einbehalten und abgeführt 
werden kann. Wird kein Aufteilungsverhältnis angege-
ben, erfolgt eine Aufteilung nach Köpfen.

Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausga-
be wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksich-
tigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Sondervermögens 
wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer 
einbehalten.

Die Kapitalanlagegesellschaft kann die anrechenbare 
Quellensteuer auf der Ebene des Sondervermögens wie 
Werbungskosten abziehen. In diesem Fall ist die auslän-
dische Quellensteuer auf Anlegerebene weder anrechen-
bar noch abzugsfähig.

Übt die Kapitalanlagegesellschaft ihr Wahlrecht zum 
Abzug der ausländischen Quellensteuer auf Fondsebene 
nicht aus, dann wird die anrechenbare Quellensteuer 
bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Gesonderte Feststellung, Außenprüfung

Die Besteuerungsgrundlagen, die auf Ebene des Sonder-
vermögens ermittelt werden, sind gesondert festzustel-
len. Hierzu hat die Investmentgesellschaft beim zustän-
digen Finanzamt eine Feststellungserklärung abzuge-
ben. Änderungen der Feststellungserklärungen, z.B. an-
lässlich einer Außenprüfung (§ 11 Abs. 3  InvStG) der Fi-
nanzverwaltung, werden für das Geschäftsjahr wirk-
sam, in dem die geänderte Feststellung unanfechtbar 
geworden ist. Die steuerliche Zurechnung dieser geän-
derten Feststellung beim Anleger erfolgt dann zum En-

de dieses Geschäftsjahres bzw. am Ausschüttungstag 
bei der Ausschüttung für dieses Geschäftsjahr.

Damit treffen die Bereinigungen von Fehlern wirtschaft-
lich die Anleger, die zum Zeitpunkt der Fehlerbereini-
gung an dem Sondervermögen beteiligt sind. Die steuer-
lichen Auswirkungen können entweder positiv oder ne-
gativ sein.

Zwischengewinnbesteuerung

Zwischengewinne sind die im Verkaufs- oder Rückgabe-
preis enthaltenen Entgelte für vereinnahmte oder aufge-
laufene Zinsen sowie Gewinne aus der Veräußerung von 
nicht in § 1 Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f)  InvStG 
genannten Kapitalforderungen, die vom Fonds noch 
nicht ausgeschüttet oder thesauriert und infolgedessen 
beim Anleger noch nicht steuerpflichtig wurden (etwa 
Stückzinsen aus festverzinslichen Wertpapieren ver-
gleichbar). Der vom Sondervermögen erwirtschaftete 
Zwischengewinn ist bei Rückgabe oder Verkauf der An-
teile durch Steuerinländer einkommensteuerpflichtig. 
Der Steuerabzug auf den Zwischengewinn beträgt 25 % 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer).

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn 
kann im Jahr der Zahlung beim Privatanleger einkom-
mensteuerlich als negative Einnahme abgesetzt werden, 
wenn ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt 
wird und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischen-
gewinns als auch im Rahmen der von den Berufsträgern 
zu bescheinigenden Steuerdaten hierauf hingewiesen 
wird. Er wird bereits beim Steuerabzug steuermindernd 
berücksichtigt. Wird der Zwischengewinn nicht veröf-
fentlicht, sind jährlich 6 % des Entgelts für die Rückgabe 
oder Veräußerung des Investmentanteils als Zwischen-
gewinn anzusetzen. Bei betrieblichen Anlegern ist der 
gezahlte Zwischengewinn unselbständiger Teil der An-
schaffungskosten, die nicht zu korrigieren sind. Bei 
Rückgabe oder Veräußerung des Investmentanteils bil-
det der erhaltene Zwischengewinn einen unselbständi-
gen Teil des Veräußerungserlöses. Eine Korrektur ist 
nicht vorzunehmen.

Die Zwischengewinne können regelmäßig auch den Ab-
rechnungen sowie den Erträgnisaufstellungen der Ban-
ken entnommen werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen 
Sondervermögens in ein anderes inländisches Sonder-
vermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger 
noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu 
einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vor-
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gang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertra-
gung aller Vermögensgegenstände eines inländischen 
Sondervermögens auf eine inländische Investmentakti-
engesellschaft oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer 
inländischen Investmentaktiengesellschaft. Erhalten 
die Anleger des übertragenden Sondervermögens eine 
Barzahlung im Sinne des § 40h  InvG, ist diese wie eine 
Ausschüttung eines sonstigen Ertrags zu behandeln. 
Vom übertragenden Sondervermögen erwirtschafte und 
noch nicht ausgeschüttete Erträge werden den Anlegern 
zum Übertragungsstichtag als sog. ausschüttungsglei-
che Erträge steuerlich zugewiesen.

Transparente, semitransparente und 
intransparente Besteuerung

Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sog. 
transparente Besteuerung) gelten nur, wenn sämtliche 
Besteuerungsgrundlagen im Sinne des § 5 Abs. 1  InvStG 
bekannt gemacht werden (sog. steuerliche Bekanntma-
chungspflicht). Dies gilt auch insoweit, als das Sonder-
vermögen Anteile an anderen inländischen Sonderver-
mögen und Investmentaktiengesellschaften, EG-Invest-
mentanteile und ausländische Investmentanteile, die 
keine EG-Investmentanteile sind, erworben hat (Ziel-
fonds i.S.d. § 10  InvStG) und diese ihren steuerlichen Be-
kanntmachungspflichten nachkommen.

Die Kapitalanlagegesellschaft ist bestrebt, sämtliche Be-
steuerungsgrundlagen, die ihr zugänglich sind, bekannt 
zu machen.

Die erforderliche Bekanntmachung kann jedoch nicht 
garantiert werden, insbesondere soweit das Sonderver-
mögen Zielfonds erworben hat und diese ihren steuerli-
chen Bekanntmachungspflichten nicht nachkommen. 
In diesem Fall werden die Ausschüttungen und der Zwi-
schengewinn des jeweiligen Zielfonds sowie 70 % der 
Wertsteigerung im letzten Kalenderjahr des jeweiligen 
Zielfonds (mindestens jedoch 6 % des Rücknahmeprei-
ses) als steuerpflichtiger Ertrag auf der Ebene des Son-
dervermögens angesetzt.

Die Kapitalanlagegesellschaft ist zudem bestrebt, Be-
steuerungsgrundlagen außerhalb des § 5 Abs. 1  InvStG 
(wie insbesondere den Aktiengewinn, den Immobilien-
gewinn und den Zwischengewinn) bekannt zu machen.

EU-Zinsrichtlinie/Zinsinformationsverordnung

Die Zinsinformationsverordnung (kurz ZIV), mit der die 
Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003, ABL. 
EU Nr. L 157 S. 38 umgesetzt wird, soll grenzüberschrei-
tend die effektive Besteuerung von Zinserträgen natürli-
cher Personen im Gebiet der EU sicherstellen. Mit eini-

gen Drittstaaten (insbesondere mit der Schweiz, Liech-
tenstein, Channel Islands, Monaco und Andorra) hat die 
EU Abkommen abgeschlossen, die der EU-Zinsrichtlinie 
weitgehend entsprechen.

Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die eine im eu-
ropäischen Ausland oder bestimmten Drittstaaten an-
sässige natürliche Person von einem deutschen Kredit-
institut (das insoweit als Zahlstelle handelt) gutge-
schrieben erhält, von dem deutschen Kreditinstitut an 
das Bundeszentralamt für Steuern und von dort aus 
letztlich an die ausländischen Wohnsitzfinanzämter ge-
meldet.

Entsprechend werden grundsätzlich Zinserträge, die ei-
ne natürliche Person in Deutschland von einem auslän-
dischen Kreditinstitut im europäischen Ausland oder in 
bestimmten Drittstaaten erhält, von der ausländischen 
Bank letztlich an das deutsche Wohnsitzfinanzamt ge-
meldet. Alternativ behalten einige ausländische Staaten 
Quellensteuern ein, die in Deutschland anrechenbar 
sind.

Konkret betroffen sind folglich die innerhalb der Euro-
päischen Union bzw. in den beigetretenen Drittstaaten 
ansässigen Privatanleger, die grenzüberschreitend in ei-
nem anderen EU-Land ihr Depot oder Konto führen und 
Zinserträge erwirtschaften.

U.a. Luxemburg und die Schweiz haben sich verpflichtet, 
von den Zinserträgen eine Quellensteuer i.H.v. 20 % (ab 
1.7.2011: 35 Prozent) einzubehalten. Der Anleger erhält 
im Rahmen der steuerlichen Dokumentation eine Be-
scheinigung, mit der er sich die abgezogenen Quellen-
steuern im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 
anrechnen lassen kann.

Alternativ hat der Privatanleger die Möglichkeit, sich 
vom Steuerabzug im Ausland befreien zu lassen, indem 
er eine Ermächtigung zur freiwilligen Offenlegung sei-
ner Zinserträge gegenüber der ausländischen Bank ab-
gibt, die es dem Institut gestattet, auf den Steuerabzug 
zu verzichten und stattdessen die Erträge an die gesetz-
lich vorgegebenen Finanzbehörden zu melden.

Nach der ZIV ist von der Kapitalanlagegesellschaft für je-
den in- und ausländischen Fonds anzugeben, ob er der 
ZIV unterliegt (in scope) oder nicht (out of scope).

Für diese Beurteilung enthält die ZIV zwei wesentliche 
Anlagegrenzen.

Wenn das Vermögen eines Fonds aus höchstens 15 % 
Forderungen im Sinne der ZIV besteht, haben die Zahl-
stellen, die letztendlich auf die von der Kapitalanlagege-
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sellschaft gemeldeten Daten zurückgreifen, keine Mel-
dungen an das Bundeszentralamt für Steuern zu versen-
den. Ansonsten löst die Überschreitung der 15 %-Grenze 
eine Meldepflicht der Zahlstellen an das Bundeszentral-
amt für Steuern über den in der Ausschüttung enthalte-
nen Zinsanteil aus.

Bei Überschreiten der 25 %-Grenze ist der in der Rückga-
be oder Veräußerung der Fondsanteile enthaltene Zins-
anteil zu melden. Handelt es sich um einen ausschütten-
den Fonds, so ist zusätzlich im Falle der Ausschüttung 
der darin enthaltene Zinsanteil an das Bundeszentral-
amt für Steuern zu melden. Handelt es sich um einen 
thesaurierenden Fonds, erfolgt eine Meldung konse-
quenterweise nur im Falle der Rückgabe oder Veräuße-
rung des Fondsanteils.

Hinweis:
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit be-
kannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbe-
schränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann je-
doch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich 
die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Recht-
sprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert.

Auslagerung von Tätigkeiten

Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unter-
nehmen übertragen:

· Handel in amerikanischen und asiatischen Aktien
· Produktentwicklung
· Abwicklung der Wertpapierleiheaktivitäten
· Fondsabwicklung (inkl. Fondsbuchhaltung sowie 

ggf. Dienstleistungen bezüglich der Besicherung 
von Derivatgeschäften)

· Interne Revision
· Portfolioanalyse
· Informationstechnologie (teilweise)
· Investmentkontoführung
· Portfoliomanagement (nur für andere als in diesem 

Verkaufsprospekt aufgeführte Fonds)

Jahres-, Halbjahres- und 
Auflösungsberichte/Abschlussprüfer

Die Jahresberichte und Halbjahresberichte sowie ggf. 
der Auflösungsbericht sind bei der Gesellschaft sowie 
bei der Depotbank erhältlich. Sie können dort jederzeit 
kostenlos angefordert werden. Außerdem werden sie auf 
der Website www.allianzglobalinvestors.de bekannt ge-
macht.

Mit der Prüfung des Sondervermögens und des Jahres-
berichts sowie ggf. des Auflösungsberichts ist die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG beauftragt.

Zahlungen an die Anteilinhaber/
Verbreitung der Berichte und sonstige 
Informationen

Durch die Beauftragung der Depotbank ist sicherge-
stellt, dass die Anleger die Ausschüttungen erhalten, 
dass Anteile zurückgenommen und Rücknahmeerlöse 
ausgezahlt werden. Die in diesem Verkaufsprospekt er-
wähnten Anlegerinformationen können auf dem im Ab-
schnitt „Verkaufsunterlagen“ angegebenen Wege bezo-
gen werden. Darüber hinaus sind diese Unterlagen auch 
bei der Depotbank erhältlich. Weitere Auskünfte können 
bei der Gesellschaft eingeholt werden.

Ansprechpartner ist die Abteilung Sales & Product Servi-
ces, Telefon 069/263-140, erreichbar Montag bis Freitag 
von 8 bis 18 Uhr.
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Von der Allianz Global Investors KAG verwaltete 
Sondervermögen

1. Richtlinienkonforme Sondervermögen
Fondsname Anteilklasse WKN ISIN Auflegungsdatum
ABS-Cofonds 795727 DE0007957276 23.06.2003
Adirenta P A0NJ2M DE000A0NJ2M0 09.04.2010
Adirenta A 847107 DE0008471079 17.03.1969
Adirenta P2 A0NJ2J DE000A0NJ2J6 19.12.2008
Adireth AT 976955 DE0009769554 04.01.1994
Allianz Flexi Euro Balance A 978986 DE0009789867 05.07.1999
Allianz Flexi Euro Dynamik A 978983 DE0009789834 05.07.1999
Allianz Flexi Rentenfonds A 847192 DE0008471921 05.06.1991
Allianz Fondsvorsorge 1947–1951 AT 979720 DE0009797209 02.04.2002
Allianz Fondsvorsorge 1952–1956 AT 979721 DE0009797217 02.04.2002
Allianz Fondsvorsorge 1957–1966 AT 979722 DE0009797225 02.04.2002
Allianz Fondsvorsorge 1967–1976 AT 979723 DE0009797233 02.04.2002
Allianz Fondsvorsorge 1977–1996 AT 979724 DE0009797241 02.04.2002
Allianz Global Equity Dividend A 847146 DE0008471467 03.06.1996
Allianz Multi Manager Global Balanced P 637250 DE0006372501 23.12.2003
Allianz PIMCO Convertible Bonds P 629236 DE0006292360 08.03.2002
Allianz PIMCO Convertible Bonds A A0ND6L DE000A0ND6L9 31.10.2009
Allianz PIMCO Corps-Corent P 531628 DE0005316285 02.07.2001
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds A 847504 DE0008475047 24.01.1966
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds P 979748 DE0009797480 22.06.2011
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds »K« A 847518 DE0008475187 16.05.1986
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds »K« P 979750 DE0009797506 27.05.2011
Allianz PIMCO Europazins A 847603 DE0008476037 20.06.1988
Allianz PIMCO Fondirent A 847111 DE0008471111 29.11.1984
Allianz PIMCO Geldmarktfonds A 847144 DE0008471442 17.11.1994
Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A 847627 DE0008476276 02.12.1994
Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial I 979730 DE0009797308 15.05.2007
Allianz PIMCO Genussscheinfonds I A0HGZ7 DE000A0HGZ75 09.05.2006
Allianz PIMCO Genussscheinfonds P 978691 DE0009786913 16.07.2001
Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds A 847505 DE0008475054 17.02.1969
Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds »K« A 847519 DE0008475195 16.05.1986
Allianz PIMCO Mobil-Fonds A 847191 DE0008471913 05.06.1991
Allianz PIMCO Rentenfonds A 847140 DE0008471400 16.04.1982
Allianz PIMCO Rentenfonds P 979741 DE0009797415 03.12.2010
Allianz PIMCO SGB Renten P 976443 DE0009764431 28.06.1995
Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 A 979736 DE0009797365 16.10.2008
Allianz PIMCO Staatsanleihen 2013 I 979737 DE0009797373 16.10.2008
Allianz RCM Adifonds A 847103 DE0008471038 15.10.1958
Allianz RCM Adiverba A 847106 DE0008471061 24.06.1963
Allianz RCM Aktien Europa A 847148 DE0008471483 01.09.1997
Allianz RCM Biotechnologie A 848186 DE0008481862 09.01.1998
Allianz RCM Deep Value Europe A 847954 DE0008479544 17.07.2001
Allianz RCM Energy A 848185 DE0008481854 15.09.1997
Allianz RCM Energy P 979746 DE0009797464 13.05.2011
Allianz RCM Energy W 979747 DE0009797472 13.05.2011
Allianz RCM Euroaktien A 848190 DE0008481904 15.01.1999
Allianz RCM EuropaVision A 976967 DE0009769679 27.01.1997
Allianz RCM Fonds Japan A 847511 DE0008475112 25.07.1983
Allianz RCM Fonds Schweiz A 847601 DE0008476011 05.05.1988
Allianz RCM Informationstechnologie A 847512 DE0008475120 25.07.1983
Allianz RCM Interglobal A 847507 DE0008475070 15.02.1971
Allianz RCM Nebenwerte Deutschland A 848176 DE0008481763 16.09.1996
Allianz RCM Rohstoffonds A 847509 DE0008475096 25.07.1983
Allianz RCM Rohstoffonds P 979749 DE0009797498 13.05.2011
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Fondsname Anteilklasse WKN ISIN Auflegungsdatum
Allianz RCM Telemedia A 848178 DE0008481789 02.01.1997
Allianz RCM Thesaurus AT 847501 DE0008475013 08.11.1958
Allianz RCM US Large Cap Growth A 847503 DE0008475039 11.01.1960
Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland A 847506 DE0008475062 01.07.1970
Allianz RCM Vermögensbildung Europa A 848181 DE0008481813 13.01.1997
Allianz RCM Vermögensbildung Global A 848184 DE0008481847 15.09.1997
Allianz RCM Wachstum Euroland A 978984 DE0009789842 05.07.1999
Allianz RCM Wachstum Europa A 848182 DE0008481821 13.01.1997
Allianz Strategie 2011 Plus AT 637244 DE0006372444 02.04.2002
Allianz Strategie 2011 Plus I 979743 DE0009797431 08.11.2010
Allianz Strategie 2016 Plus AT 637245 DE0006372451 02.04.2002
Allianz Strategie 2016 Plus I 979744 DE0009797449 08.11.2010
Allianz Strategie 2021 Plus AT 637246 DE0006372469 02.04.2002
Allianz Strategie 2021 Plus I 979745 DE0009797456 08.11.2010
Allianz Strategie 2031 Plus 637247 DE0006372477 02.04.2002
Allianz Strategiefonds Balance A 979725 DE0009797258 02.12.2002
Allianz Strategiefonds Stabilität A 979728 DE0009797282 24.06.2005
Allianz Strategiefonds Wachstum A 979726 DE0009797266 02.12.2002
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A 979727 DE0009797274 02.12.2002
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I 979731 DE0009797316 13.06.2007
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus XT 979739 DE0009797399 26.10.2010
Best-in-One Europe Balanced AT 637256 DE0006372568 14.01.2002
Best-in-One World AT 978700 DE0009787002 02.01.2001
cominvest Heraeus WS G 637255 DE0006372550 18.07.2003
cominvest Heraeus WS P Fonds 637240 DE0006372402 02.07.2001
Concentra A 847500 DE0008475005 26.03.1956
CONVEST 21 VL A 976963 DE0009769638 15.02.1996
Fondak P A0MJRL DE000A0MJRL5 26.02.2007
Fondak A 847101 DE0008471012 30.10.1950
Fondak I A0MJRM DE000A0MJRM3 04.09.2007
Fondis A 847102 DE0008471020 26.01.1955
Fondra A 847100 DE0008471004 18.08.1950
Fonds Assecura I AT 849385 DE0008493859 24.01.1977
Industria A 847502 DE0008475021 19.01.1959
Industria P 979742 DE0009797423 10.12.2010
Kapital Plus A 847625 DE0008476250 02.05.1994
NÜRNBERGER Euroland A 847122 DE0008471228 08.02.1990
OKWLCO-Fonds 849481 DE0008494816 30.09.1985
Plusfonds A 847108 DE0008471087 01.04.1971
PremiumStars Chance AT 978707 DE0009787077 15.11.2001
PremiumStars Wachstum AT 978706 DE0009787069 15.11.2001
SGB VARIOZINS 848803 DE0008488032 19.11.1990
VR Bank KT EuroProtect Allianz A 978987 DE0009789875 01.12.20007)

2. Altersvorsorge-Sondervermögen
Fondsname Anteilklasse WKN ISIN Auflegungsdatum
AS-AktivDynamik AT 978696 DE0009786962 15.10.1998
AS-AktivPlus 978697 DE0009786970 15.10.1998

3. Gemischte Sondervermögen
Fondsname Anteilklasse WKN ISIN Auflegungsdatum
Allianz Flexi Immo A 979733 DE0009797332 16.09.2008
Allianz Flexi Immo C 979734 DE0009797340 23.10.2008
Premium Management Immobilien-Anlagen A A0ND6C DE000A0ND6C8 19.05.2008
Premium Management Stabilität A 979738 DE0009797381 27.01.2010

4. Sonstige Sondervermögen
Fondsname Anteilklasse WKN ISIN Auflegungsdatum
Allianz RCM Reale Werte A 979740 DE0009797407 12.10.2010

Des Weiteren werden noch 414 Spezial-Sondervermögen verwaltet (Stand 6. Juni 2011).

7) Für Kunden der VR Bank Kitzingen eG aufgelegter Fonds.
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Belehrung über das Recht des Käufers 
zum Widerruf nach § 126  InvG 
(Haustürgeschäfte).

Hinweis nach § 126 des InvestmentgesetzesHinweis nach § 126 des Investmentgesetzes

1. Ist der Käufer von Anteilen durch mündliche Ver-
handlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräu-
me desjenigen, der die Anteile verkauft oder den 
Verkauf vermittelt hat, dazu bestimmt worden, eine 
auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzuge-
ben, so ist er an diese Erklärung nur gebunden, 
wenn er sie nicht der Kapitalanlagegesellschaft ge-
genüber binnen einer Frist von zwei Wochen schrift-
lich widerruft; dies gilt auch dann, wenn derjenige, 
der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, 
keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es 
sich um ein Fernabsatzgeschäft i.S.d. § 312b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb 
von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Fi-
nanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312d Abs. 4 
Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

2. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung der Widerrufserklärung. Die Widerrufsfrist 
beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des 
Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausge-
händigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt 
worden ist und darin eine Belehrung über das Wi-
derrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen 
des § 355 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 360 Abs. 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs genügt. Ist streitig, ob oder zu 
welchem Zeitpunkt die Durchschrift des Antrags 
auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt 
oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden 
ist, trifft die Beweislast den Verkäufer.

3. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der 
Verkäufer nachweist, dass

a) der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbe-
betriebes erworben hat oder

b) er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Ver-
kauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorherge-
hender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbe-
ordnung aufgesucht hat.

4. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits 
Zahlungen geleistet, so ist die Kapitalanlagegesell-
schaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug 
um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen 
Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag aus-
zuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am 
Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung 
entspricht.

5. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet 
werden.

6. Die Maßgaben der Absätze 1 bis 5 gelten entspre-
chend für den Verkauf der Anteile durch den Anleger.
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Vertragsbedingungen

Allgemeine Vertragsbedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den An-
legern und der Allianz Global Investors Kapitalanlagege-
sellschaft mbH, Frankfurt am Main, (nachstehend „Ge-
sellschaft“ genannt) für die von der Gesellschaft verwal-
teten richtlinienkonformen Sondervermögen, die nur in 
Verbindung mit den für das jeweilige Sondervermögen 
aufgestellten „Besonderen Vertragsbedingungen“ gel-
ten.

§ 1 Grundlagen
1. Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft 

und unterliegt den Vorschriften des Investmentge-
setzes ( InvG).

2. Die Kapitalanlagegesellschaft legt das bei ihr einge-
legte Geld im eigenen Namen für gemeinschaftli-
che Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der 
Risikomischung in den nach dem  InvG zugelasse-
nen Vermögensgegenständen gesondert vom eige-
nen Vermögen in Form von Sondervermögen an. 
Über die sich hieraus ergebenden Rechte der Anle-
ger werden Urkunden (Anteilscheine) ausgestellt.

3. Das Rechtsverhältnis zwischen Kapitalanlagegesell-
schaft und dem Anleger richtet sich nach diesen 
Vertragsbedingungen und dem  InvG.

§ 2 Depotbank
1. Die Gesellschaft bestellt ein Kreditinstitut als Depot-

bank; die Depotbank handelt unabhängig von der 
Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der An-
leger.

2. Der Depotbank obliegen die nach dem  InvG und 
diesen Vertragsbedingungen vorgeschriebenen 
Aufgaben.

§ 3 Fondsverwaltung
1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermö-

gensgegenstände im eigenen Namen für gemein-
schaftliche Rechnung der Anleger mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmannes. Sie handelt bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der 
Depotbank und ausschließlich im Interesse der An-
leger und der Integrität des Marktes.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den An-
legern eingelegten Geld die Vermögensgegenstän-
de zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den 
Erlös anderweitig anzulegen; sie ist ferner ermäch-
tigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermögensge-
genstände ergebenden sonstigen Rechtshandlun-
gen vorzunehmen.

3. Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rech-
nung der Anleger weder Gelddarlehen gewähren 
noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder 
einem Garantievertrag eingehen; sie darf keine Ver-
mögensgegenstände nach Maßgabe der §§ 47, 48 
und 50  InvG verkaufen, die im Zeitpunkt des Ge-
schäftsabschlusses nicht zum Sondervermögen ge-
hören. § 51  InvG bleibt unberührt.

§ 4 Anlagegrundsätze
Die Gesellschaft soll für das Sondervermögen nur sol-
che Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/
oder Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in den 
Vertragsbestimmungen, welche Vermögensgegenstän-
de für das Sondervermögen erworben werden dürfen.

§ 5 Wertpapiere
Sofern die „Besonderen Vertragsbedingungen“ keine 
weiteren Einschränkungen vorsehen, darf die Gesell-
schaft vorbehaltlich des § 52  InvG Wertpapiere nur er-
werben, wenn

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an 
einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind,

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder außer-
halb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Han-
del zugelassen oder dort an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses orga-
nisierten Marktes von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) zugelassen 
ist8),

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum zum Handel oder ihre 
Zulassung an einem organisierten Markt oder ihre 
Einbeziehung in diesen in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedin-
gungen zu beantragen ist, sofern die Zulassung 
oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb ei-
nes Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder ihre 
Zulassung an einem organisierten Markt oder die 
Einbeziehung in diesen außerhalb der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder außerhalb der an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum nach den Ausgabe-
bedingungen zu beantragen ist, sofern die Wahl 
dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von 
der Bundesanstalt zugelassen ist und die Zulassung 
oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb ei-
nes Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

e) es Aktien sind, die dem Sondervermögen bei einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen,

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum Son-
dervermögen gehören, erworben wurden,

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in 
§ 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7  InvG genannten Kriterien er-
füllen,

h) es Finanzinstrumente sind, die die in § 47 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 8  InvG genannten Kriterien erfüllen.

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben 
a) bis d) darf nur erfolgen, wenn zusätzlich die Voraus-
setzungen des § 47 Abs.1 Satz 2  InvG erfüllt sind.

§ 6 Geldmarktinstrumente
1. Sofern die „Besonderen Vertragsbedingungen“ kei-

ne weiteren Einschränkungen vorsehen, darf die 
Gesellschaft vorbehaltlich des § 52  InvG für Rech-
nung des Sondervermögens Instrumente, die übli-
cherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, 
sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt 
ihres Erwerbs für das Sondervermögen eine restli-
che Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben, deren 
Verzinsung nach den Ausgabebedingungen wäh-
rend ihrer gesamten Laufzeit regelmäßig, mindes-
tens aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht ange-
passt wird oder deren Risikoprofil dem Risikoprofil 
solcher Wertpapiere entspricht (Geldmarktinstru-
mente), erwerben. Geldmarktinstrumente dürfen 
für das Sondervermögen nur erworben werden, 
wenn sie

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an 
einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind,

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder außer-
halb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Han-
del zugelassen oder dort an einem anderen organi-
sierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, sofern die Wahl dieser Börse oder dieses orga-
nisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen 
ist9),

c) von den Europäischen Gemeinschaften, dem Bund, 
einem Sondervermögen des Bundes, einem Land, 
einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen 
zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebiets-
körperschaft oder der Zentralbank eines Mitglied-
staates der Europäischen Union, der Europäischen 
Zentralbank oder der Europäischen Investitions-
bank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bun-
desstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates 
oder von einer internationalen öffentlich-rechtli-
chen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat 
der Europäischen Union angehört, begeben oder 
garantiert werden,

d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen 
Wertpapiere auf den unter den Buchstaben a) und 
b) bezeichneten Märkten gehandelt werden,

e) von einem Kreditinstitut, das nach dem Europäi-
schen Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien ei-
ner Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, 
das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung 
der Bundesanstalt denjenigen des Europäischen Ge-
meinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und 
diese einhält, begeben oder garantiert werden, oder

f) von anderen Emittenten begeben werden und den 
Anforderungen des § 48 Abs.1 Satz 1 Nr.6  InvG ent-
sprechen.

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 
dürfen nur erworben werden, wenn sie die jeweili-
gen Voraussetzungen des § 48 Abs. 2 und 3  InvG 
erfüllen.

§ 7 Bankguthaben
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermö-
gens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von höchs-
tens zwölf Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu füh-
renden Guthaben können bei einem Kreditinstitut mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum unterhalten 
werden; die Guthaben können auch bei einem Kredit-
institut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbe-
stimmungen nach Auffassung der Bundesanstalt denje-
nigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, ge-
halten werden. Sofern in den „Besonderen Vertragsbe-
dingungen“ nichts anderes bestimmt ist, können die 
Bankguthaben auch auf Fremdwährung lauten.

§ 8 Investmentanteile
1. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 

nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesell-
schaft für Rechnung eines Sondervermögens Antei-
le an inländischen richtlinienkonformen Sonderver-
mögen und Investmentaktiengesellschaften sowie 
EU-Investmentanteile im Sinne des  InvG erwerben. 
Anteile an anderen inländischen Sondervermögen 
und Investmentaktiengesellschaften sowie auslän-
dische Investmentanteile, die keine EU-Investment-
anteile sind, können erworben werden, sofern sie 
die Anforderungen des § 50 Abs. 1 Satz 2  InvG erfül-
len.

2. Anteile an inländischen Sondervermögen und In-
vestmentaktiengesellschaften, EU-Investmentantei-
le und ausländische Investmentanteile darf die Ge-
sellschaft nur erwerben, wenn nach den Vertrags-
bedingungen oder der Satzung der Kapitalanlage-
gesellschaft, der Investmentaktiengesellschaft oder 
der ausländischen Investmentgesellschaft insge-
samt höchstens 10 Prozent des Wertes ihres Ver-
mögens in Anteilen an anderen inländischen Son-
dervermögen, Investmentaktiengesellschaften oder 
ausländischen Investmentvermögen i.S.v. § 50  InvG 
angelegt werden dürfen.

8) Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt veröffentlicht. www.bafin.de
9) siehe Fußnote 8)
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§ 9 Derivate
1. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 

nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesell-
schaft im Rahmen der Verwaltung des Sonderver-
mögens Derivate gemäß § 51 Abs. 1 Satz 1  InvG 
und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente 
gemäß § 51 Abs. 1 Satz 2  InvG einsetzen. Sie darf – 
der Art und dem Umfang der eingesetzten Derivate 
und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente 
entsprechend – zur Ermittlung der Auslastung der 
nach § 51 Abs. 2  InvG festgesetzte Marktrisikogren-
ze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente entweder den 
einfachen oder den qualifizierten Ansatz im Sinne 
der gemäß § 51 Abs. 3  InvG erlassene Rechtsverord-
nung über Risikomanagement und Risikomessung 
in Sondervermögen (DerivateV) nutzen; das Nähere 
regelt der Verkaufsprospekt.

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, 
darf sie regelmäßig nur Grundformen von Deriva-
ten, Finanzinstrumenten mit derivativer Komponen-
te oder Kombinationen aus diesen Derivaten, 
Finanz instrumenten mit derivativer Komponente 
oder Kombinationen aus gemäß § 51 Abs. 1 Satz 1 
 InvG zulässigen Basiswerten im Sondervermögen 
einsetzen. Komplexe Derivate aus gemäß § 51 
Abs. 1 Satz 1 zulässigen Basiswerten dürfen nur zu 
einem vernachlässigbaren Anteil eingesetzt wer-
den. Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu er-
mittelnde Anrechnungsbetrag des Sondervermö-
gens für das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt 
den Wert des Sondervermögens übersteigen.

 Grundformen von Derivaten sind:
a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 51 

Abs. 1  InvG mit der Ausnahme von Investmentantei-
len nach § 50  InvG;

b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte 
nach § 51 Abs. 1  InvG mit der Ausnahme von Invest-
mentanteilen nach § 50  InvG und auf Terminkon-
trakte nach Buchstabe a), wenn sie die folgenden Ei-
genschaften aufweisen:

aa) eine Ausübung ist entweder während der gesamten 
Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit möglich und

bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt li-
near von der positiven oder negativen Differenz 
zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts 
ab und wird null, wenn die Differenz das andere 
Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungs-
swaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie 
die in Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb) 
beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swap-
tions);

e) Credit Default Swaps, sofern sie ausschließlich und 
nachvollziehbar der Absicherung des Kreditrisikos 
von genau zuordenbaren Vermögensgegenständen 
des Sondervermögens dienen.

3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz 
nutzt, darf sie – vorbehaltlich eines geeigneten Risi-
komanagementsystems – in jegliche Finanzinstru-
mente mit derivativer Komponente oder Derivate 
investieren, die von einem gemäß § 51 Abs. 1 Satz 1 
 InvG zulässigen Basiswert abgeleitet sind.

 Hierbei darf der dem Sondervermögen zuzuord-
nende potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko 
(„Risikobetrag“) zu keinem Zeitpunkt das Zweifache 
des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko 
des zugehörigen Vergleichsvermögens gemäß § 9 
der DerivateV übersteigen. Alternativ darf der Risi-
kobetrag zu keinem Zeitpunkt 20 Prozent des Wer-
tes des Sondervermögens übersteigen.

4. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei 
diesen Geschäften von den in den „Allgemeinen 
und Besonderen Vertragsbedingungen“ oder in 
dem Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsät-
zen und -grenzen abweichen.

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstru-
mente mit derivativer Komponente zum Zwecke 
der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung 
und der Erzielung von Zusatzerträgen einsetzen, 

wenn und soweit sie dies im Interesse der Anleger 
für geboten hält.

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den 
Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit 
derivativer Komponente darf die Gesellschaft jeder-
zeit vom einfachen zum qualifizierten Ansatz ge-
mäß § 7 der DerivateV wechseln. Der Wechsel zum 
qualifizierten Ansatz bedarf nicht der Genehmigung 
durch die Bundesanstalt, die Gesellschaft hat den 
Wechsel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt an-
zuzeigen und im nächstfolgenden Halbjahres- oder 
Jahresbericht bekannt zu machen.

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumen-
ten mit derivativer Komponente wird die Gesell-
schaft die DerivateV beachten.

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente
Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die Gesell-
schaft für Rechnung eines Sondervermögens bis zu 
10 Prozent des Wertes des Sondervermögens Sonstige 
Anlageinstrumente gemäß § 52  InvG erwerben.

§ 11 Ausstellergrenzen und Anlagegrenzen
1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im  InvG, 

der DerivateV und die in den Vertragsbedingungen 
festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu be-
achten.

2. Im Einzelfall dürfen Wertpapiere und Geldmarktins-
trumente einschließlich der in Pension genomme-
nen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente des-
selben Ausstellers (Schuldners) über den Wertanteil 
von 5 Prozent hinaus bis zu 10 Prozent des Sonder-
vermögens erworben werden; dabei darf der Ge-
samtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente dieser Aussteller (Schuldner) 40 Prozent des 
Sondervermögens nicht übersteigen.

3. Die Gesellschaft darf in solche Schuldverschreibun-
gen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstru-
mente, die vom Bund, einem Land, den Europäi-
schen Gemeinschaften, einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder seinen Gebietskörperschaf-
ten, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, einem 
Drittstaat oder von einer internationalen Organisati-
on, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union angehört, ausgegeben oder garantiert 
worden sind, jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes 
des Sondervermögens anlegen. In Pfandbriefen und 
Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuld-
verschreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum ausgegeben 
worden sind, darf die Gesellschaft jeweils bis zu 
25 Prozent des Wertes des Sondervermögens anle-
gen, wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuld-
verschreibungen einer besonderen öffentlichen 
Aufsicht unterliegen und die mit der Ausgabe der 
Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel 
nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermögens-
werten angelegt werden, die während der gesam-
ten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus 
ihnen ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend 
decken und die bei einem Ausfall des Ausstellers 
vorrangig für die fällig werdenden Rückzahlungen 
und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. Legt die 
Gesellschaft mehr als 5 Prozent des Wertes des 
Sondervermögens in Schuldverschreibungen des-
selben Ausstellers nach Satz 2 an, so darf der Ge-
samtwert dieser Schuldverschreibungen 80 Prozent 
des Wertes des Sondervermögens nicht überstei-
gen.

4. Die Grenze in Absatz 3 Satz 1 darf für Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers 
nach Maßgabe von § 60 Absatz 2 Satz 1  InvG über-
schritten werden, sofern die „Besonderen Vertrags-
bedingungen“ dies unter Angabe der Aussteller vor-
sehen. In diesen Fällen müssen die für Rechnung 
des Sondervermögens gehaltenen Wertpapiere und 

Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs ver-
schiedenen Emissionen stammen, wobei nicht 
mehr als 30 Prozent des Sondervermögens in einer 
Emission gehalten werden dürfen.

5. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wer-
tes des Sondervermögens in Bankguthaben im Sin-
ne des § 49  InvG bei je einem Kreditinstitut anlegen.

6. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kom-
bination aus:

a. von ein und derselben Einrichtung begebenen 
Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten,

b. Einlagen bei dieser Einrichtung,
c. Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko 

der mit dieser Einrichtung eingegangenen Geschäf-
te,

 20 Prozent des Wertes des jeweiligen Sonderver-
mögens nicht übersteigt. Satz 1 gilt für die in Ab-
satz 3 genannten Emittenten und Garantiegeber 
mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft sicherzustel-
len hat, dass eine Kombination der in Satz 1 ge-
nannten Vermögensgegenstände und Anrech-
nungsbeträge 35 Prozent des Wertes des jeweiligen 
Sondervermögens nicht übersteigt. Die jeweiligen 
Einzelobergrenzen bleiben in beiden Fällen unbe-
rührt.

7. Die in Absatz 3 genannten Schuldverschreibungen, 
Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente 
werden bei der Anwendung der in Absatz 2 ge-
nannten Grenzen von 40 Prozent nicht berücksich-
tigt. Die in den Absätzen 2 und 3 und Absätzen 5 bis 
6 genannten Grenzen dürfen abweichend von der 
Regelung in Absatz 6 nicht kumuliert werden.

8. Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen 
Investmentvermögen nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 
nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermö-
gens anlegen. In Anteilen an Investmentvermögen 
nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 Satz 2 darf die Ge-
sellschaft insgesamt nur bis zu 30 Prozent des Wer-
tes des Sondervermögens anlegen. Die Gesellschaft 
darf für Rechnung des Sondervermögens nicht 
mehr als 25 Prozent der ausgegebenen Anteile ei-
nes anderen inländischen oder ausländischen In-
vestmentvermögens erwerben.

§ 12 Verschmelzung
1. Die Gesellschaft darf nach Maßgabe des § 2 Abs. 25 

 InvG
a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbind-

lichkeiten dieses Sondervermögens auf ein anderes 
oder ein neues, dadurch gegründetes inländisches 
Investmentvermögen übertragen;

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbind-
lichkeiten eines anderen inländischen Investment-
vermögens in dieses Sondervermögen aufnehmen;

c) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbind-
lichkeiten eines anderen EU-Investmentvermögens 
in dieses Sondervermögen aufnehmen;

d) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbind-
lichkeiten dieses Sondervermögens auf ein anderes 
oder ein neues, dadurch gegründetes EU-Invest-
mentvermögen übertragen.

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der 
jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Einzel-
heiten des Verfahrens ergeben sich aus den §§ 40 
bis 40h  InvG.

3. Verschmelzungen eines EU-Investmentvermögens 
auf das Sondervermögen können darüber hinaus 
gemäß den Vorgaben des Artikels 2 Abs. 1 Buchsta-
be p Ziffer iii der Richtlinie 2009/65/EG erfolgen.

§ 13 Darlehen
1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sonderver-

mögens einem Wertpapier-Darlehensnehmer ge-
gen ein marktgerechtes Entgelt nach Übertragung 
ausreichender Sicherheiten ein Wertpapier-Darle-
hen auf unbestimmte oder bestimmte Zeit insoweit 
gewähren, als der Kurswert der zu übertragenden 
Wertpapiere zusammen mit dem Kurswert der für 
Rechnung des Sondervermögens demselben Wert-
papier-Darlehensnehmer bereits als Wertpapier-
Darlehen übertragene Wertpapiere 10 Prozent des 
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Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt. Der 
Kurswert der für eine bestimmte Zeit zu übertra-
gende Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurs-
wert der für Rechnung des Sondervermögens be-
reits als Wertpapier-Darlehen für eine bestimmte 
Zeit übertragene Wertpapiere 15 Prozent des Wer-
tes des Sondervermögens nicht übersteigen.

2. Wird die Sicherheit für die übertragenen Wertpa-
piere vom Wertpapier-Darlehensnehmer in Gutha-
ben erbracht, darf die Gesellschaft von der Möglich-
keit Gebrauch machen, diese Guthaben in Geld-
marktinstrumente im Sinne des § 48  InvG in der 
Währung des Guthabens anzulegen; die Anlage in 
Geldmarktinstrumenten in der Währung des Gut-
habens kann auch im Wege des Pensionsgeschäfts 
gemäß § 57  InvG erfolgen. Die Erträge aus Sicher-
heiten stehen dem Sondervermögen zu.

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer 
Wertpapiersammelbank oder von einem anderen in 
den „Besonderen Vertragsbedingungen“ genann-
ten Unternehmen, dessen Unternehmensgegen-
stand die Abwicklung von grenzüberschreitenden 
Effektengeschäften für andere ist, organisierten Sys-
tems zur Vermittlung und Abwicklung der Wertpa-
pier-Darlehen bedienen, welches von den Anforde-
rungen der §§ 54 und 55  InvG abweicht, wenn 
durch die Bedingungen dieses Systems die Wah-
rung der Interessen der Anleger gewährleistet ist.

4. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die Gesell-
schaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug auf 
Geldmarktinstrumente und Investmentanteile ge-
währen sofern diese Vermögensgegenstände für 
das Sondervermögen erwerbbar sind. Die Regelun-
gen des § 13 gelten hierfür sinngemäß.

§ 14 Pensionsgeschäfte
1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sonderver-

mögens Wertpapier-Pensionsgeschäfte im Sinne 
von § 340b Abs. 2 Handelsgesetzbuch gegen Ent-
gelt mit Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungs-
instituten abschließen.

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum 
Gegenstand haben, die nach den Vertragsbedin-
gungen für das Sondervermögen erworben werden 
dürfen.

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Lauf-
zeit von 12 Monaten haben.

4. Sofern in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ 
nichts Anderweitiges bestimmt ist, darf die Gesell-
schaft Pensionsgeschäfte auch in Bezug auf Geld-
marktinstrumente und Investmentanteile gewäh-
ren, sofern diese Vermögensgegenstände für das 
Sondervermögen erwerbbar sind. Die Regelungen 
des § 14 gelten hierfür sinngemäß.

§ 15 Kreditaufnahme
Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung 
der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 
10 Prozent des Sondervermögens aufnehmen, wenn 
die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüblich sind 
und die Depotbank der Kreditaufnahme zustimmt.

§ 16 Anteilscheine
1. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind 

über einen Anteil oder eine Mehrzahl von Anteilen 
ausgestellt.

2. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungs-
merkmale, insbesondere hinsichtlich der Ertragsver-
wendung, des Ausgabeaufschlages, des Rücknah-
meabschlages, der Währung des Anteilwertes, der 
Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme 
oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteil-
klassen) haben. Die Einzelheiten sind in den „Beson-
deren Vertragsbedingungen“ festgelegt.

3. Die Anteilscheine tragen mindestens die hand-
schriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften der 
Gesellschaft und der Depotbank. Darüber hinaus 
weisen sie die eigenhändige Unterschrift einer Kon-
trollperson der Depotbank auf.

4. Die Anteile sind übertragbar. Mit der Übertragung 
eines Anteilscheines gehen die in ihm verbrieften 
Rechte über. Der Gesellschaft gegenüber gilt in je-
dem Falle der Inhaber des Anteilscheines als der Be-
rechtigte.

5. Sofern die Rechte der Anleger bei der Errichtung des 
Sondervermögens oder die Rechte der Anleger ei-
ner Anteilklasse bei Einführung der Anteilklasse 
nicht in einer Globalurkunde, sondern in einzelnen 
Anteilscheinen oder in Mehrfachurkunden verbrieft 
werden sollen, erfolgt die Festlegung in den „Beson-
deren Vertragsbedingungen“.

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen, 
Rücknahmeaussetzung
1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und entspre-

chenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht be-
schränkt. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausga-
be von Anteilen vorübergehend oder vollständig 
einzustellen.

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Depot-
bank oder durch Vermittlung Dritter erworben wer-
den.

3. Die Anleger können von der Gesellschaft die Rück-
nahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft ist 
verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden 
Rücknahmepreis für Rechnung des Sondervermö-
gens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die De-
potbank.

4. Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die 
Rücknahme der Anteile gemäß § 37  InvG auszuset-
zen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, 
die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der In-
teressen der Anleger erforderlich erscheinen lassen.

5. Die Kapitalanlagegesellschaft hat die Anleger durch 
eine Bekanntmachung im elektronischen Bundes-
anzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend 
verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in 
den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektro-
nischen Informationsmedien über die Aussetzung 
gemäß Abs. 4 und die Wiederaufnahme der Rück-
nahme zu unterrichten. Die Anleger sind über die 
Aussetzung und Wiederaufnahme der Rücknahme 
der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung 
im elektronischen Bundesanzeiger mittels eines 
dauerhaften Datenträgers zu unterrichten.

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise
1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmeprei-

ses der Anteile wird der Wert der zu dem Sonder-
vermögen gehörenden Vermögensgegenstände 
(Inventarwert) zu den in Abs. 4 genannten Zeit-
punkten ermittelt und durch die Zahl der umlaufen-
den Anteile geteilt (Anteilwert). Werden gemäß 
§ 16 Abs. 2 unterschiedliche Anteilklassen für das 
Sondervermögen eingeführt, ist der Anteilwert so-
wie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede An-
teilklasse gesondert zu ermitteln.

 Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt 
gemäß § 36  InvG und der Investment-Rechnungsle-
gungs- und Bewertungsverordnung (InvRBV).

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert zuzüg-
lich eines in den „Besonderen Vertragsbedingun-
gen“ gegebenenfalls festgesetzten Ausgabeauf-
schlags. Der Rücknahmepreis entspricht dem An-
teilwert abzüglich eines gegebenenfalls in den „Be-
sonderen Vertragsbedingungen“ festgesetzten 
Rücknahmeabschlags. Sofern vom Anleger außer 
dem Ausgabeaufschlag oder Rücknahmeabschlag 
sonstige Kosten zu entrichten sind, sind deren Höhe 
und Berechnung in den „Besonderen Vertragsbe-
dingungen“ anzugeben.

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und 
Rücknahmeaufträge ist spätestens der auf den Ein-
gang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags 
folgende Wertermittlungstag, soweit in den „Beson-
deren Vertragsbedingungen“ nichts anderes be-
stimmt ist.

4. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden bör-
sentäglich ermittelt. Soweit in den „Besonderen 
Vertragsbedingungen“ nichts weiteres bestimmt ist, 

können die Gesellschaft und die Depotbank an ge-
setzlichen Feiertagen, die Börsentage sind, sowie 
am 24. und 31. Dezember jeden Jahres von einer Er-
mittlung des Wertes absehen; das Nähere regelt der 
Verkaufsprospekt.

§ 19 Kosten
In den „Besonderen Vertragsbedingungen“ werden die 
Aufwendungen und die der Gesellschaft, der Depot-
bank und Dritten zustehenden Vergütungen, die dem 
Sondervermögen belastet werden können, genannt. 
Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den „Beson-
deren Vertragsbedingungen“ darüber hinaus anzuge-
ben, nach welcher Methode, in welcher Höhe und auf-
grund welcher Berechnung sie zu leisten sind.

§ 20 Rechnungslegung
1. Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäfts-

jahres des Sondervermögens macht die Gesellschaft 
einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Auf-
wandsrechnung gemäß § 44 Abs. 1  InvG bekannt.

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Ge-
schäftsjahres macht die Gesellschaft einen Halbjah-
resbericht gemäß § 44 Abs. 2  InvG bekannt.

3. Wird das Recht zur Verwaltung des Sondervermö-
gens während des Geschäftsjahres auf eine andere 
Kapitalanlagegesellschaft übertragen oder das Son-
dervermögen während des Geschäftsjahres auf ein 
anderes Sondervermögen oder EU-Investmentver-
mögen verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf 
den Übertragungsstichtag einen Zwischenbericht 
zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jah-
resbericht gemäß § 44 Abs. 1  InvG entspricht.

4. Wird ein Sondervermögen abgewickelt, hat die De-
potbank jährlich sowie auf den Tag, an dem die Ab-
wicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu 
erstellen, der den Anforderungen an einen Jahres-
bericht gemäß Abs. 1 entspricht.

5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der De-
potbank und weiteren Stellen, die im Verkaufspros-
pekt und in den wesentlichen Anlegerinformatio-
nen anzugeben sind, erhältlich; sie werden ferner 
im elektronischen Bundesanzeiger bekannt ge-
macht.

§ 21 Kündigung und Abwicklung des Sondervermö-
gens
1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Sonder-

vermögens mit einer Frist von mindestens sechs 
Monaten durch Bekanntmachung im elektroni-
schen Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jah-
resbericht oder Halbjahresbericht kündigen. Die An-
leger sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte 
Kündigung mittels eines dauerhaften Datenträgers 
unverzüglich zu unterrichten.

2. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt 
das Recht der Gesellschaft, das Sondervermögen zu 
verwalten. In diesem Falle geht das Sondervermö-
gen bzw. das Verfügungsrecht über das Sonderver-
mögen auf die Depotbank über, die es abzuwickeln 
und an die Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit der 
Abwicklung kann die Depotbank die der Gesell-
schaft zustehende Vergütung beanspruchen. Mit 
Genehmigung der Bundesanstalt kann die Depot-
bank von der Abwicklung und Verteilung absehen 
und einer anderen Kapitalanlagegesellschaft die 
Verwaltung des Sondervermögens nach Maßgabe 
der bisherigen Vertragsbedingungen übertragen.

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Ver-
waltungsrecht nach Maßgabe des § 38  InvG erlischt, 
einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anfor-
derungen an einen Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 
 InvG entspricht.

§ 22 Änderungen der Vertragsbedingungen
1. Die Gesellschaft kann die Vertragsbedingungen än-

dern.
2. Änderungen der Vertragsbedingungen bedürfen 

der vorherigen Genehmigung durch die Bundesan-
stalt. Soweit die Änderungen nach Satz 1 Anlage-
grundsätze des Sondervermögens betreffen, bedür-
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fen sie der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsra-
tes der Gesellschaft.

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im 
elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus 
in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder 
Tageszeitung oder in den im Verkaufsprospekt be-
zeichneten elektronischen Informationsmedien be-
kannt gemacht. In einer Veröffentlichung nach 
Satz 1 ist auf die vorgesehenen Änderungen und ihr 
Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle von Kostenände-
rungen im Sinne des § 41 Abs. 1 Satz 1  InvG, Ände-
rungen der Anlagegrundsätze des Sondervermö-
gens im Sinne des § 43 Abs. 3  InvG oder Änderun-
gen im Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sind 
den Anlegern zeitgleich mit der Bekanntmachung 
nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehe-
nen Änderungen der Vertragsbedingungen und ih-
re Hintergründe sowie eine Information über ihre 
Rechte nach § 43 Abs. 3  InvG in einer verständlichen 
Art und Weise mittels eines dauerhaften Datenträ-
gers gem. § 43 Abs. 5  InvG zu übermitteln.

4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ih-
rer Bekanntmachung im elektronischen Bundesan-
zeiger in Kraft, im Falle von Änderungen der Kosten 
und der Anlagegrundsätze jedoch nicht vor Ablauf 
von drei Monaten nach der entsprechenden Be-
kanntmachung.

§ 23 Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft.
2. Hat der Anleger im Inland keinen allgemeinen Ge-

richtsstand, so ist der Sitz der Gesellschaft Gerichts-
stand.
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Fassung bis 14. Juli 2011

Besondere Vertragsbedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den An-
legern und der Allianz Global Investors Kapitalanla-
gegesellschaft mbH, Frankfurt am Main, (nachste-
hend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesell-
schaft aufgelegte richtlinienkonforme Sondervermögen

Kapital Plus,

die nur in Verbindung mit den von der Gesellschaft für 
richtlinienkonforme Sondervermögen aufgestellten 
„Allgemeinen Vertragsbedingungen“ gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 Vermögensgegenstände
Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende 
Vermögensgegenstände erwerben:
1. Wertpapiere gemäß § 47  InvG, jedoch nur solche 

der nachstehend bezeichneten Gattungen:
a) Verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Staatsanlei-

hen, Pfandbriefe und ähnliche ausländische, von 
Kreditinstituten begebene grundpfandrechtlich ge-
sicherte Schuldverschreibungen, Kommunalschuld-
verschreibungen, Nullkuponanleihen, variabel ver-
zinsliche Anleihen, Wandelschuldverschreibungen 
und Optionsanleihen, Unternehmensanleihen, 
wertpapiermäßig ausgestaltete Asset-Backed Secu-
rities und Mortgage-Backed Securities sowie weitere 
Anleihen, die mit einem Sicherungsvermögen ver-
knüpft sind; dabei kann sich die Gesellschaft je nach 
Einschätzung der Marktlage sowohl auf eine einzige 
oder auf mehrere der genannten Wertpapiergat-
tungen konzentrieren als auch breit übergreifend 
investieren.

b) Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genuss-
Scheine, sofern der Emittent (bei Aktien vertreten-
den Papieren die Aktiengesellschaft) seinen Sitz in 
Europa (einschließlich Russlands und der Türkei) 
hat.

c) Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genuss-
Scheine von Emittenten mit Sitz in anderen Län-
dern.

d) Indexzertifikate und andere Zertifikate, deren Risiko-
profil mit den unter Buchstabe a) bis c) genannten 
Vermögensgegenständen oder mit den Anlage-
märkten korreliert, denen diese Vermögensgegen-
stände zuzuordnen sind.

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 48  InvG, die auch 
auf Fremdwährung lauten können; dabei kann sich 
die Gesellschaft je nach Einschätzung der Marktlage 
sowohl auf eine einzige oder auf mehrere Währun-
gen konzentrieren als auch breit übergreifend in-
vestieren.

3. Bankguthaben gemäß § 49  InvG, die auch auf 
Fremdwährung lauten können; dabei kann sich die 
Gesellschaft je nach Einschätzung der Marktlage so-
wohl auf eine einzige oder auf mehrere Währungen 
konzentrieren als auch breit übergreifend investie-
ren.

4. Investmentanteile gemäß § 50  InvG, jedoch aus-
schließlich Anteile an solchen Investmentvermögen, 
deren Risikoprofil typischerweise mit den Anlage-
märkten korreliert, denen die unter Nr. 1 bis 3 ge-
nannten Vermögensgegenstände zuzuordnen sind. 
Dabei kann es sich um in- oder ausländische Invest-
mentvermögen gemäß § 50  InvG handeln. Die Ge-
sellschaft kann sich je nach Einschätzung der Markt-
lage sowohl auf ein oder mehrere Investmentver-
mögen konzentrieren, die eine auf nur einen Anla-
gemarkt konzentrierte Anlagepolitik verfolgen, als 
auch breit übergreifend investieren.

 Es werden grundsätzlich nur Anteile an Investment-
vermögen erworben, die direkt oder indirekt von 
der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesell-
schaft, die mit der Gesellschaft durch eine wesentli-
che unmittelbare oder mittelbare Beteiligung ver-
bunden ist, verwaltet werden. Anteile an anderen 

Investmentvermögen werden nur ausnahmsweise 
und nur dann erworben, wenn keines der in Satz 4 
genannten Investmentvermögen die von der Ge-
sellschaft im Einzelfall für notwendig erachtete An-
lagepolitik verfolgt, oder wenn es sich um Anteile an 
einem auf die Nachbildung eines Wertpapierindizes 
ausgerichteten Investmentvermögen handelt, die 
an einer der in § 5 Buchstaben a) und b) der „Allge-
meinen Vertragsbedingungen“ genannten Börsen 
oder organisierten Märkte zum Handel zugelassen 
sind.

5. Derivate gemäß § 51  InvG.
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52  InvG.

§ 2 Anlagegrenzen
(1) Der Anteil der Aktien, Aktien gleichwertigen Papiere 

und Genuss-Scheine im Sinne von § 1 Nr. 1 Buch-
staben b) und c) und Nr. 6 darf vorbehaltlich des 
Absatzes 10 insgesamt 20 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht unter- und 40 % des Wertes des 
Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil 
der Aktien, Aktien gleichwertigen Papiere und Ge-
nuss-Scheine nicht-europäischer Emittenten im Sin-
ne von § 1 Nr. 1 Buchstabe c) und Nr. 6 darf vorbe-
haltlich des Absatzes 10 insgesamt 5 % des Wertes 
des Sondervermögens nicht überschreiten.

(2) Die durchschnittliche, barwertgewichtete Restlauf-
zeit (Duration) des in verzinslichen Vermögensge-
genständen gemäß § 1 Nr. 1 Buchstabe a), Nr. 2, 
Nr. 3 und Nr. 6 angelegten Teils des Sondervermö-
gens, einschließlich der mit den genannten Vermö-
gensgegenständen verbundenen Zinsansprüche, 
muss zwischen drei und neun Jahren liegen. Bei der 
Berechnung werden Derivate auf verzinsliche Wert-
papiere, Zins- und Rentenindizes sowie Zinssätze 
unabhängig von der Währung der zugrunde liegen-
den Vermögensgegenstände berücksichtigt.

(3) Der Anteil der Investmentanteile im Sinne von § 1 
Nr. 4 darf insgesamt 10 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht überschreiten.

(4) Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinsli-
chen Vermögensgegenstände gemäß § 1 Nr. 1 
Buchstabe a), Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 6 darf insgesamt 
10 % des Wertes des Sondervermögens nur über-
schreiten, wenn der über diesen Wert hinausgehen-
de Anteil durch Derivate auf Wechselkurse oder 
Währungen abgesichert ist. Soweit sich Vermö-
gensgegenstände und Verbindlichkeiten in gleicher 
Währung gegenüberstehen, werden sie auf diese 
Grenze nicht angerechnet.

(5) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne 
von § 1 Nr. 1 Buchstabe a) und Nr. 6, die nicht über 
ein Investment Grade-Rating mindestens einer an-
erkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie 
über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings 
nach Einschätzung der Gesellschaft kein solches Ra-
ting erhalten würden, darf vorbehaltlich des Absat-
zes 10 insgesamt 5 % des Wertes des Sondervermö-
gens nicht übersteigen. Wertpapiere, die bei ihrem 
Erwerb für das Sondervermögen über ein Invest-
ment Grade-Rating mindestens einer anerkannten 
Rating-Agentur verfügt haben oder, wenn sie über 
kein Rating verfügt haben, im Falle eines Ratings 
nach Einschätzung der Gesellschaft ein solches Ra-
ting erhalten hätten, werden auch bei Verlust dieser 
Voraussetzung nicht auf die in Satz 1 genannte 
Grenze angerechnet. Allerdings wird die Gesell-
schaft entweder die Veräußerung der in Satz 2 ge-
nannten Wertpapiere innerhalb eines Jahres anstre-
ben oder die Wertpapiere nach spätestens einem 
Jahr auf die in Satz 1 genannte Grenze anrechnen. 
Der Anteil der Wertpapiere nach Satz 1 und nach 
Satz 2 soll vorbehaltlich des Absatzes 10 insgesamt 
10 % des Wertes des Sondervermögens nicht über-
steigen.

(6) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne 
von § 1 Nr. 1 Buchstabe a) und Nr. 6, deren Ausstel-
ler ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifi-
zierung der Weltbank nicht in die Kategorie „hohes 
Bruttovolkseinkommen pro Kopf“ fällt, d.h. nicht als 
„entwickelt“ klassifiziert ist, darf vorbehaltlich des 

Absatzes 10 insgesamt 10 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht überschreiten.

(7) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne 
von § 1 Nr. 1 Buchstabe a), die von der Bundesrepu-
blik Deutschland oder von einem der Bundesrepub-
lik Deutschland zugehörigen Bundesländer ausge-
geben oder garantiert worden sind, darf 35 % des 
Wertes des Sondervermögens überschreiten.

(8) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne 
von § 1 Nr. 1 Buchstabe a) und Nr. 6, die von privat-
rechtlichen Unternehmen und nicht vom Bund, ei-
nem Land, den Europäischen Gemeinschaften, ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder sei-
nen Gebietskörperschaften, einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer 
internationalen Organisation, der mindestens ein 
Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, ga-
rantiert ausgestellt worden sind (Unternehmensan-
leihen), darf vorbehaltlich des Absatzes 10 insge-
samt 30 % des Wertes des Sondervermögens nicht 
übersteigen.

(9) Die in Pension genommenen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente sind auf die Ausstellergren-
zen des § 60 Abs. 1 und 2  InvG, die in Pension ge-
nommenen Investmentanteile auf die Anlagegren-
zen der §§ 61 und 64 Abs. 3  InvG anzurechnen.

 (10) Die in den Absätzen 1 bis 6 und 8 beschriebenen 
Grenzen dürfen über- bzw. unterschritten werden, 
wenn dies durch Wert- oder Laufzeitveränderungen 
von im Sondervermögen enthaltenen Vermögens-
gegenständen, durch Ausübung von Wandlungs-, 
Bezugs- oder Optionsrechten oder durch Verände-
rung des Wertes des gesamten Sondervermögens 
z.B. bei Ausgabe oder Rücknahme von Anteilschei-
nen geschieht. Die Gesellschaft wird in diesen Fällen 
die Wiedereinhaltung der genannten Grenzen un-
ter Wahrung der Interessen der Anleger als vorran-
giges Ziel anstreben.

 (11) Eine Überschreitung der in den Absätzen 1, 5 Satz 3, 
6 und 8 genannten Grenzen durch Erwerb entspre-
chender Vermögensgegenstände ist zulässig, wenn 
gleichzeitig durch den Einsatz von Derivaten sicher-
gestellt ist, dass das jeweilige Marktrisikopotenzial 
insgesamt die Grenzen einhält.

 Die Derivate werden für diese Zwecke mit dem del-
tagewichteten Wert der jeweiligen Basisgegenstän-
de vorzeichengerecht angerechnet. Marktgegenläu-
fige Derivate werden auch dann als risikomindernd 
angerechnet, wenn ihre Basiswerte und die Gegen-
stände des Sondervermögens nicht vollständig 
übereinstimmen.

§ 3 Derivate
Die Gesellschaft kann die in § 9 Absatz 1 der „Allgemei-
nen Vertragsbedingungen“ genannten Derivate und Fi-
nanzinstrumente mit derivativer Komponente mit dem 
Ziel einsetzen,
· das Sondervermögen gegen Verluste durch im Son-

dervermögen vorhandene Vermögensgegenstände 
abzusichern,

· die Portfoliosteuerung effizient durchzuführen, ins-
besondere

· die Anlagegrenzen und Anlagegrundsätze zu erfül-
len bzw. darzustellen, indem Derivate z.B. als Ersatz 
für Direktanlagen in Wertpapieren oder zur Steue-
rung der Duration des zinsbezogenen Teils des Son-
dervermögens eingesetzt werden,

· das Marktrisikopotenzial einzelner, mehrerer oder 
aller zulässigen Vermögensgegenstände innerhalb 
des Sondervermögens zu steigern oder zu vermin-
dern,

· Zusatzerträge durch Übernahme zusätzlicher Risi-
ken zu erzielen sowie

· das Marktrisikopotenzial des Sondervermögens 
über das Marktrisikopotenzial eines voll in Wertpa-
pieren investierten Sondervermögens hinaus zu er-
höhen (sog. „Hebeln“).

Dabei darf die Gesellschaft auch marktgegenläufige 
Derivate oder Finanzinstrumente mit derivativer Kom-
ponente einsetzen, was zu Gewinnen des Sonderver-
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mögens führen kann, wenn die Kurse bestimmter 
Wertpapiere, Anlagemärkte oder Währungen fallen, 
bzw. zu Verlusten des Sondervermögens, wenn diese 
Kurse steigen.

Anteilklassen

§ 4 Anteilklassen
(1) Für das Sondervermögen können Anteilklassen im 

Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich 
der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, 
des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteil-
wertes einschließlich des Einsatzes von Währungs-
sicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, 
der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 
dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung von 
Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Er-
messen der Gesellschaft.

(2) Der Abschluss von Währungskurssicherungsge-
schäften ausschließlich zugunsten einer einzigen 
Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsan-
teilklassen mit einer Währungsabsicherung zuguns-
ten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwäh-
rung) darf die Gesellschaft auch unabhängig von 
§ 9 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ und 
§ 3 Derivate im Sinne von § 51 Absatz 1  InvG auf 
Wechselkurse und Währungen mit dem Ziel einset-
zen, Anteilwertverluste durch wechselkursbedingte 
Verluste von nicht auf die Referenzwährung der An-
teilklasse lautenden Vermögensgegenständen des 
Sondervermögens zu vermeiden. Bei Aktien und Ak-
tien gleichwertigen Papieren gilt ein Wechselkursri-
siko als gegeben, wenn die Währung des Landes, in 
dem der Emittent (bei Aktien vertretenden Papieren 
die Aktiengesellschaft) seinen Sitz hat, von der Refe-
renzwährung der Anteilklasse abweicht. Bei ande-
ren Vermögensgegenständen gilt ein Wechselkurs-
risiko als gegeben, wenn sie auf eine andere als die 
Referenzwährung des Anteilwertes lauten. Der auf 
eine wechselkursgesicherte Anteilklasse entfallende 
Wert der einem Wechselkursrisiko unterliegenden 
und hiergegen nicht abgesicherten Vermögensge-
genstände des Sondervermögens darf insgesamt 
nicht mehr als 10 % des Wertes der Anteilklasse be-
tragen. Der Einsatz der Derivate nach diesem Absatz 
darf sich nicht auf Anteilklassen auswirken, die nicht 
oder gegenüber einer anderen Währung wechsel-
kursgesichert sind.

(3) Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert 
errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer 
Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich 
der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden 
Steuern), die Verwaltungsvergütung und die Ergeb-
nisse aus Währungskurssicherungsgeschäften, die 
auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. ein-
schließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser 
Anteilklasse zugeordnet werden.

(4) Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im 
Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjah-
resbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen 
kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Er-
tragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Rücknahme-
abschlag, Währung des Anteilwertes einschließlich 
des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, 
Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder 
eine Kombination dieser Merkmale) werden im Ver-
kaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht 
im Einzelnen beschrieben. Die Gesellschaft kann 
ferner im Verkaufsprospekt und im Jahres- und 
Halbjahresbericht festlegen, dass der Abschluss ei-
ner besonderen Vereinbarung hinsichtlich der Ver-
waltungsvergütung zwischen dem Anleger und der 
Gesellschaft Voraussetzung für den Erwerb be-
stimmter Anteilklassen ist.

Miteigentum, Ausgabepreis, Rücknahmepreis, 
Rücknahme von Anteilen und Kosten

§ 5 Miteigentum
(1) Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensge-

genständen des Sondervermögens in Höhe ihrer 
Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen unter 
Berücksichtigung der aufgelegten Anteilklassen be-
teiligt.

(2) Die Anteile des Sondervermögens werden in einzel-
nen Anteilscheinen, in Mehrfachurkunden oder in 
Globalurkunden verbrieft. Ein Anspruch auf Aushän-
digung effektiver Stücke besteht nicht.

(3) Die Rechte der Anteilinhaber aus den Anteilschei-
nen mit der ursprünglichen Namensbezeichnung 
„dit-Kapital Plus“ bleiben unberührt. Die Rechte der 
Anteilinhaber aus Anteilscheinen, bei denen die Be-
zeichnung der Depotbank auf den Namen Dresdner 
Bank AG lautet, bleiben unberührt. Diese Anteile be-
sitzen weiterhin Gültigkeit.

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis
(1) Für alle Anteilklassen, für die sowohl im Verkaufs-

prospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht 
die Einhaltung einer Mindestanlagesumme nicht 
vorgesehen ist, beträgt der Ausgabeaufschlag 6 % 
des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, für 
eine oder mehrere dieser Anteilklassen einen niedri-
geren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Für die üb-
rigen Anteilklassen wird kein Ausgabeaufschlag er-
hoben.

(2) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht berechnet.

§ 7 Kosten
(1) Für alle Anteilklassen, für die sowohl im Verkaufs-

prospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht 
die Einhaltung einer Mindestanlagesumme nicht 
vorgesehen ist, beträgt die tägliche Vergütung für 
die Verwaltung des Sondervermögens 1,5 % p.a. des 
anteiligen Wertes des Sondervermögens, errechnet 
auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwer-
tes. Für die übrigen Anteilklassen beträgt die tägli-
che Vergütung für die Verwaltung des Sonderver-
mögens 0,75 % p.a. des anteiligen Wertes des Son-
dervermögens, errechnet auf Basis des börsentäg-
lich ermittelten Inventarwertes. Es steht der Gesell-
schaft frei, in einzelnen oder mehreren Anteilklas-
sen eine niedrigere Vergütung zu berechnen. Für 
die Anteilklassen, für die sowohl im Verkaufspros-
pekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht der 
Abschluss einer besonderen Vereinbarung zwi-
schen dem Anleger und der Gesellschaft als Voraus-
setzung für den Erwerb dieser Anteilklassen vorge-
sehen ist, wird die Verwaltungsvergütung nicht 
dem Sondervermögen belastet, sondern dem Anle-
ger unmittelbar berechnet.

(2) Daneben erhält die Gesellschaft eine tägliche Admi-
nistrationsgebühr in Höhe von 0,5 % p.a. des Wertes 
des Sondervermögens, errechnet auf Basis des bör-
sentäglich ermittelten Inventarwertes. Es steht der 
Gesellschaft frei, in einzelnen oder mehreren Anteil-
klassen eine niedrigere Administrationsgebühr zu 
berechnen. Mit dieser Administrationsgebühr sind 
folgende Vergütungen und Aufwendungen abge-
deckt und werden dem Sondervermögen nicht se-
parat belastet:

a) Vergütung für die Depotbank,
b) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der 

banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländi-
scher Wertpapiere im Ausland,

c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anle-
ger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte,

d) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halb-
jahresberichte sowie des Auflösungsberichts, der 
Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Ausschüt-
tungen bzw. der thesaurierten Erträge,

e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch 
den Abschlussprüfer der Gesellschaft, einschließlich 
der Kosten der Bescheinigung, dass die steuerlichen 
Angaben nach den Regeln des deutschen Steuer-
rechts ermittelt wurden,

f) ggf. Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch 
Dritte,

g) ggf. Kosten für die Einlösung der Ertragsscheine,
h) ggf. Kosten für die Ertragsschein-Bogenerneuerung.
(3) Neben der Vergütung nach Absatz 1 und Absatz 2 

erhält die Gesellschaft eine weitere tägliche Vergü-
tung. Diese Vergütung beträgt 0,75 % p.a. des antei-
ligen Wertes des Sondervermögens, errechnet auf 
Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes. 
Die Gesellschaft kann diese Vergütung als Ver-
triebsprovision an die Vertriebsstellen weiterleiten. 
Es steht der Gesellschaft frei, in einzelnen oder 
mehreren Anteilklassen eine niedrigere Vergütung 
zu berechnen.

(4) Die Vergütungen gemäß Absatz 1 bis Absatz 3 kön-
nen dem Sondervermögen jederzeit entnommen 
werden.

(5) Daneben gehen die folgenden Aufwendungen zu-
lasten des Sondervermögens:

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Ver-
äußerung von Vermögensgegenständen (ein-
schließlich der daran nach Marktusancen ggf. ge-
koppelten Zurverfügungstellung von Research- und 
Analyseleistungen) und der Inanspruchnahme ban-
kenüblicher Wertpapierdarlehensprogramme ent-
stehende Kosten,

b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung 
und Verwahrung eventuell entstehende Steuern,

c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung 
berechtigt erscheinender, dem Sondervermögen 
zuzuordnender Rechtsansprüche sowie für die Ab-
wehr unberechtigt erscheinender, auf das Sonder-
vermögen bezogener Forderungen,

d) Kosten für die Prüfung, Geltendmachung und 
Durchsetzung eventueller Ansprüche auf Reduzie-
rung, Anrechnung bzw. Erstattung von Quellensteu-
ern oder anderer Steuern bzw. fiskalischer Abgaben.

(6) Beim Erwerb von Anteilen an anderen Investment-
vermögen darf die das andere Investmentvermögen 
verwaltende Gesellschaft für den Erwerb und die 
Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rück-
nahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat 
im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Ver-
gütung offen zu legen, die dem Sondervermögen 
von der das andere Investmentvermögen verwal-
tenden Gesellschaft als Verwaltungsvergütung für 
die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berech-
net wurde.

Ertragsverwendung und Geschäftsjahr

§ 8 Ausschüttung
(1) Für ausschüttende Anteilklassen schüttet die Gesell-

schaft grundsätzlich die während des Geschäftsjah-
res für Rechnung des Sondervermögens angefalle-
nen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 
Zinsen, Dividenden und Erträge aus Investmentan-
teilen sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensions-
geschäften – unter Berücksichtigung des zugehöri-
gen Ertragsausgleichs – anteilig aus. Veräußerungs-
gewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichti-
gung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können 
ebenfalls zur Ausschüttung anteilig herangezogen 
werden.

(2) Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 
können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjah-
ren insoweit vorgetragen werden, als die Summe 
der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen Wer-
tes des Sondervermögens zum Ende des Geschäfts-
jahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfge-
schäftsjahren können vollständig vorgetragen wer-
den.

(3) Im Interesse der Substanzerhaltung können anteili-
ge Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollstän-
dig zur Wiederanlage im Sondervermögen be-
stimmt werden.

(4) Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von drei 
Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres.

(5) Eine Zwischenausschüttung ist ausnahmsweise zu-
lässig, wenn das Sondervermögen nach § 40 des In-
vestmentgesetzes mit einem anderen Sonderver-
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mögen bzw. ein anderes Sondervermögen mit die-
sem Sondervermögen zusammengelegt werden 
soll.

§ 9 Thesaurierung
(1) Für thesaurierende Anteilklassen legt die Gesell-

schaft die während des Geschäftsjahres für Rech-
nung des Sondervermögens angefallenen und nicht 
zur Kostendeckung verwendeten Dividenden, Zin-
sen, Erträge aus Investmentanteilen sowie Entgelte 
aus Darlehens- und Pensionsgeschäften und sonsti-
gen Erträge sowie die Veräußerungsgewinne – un-
ter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsaus-
gleichs – im Sondervermögen anteilig wieder an.

(2) Eine Zwischenausschüttung ist ausnahmsweise zu-
lässig, wenn das Sondervermögen nach § 40 des In-
vestmentgesetzes mit einem anderen Sonderver-
mögen bzw. ein anderes Sondervermögen mit die-
sem Sondervermögen zusammengelegt werden 
soll.

§ 10 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Sondervermögens ist das Kalen-
derjahr.
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Fassung ab 15. Juli 2011

Besondere Vertragsbedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den An-
legern und der Allianz Global Investors Kapitalanla-
gegesellschaft mbH, Frankfurt am Main, (nachste-
hend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesell-
schaft aufgelegte richtlinienkonforme Sondervermögen

Kapital Plus,

die nur in Verbindung mit den von der Gesellschaft für 
richtlinienkonforme Sondervermögen aufgestellten 
„Allgemeinen Vertragsbedingungen“ gelten.

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

§ 1 Vermögensgegenstände
Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende 
Vermögensgegenstände erwerben:
1. Wertpapiere gemäß § 47  InvG, jedoch nur solche 

der nachstehend bezeichneten Gattungen:
a) Verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Staatsanlei-

hen, Pfandbriefe und ähnliche ausländische, von 
Kreditinstituten begebene grundpfandrechtlich ge-
sicherte Schuldverschreibungen, Kommunalschuld-
verschreibungen, Nullkuponanleihen, variabel ver-
zinsliche Anleihen, Wandelschuldverschreibungen 
und Optionsanleihen, Unternehmensanleihen, 
wertpapiermäßig ausgestaltete Asset-Backed Secu-
rities und Mortgage-Backed Securities sowie weitere 
Anleihen, die mit einem Sicherungsvermögen ver-
knüpft sind; dabei kann sich die Gesellschaft je nach 
Einschätzung der Marktlage sowohl auf eine einzige 
oder auf mehrere der genannten Wertpapiergat-
tungen konzentrieren als auch breit übergreifend 
investieren.

b) Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genuss-
Scheine, sofern der Emittent (bei Aktien vertreten-
den Papieren die Aktiengesellschaft) seinen Sitz in 
Europa (einschließlich Russlands und der Türkei) 
hat.

c) Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genuss-
Scheine von Emittenten mit Sitz in anderen Län-
dern.

d) Indexzertifikate und andere Zertifikate, deren Risiko-
profil mit den unter Buchstabe a) bis c) genannten 
Vermögensgegenständen oder mit den Anlage-
märkten korreliert, denen diese Vermögensgegen-
stände zuzuordnen sind.

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 48  InvG, die auch 
auf Fremdwährung lauten können; dabei kann sich 
die Gesellschaft je nach Einschätzung der Marktlage 
sowohl auf eine einzige oder auf mehrere Währun-
gen konzentrieren als auch breit übergreifend in-
vestieren.

3. Bankguthaben gemäß § 49  InvG, die auch auf 
Fremdwährung lauten können; dabei kann sich die 
Gesellschaft je nach Einschätzung der Marktlage so-
wohl auf eine einzige oder auf mehrere Währungen 
konzentrieren als auch breit übergreifend investie-
ren.

4. Investmentanteile gemäß § 50  InvG, jedoch aus-
schließlich Anteile an solchen Investmentvermögen, 
deren Risikoprofil typischerweise mit den Anlage-
märkten korreliert, denen die unter Nr. 1 bis 3 ge-
nannten Vermögensgegenstände zuzuordnen sind. 
Dabei kann es sich um in- oder ausländische Invest-
mentvermögen gemäß § 50  InvG handeln. Die Ge-
sellschaft kann sich je nach Einschätzung der Markt-
lage sowohl auf ein oder mehrere Investmentver-
mögen konzentrieren, die eine auf nur einen Anla-
gemarkt konzentrierte Anlagepolitik verfolgen, als 
auch breit übergreifend investieren.

 Es werden grundsätzlich nur Anteile an Investment-
vermögen erworben, die direkt oder indirekt von 
der Gesellschaft selbst oder einer anderen Gesell-
schaft, die mit der Gesellschaft durch eine wesentli-
che unmittelbare oder mittelbare Beteiligung ver-
bunden ist, verwaltet werden. Anteile an anderen 

Investmentvermögen werden nur ausnahmsweise 
und nur dann erworben, wenn keines der in Satz 4 
genannten Investmentvermögen die von der Ge-
sellschaft im Einzelfall für notwendig erachtete An-
lagepolitik verfolgt, oder wenn es sich um Anteile an 
einem auf die Nachbildung eines Wertpapierindizes 
ausgerichteten Investmentvermögen handelt, die 
an einer der in § 5 Buchstaben a) und b) der „Allge-
meinen Vertragsbedingungen“ genannten Börsen 
oder organisierten Märkte zum Handel zugelassen 
sind.

5. Derivate gemäß § 51  InvG.
6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52  InvG.

§ 2 Anlagegrenzen
(1) Der Anteil der Aktien, Aktien gleichwertigen Papiere 

und Genuss-Scheine im Sinne von § 1 Nr. 1 Buch-
staben b) und c) und Nr. 6 darf vorbehaltlich des 
Absatzes 10 insgesamt 20 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht unter- und 40 % des Wertes des 
Sondervermögens nicht überschreiten. Der Anteil 
der Aktien, Aktien gleichwertigen Papiere und Ge-
nuss-Scheine nicht-europäischer Emittenten im Sin-
ne von § 1 Nr. 1 Buchstabe c) und Nr. 6 darf vorbe-
haltlich des Absatzes 10 insgesamt 5 % des Wertes 
des Sondervermögens nicht überschreiten.

(2) Die durchschnittliche, barwertgewichtete Restlauf-
zeit (Duration) des in verzinslichen Vermögensge-
genständen gemäß § 1 Nr. 1 Buchstabe a), Nr. 2, 
Nr. 3 und Nr. 6 angelegten Teils des Sondervermö-
gens, einschließlich der mit den genannten Vermö-
gensgegenständen verbundenen Zinsansprüche, 
muss zwischen drei und neun Jahren liegen. Bei der 
Berechnung werden Derivate auf verzinsliche Wert-
papiere, Zins- und Rentenindizes sowie Zinssätze 
unabhängig von der Währung der zugrunde liegen-
den Vermögensgegenstände berücksichtigt.

(3) Der Anteil der Investmentanteile im Sinne von § 1 
Nr. 4 darf insgesamt 10 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht überschreiten.

(4) Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinsli-
chen Vermögensgegenstände gemäß § 1 Nr. 1 
Buchstabe a), Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 6 darf insgesamt 
10 % des Wertes des Sondervermögens nur über-
schreiten, wenn der über diesen Wert hinausgehen-
de Anteil durch Derivate auf Wechselkurse oder 
Währungen abgesichert ist. Soweit sich Vermö-
gensgegenstände und Verbindlichkeiten in gleicher 
Währung gegenüberstehen, werden sie auf diese 
Grenze nicht angerechnet.

(5) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne 
von § 1 Nr. 1 Buchstabe a) und Nr. 6, die nicht über 
ein Investment Grade-Rating mindestens einer an-
erkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie 
über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings 
nach Einschätzung der Gesellschaft kein solches Ra-
ting erhalten würden, darf vorbehaltlich des Absat-
zes 10 insgesamt 5 % des Wertes des Sondervermö-
gens nicht übersteigen. Wertpapiere, die bei ihrem 
Erwerb für das Sondervermögen über ein Invest-
ment Grade-Rating mindestens einer anerkannten 
Rating-Agentur verfügt haben oder, wenn sie über 
kein Rating verfügt haben, im Falle eines Ratings 
nach Einschätzung der Gesellschaft ein solches Ra-
ting erhalten hätten, werden auch bei Verlust dieser 
Voraussetzung nicht auf die in Satz 1 genannte 
Grenze angerechnet. Allerdings wird die Gesell-
schaft entweder die Veräußerung der in Satz 2 ge-
nannten Wertpapiere innerhalb eines Jahres anstre-
ben oder die Wertpapiere nach spätestens einem 
Jahr auf die in Satz 1 genannte Grenze anrechnen. 
Der Anteil der Wertpapiere nach Satz 1 und nach 
Satz 2 soll vorbehaltlich des Absatzes 10 insgesamt 
10 % des Wertes des Sondervermögens nicht über-
steigen.

(6) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne 
von § 1 Nr. 1 Buchstabe a) und Nr. 6, deren Ausstel-
ler ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifi-
zierung der Weltbank nicht in die Kategorie „hohes 
Bruttovolkseinkommen pro Kopf“ fällt, d.h. nicht als 
„entwickelt“ klassifiziert ist, darf vorbehaltlich des 

Absatzes 10 insgesamt 10 % des Wertes des Sonder-
vermögens nicht überschreiten.

(7) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne 
von § 1 Nr. 1 Buchstabe a), die von der Bundesrepu-
blik Deutschland, von einem der Bundesrepublik 
Deutschland zugehörigen Bundesländer, von den 
Europäischen Gemeinschaften, von einem Mit-
gliedsstaat der Europäischen Union oder seinen Ge-
bietskörperschaften, von einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, von einem Mitgliedsstaat der OECD 
oder von einer internationalen Organisation, der 
mindestens ein Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union angehört, ausgegeben oder garantiert wor-
den sind, darf 35 % des Wertes des Sondervermö-
gens überschreiten.

(8) Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere im Sinne 
von § 1 Nr. 1 Buchstabe a) und Nr. 6, die von privat-
rechtlichen Unternehmen und nicht vom Bund, ei-
nem Land, den Europäischen Gemeinschaften, ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder sei-
nen Gebietskörperschaften, einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer 
internationalen Organisation, der mindestens ein 
Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, ga-
rantiert ausgestellt worden sind (Unternehmensan-
leihen), darf vorbehaltlich des Absatzes 10 insge-
samt 30 % des Wertes des Sondervermögens nicht 
übersteigen.

(9) Die in Pension genommenen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente sind auf die Ausstellergren-
zen des § 60 Abs. 1 und 2  InvG, die in Pension ge-
nommenen Investmentanteile auf die Anlagegren-
zen der §§ 61 und 64 Abs. 3  InvG anzurechnen.

 (10) Die in den Absätzen 1 bis 6 und 8 beschriebenen 
Grenzen dürfen über- bzw. unterschritten werden, 
wenn dies durch Wert- oder Laufzeitveränderungen 
von im Sondervermögen enthaltenen Vermögens-
gegenständen, durch Ausübung von Wandlungs-, 
Bezugs- oder Optionsrechten oder durch Verände-
rung des Wertes des gesamten Sondervermögens 
z.B. bei Ausgabe oder Rücknahme von Anteilschei-
nen geschieht. Die Gesellschaft wird in diesen Fällen 
die Wiedereinhaltung der genannten Grenzen un-
ter Wahrung der Interessen der Anleger als vorran-
giges Ziel anstreben.

 (11) Eine Überschreitung der in den Absätzen 1, 5 Satz 3, 
6 und 8 genannten Grenzen durch Erwerb entspre-
chender Vermögensgegenstände ist zulässig, wenn 
gleichzeitig durch den Einsatz von Derivaten sicher-
gestellt ist, dass das jeweilige Marktrisikopotenzial 
insgesamt die Grenzen einhält.

 Die Derivate werden für diese Zwecke mit dem del-
tagewichteten Wert der jeweiligen Basisgegenstän-
de vorzeichengerecht angerechnet. Marktgegenläu-
fige Derivate werden auch dann als risikomindernd 
angerechnet, wenn ihre Basiswerte und die Gegen-
stände des Sondervermögens nicht vollständig 
übereinstimmen.

§ 3 Derivate
Die Gesellschaft kann die in § 9 Absatz 1 der „Allgemei-
nen Vertragsbedingungen“ genannten Derivate und Fi-
nanzinstrumente mit derivativer Komponente mit dem 
Ziel einsetzen,
· das Sondervermögen gegen Verluste durch im Son-

dervermögen vorhandene Vermögensgegenstände 
abzusichern,

· die Portfoliosteuerung effizient durchzuführen, ins-
besondere

· die Anlagegrenzen und Anlagegrundsätze zu erfül-
len bzw. darzustellen, indem Derivate z.B. als Ersatz 
für Direktanlagen in Wertpapieren oder zur Steue-
rung der Duration des zinsbezogenen Teils des Son-
dervermögens eingesetzt werden,

· das Marktrisikopotenzial einzelner, mehrerer oder 
aller zulässigen Vermögensgegenstände innerhalb 
des Sondervermögens zu steigern oder zu vermin-
dern,
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· Zusatzerträge durch Übernahme zusätzlicher Risi-
ken zu erzielen sowie

· das Marktrisikopotenzial des Sondervermögens 
über das Marktrisikopotenzial eines voll in Wertpa-
pieren investierten Sondervermögens hinaus zu er-
höhen (sog. „Hebeln“).

Dabei darf die Gesellschaft auch marktgegenläufige 
Derivate oder Finanzinstrumente mit derivativer Kom-
ponente einsetzen, was zu Gewinnen des Sonderver-
mögens führen kann, wenn die Kurse bestimmter 
Wertpapiere, Anlagemärkte oder Währungen fallen, 
bzw. zu Verlusten des Sondervermögens, wenn diese 
Kurse steigen.

Anteilklassen

§ 4 Anteilklassen
(1) Für das Sondervermögen können Anteilklassen im 

Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Vertragsbe-
dingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich 
der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, 
des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteil-
wertes einschließlich des Einsatzes von Währungs-
sicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, 
der Mindestanlagesumme oder einer Kombination 
dieser Merkmale unterscheiden. Die Bildung von 
Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Er-
messen der Gesellschaft.

(2) Der Abschluss von Währungskurssicherungsge-
schäften ausschließlich zugunsten einer einzigen 
Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsan-
teilklassen mit einer Währungsabsicherung zuguns-
ten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwäh-
rung) darf die Gesellschaft auch unabhängig von 
§ 9 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ und 
§ 3 Derivate im Sinne von § 51 Absatz 1  InvG auf 
Wechselkurse und Währungen mit dem Ziel einset-
zen, Anteilwertverluste durch wechselkursbedingte 
Verluste von nicht auf die Referenzwährung der An-
teilklasse lautenden Vermögensgegenständen des 
Sondervermögens zu vermeiden. Bei Aktien und Ak-
tien gleichwertigen Papieren gilt ein Wechselkursri-
siko als gegeben, wenn die Währung des Landes, in 
dem der Emittent (bei Aktien vertretenden Papieren 
die Aktiengesellschaft) seinen Sitz hat, von der Refe-
renzwährung der Anteilklasse abweicht. Bei ande-
ren Vermögensgegenständen gilt ein Wechselkurs-
risiko als gegeben, wenn sie auf eine andere als die 
Referenzwährung des Anteilwertes lauten. Der auf 
eine wechselkursgesicherte Anteilklasse entfallende 
Wert der einem Wechselkursrisiko unterliegenden 
und hiergegen nicht abgesicherten Vermögensge-
genstände des Sondervermögens darf insgesamt 
nicht mehr als 10 % des Wertes der Anteilklasse be-
tragen. Der Einsatz der Derivate nach diesem Absatz 
darf sich nicht auf Anteilklassen auswirken, die nicht 
oder gegenüber einer anderen Währung wechsel-
kursgesichert sind.

(3) Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert 
errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer 
Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich 
der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden 
Steuern), die Verwaltungsvergütung und die Ergeb-
nisse aus Währungskurssicherungsgeschäften, die 
auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. ein-
schließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser 
Anteilklasse zugeordnet werden.

(4) Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im 
Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjah-
resbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen 
kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Er-
tragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Rücknahme-
abschlag, Währung des Anteilwertes einschließlich 
des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, 
Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder 
eine Kombination dieser Merkmale) werden im Ver-
kaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht 
im Einzelnen beschrieben. Die Gesellschaft kann 
ferner im Verkaufsprospekt und im Jahres- und 
Halbjahresbericht festlegen, dass der Abschluss ei-
ner besonderen Vereinbarung hinsichtlich der Ver-

waltungsvergütung zwischen dem Anleger und der 
Gesellschaft Voraussetzung für den Erwerb be-
stimmter Anteilklassen ist.

Miteigentum, Ausgabepreis, Rücknahmepreis, 
Rücknahme von Anteilen und Kosten

§ 5 Miteigentum
(1) Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensge-

genständen des Sondervermögens in Höhe ihrer 
Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen unter 
Berücksichtigung der aufgelegten Anteilklassen be-
teiligt.

(2) Die Anteile des Sondervermögens werden in einzel-
nen Anteilscheinen, in Mehrfachurkunden oder in 
Globalurkunden verbrieft. Ein Anspruch auf Aushän-
digung effektiver Stücke besteht nicht.

(3) Die Rechte der Anteilinhaber aus den Anteilschei-
nen mit der ursprünglichen Namensbezeichnung 
„dit-Kapital Plus“ bleiben unberührt. Die Rechte der 
Anteilinhaber aus Anteilscheinen, bei denen die Be-
zeichnung der Depotbank auf den Namen Dresdner 
Bank AG lautet, bleiben unberührt. Diese Anteile be-
sitzen weiterhin Gültigkeit.

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis
(1) Für alle Anteilklassen, für die sowohl im Verkaufs-

prospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht 
die Einhaltung einer Mindestanlagesumme nicht 
vorgesehen ist, beträgt der Ausgabeaufschlag 6 % 
des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, für 
eine oder mehrere dieser Anteilklassen einen niedri-
geren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Für die üb-
rigen Anteilklassen wird kein Ausgabeaufschlag er-
hoben.

(2) Ein Rücknahmeabschlag wird nicht berechnet.

§ 7 Kosten
(1) Für alle Anteilklassen, für die sowohl im Verkaufs-

prospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht 
die Einhaltung einer Mindestanlagesumme nicht 
vorgesehen ist, beträgt die tägliche Vergütung für 
die Verwaltung des Sondervermögens 1,5 % p.a. des 
anteiligen Wertes des Sondervermögens, errechnet 
auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwer-
tes. Für die übrigen Anteilklassen beträgt die tägli-
che Vergütung für die Verwaltung des Sonderver-
mögens 0,75 % p.a. des anteiligen Wertes des Son-
dervermögens, errechnet auf Basis des börsentäg-
lich ermittelten Inventarwertes. Es steht der Gesell-
schaft frei, in einzelnen oder mehreren Anteilklas-
sen eine niedrigere Vergütung zu berechnen. Für 
die Anteilklassen, für die sowohl im Verkaufspros-
pekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht der 
Abschluss einer besonderen Vereinbarung zwi-
schen dem Anleger und der Gesellschaft als Voraus-
setzung für den Erwerb dieser Anteilklassen vorge-
sehen ist, wird die Verwaltungsvergütung nicht 
dem Sondervermögen belastet, sondern dem Anle-
ger unmittelbar berechnet.

(2) Daneben erhält die Gesellschaft eine tägliche Admi-
nistrationsgebühr in Höhe von 0,5 % p.a. des Wertes 
des Sondervermögens, errechnet auf Basis des bör-
sentäglich ermittelten Inventarwertes. Es steht der 
Gesellschaft frei, in einzelnen oder mehreren Anteil-
klassen eine niedrigere Administrationsgebühr zu 
berechnen. Mit dieser Administrationsgebühr sind 
folgende Vergütungen und Aufwendungen abge-
deckt und werden dem Sondervermögen nicht se-
parat belastet:

a) Vergütung für die Depotbank,
b) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der 

banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländi-
scher Wertpapiere im Ausland,

c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anle-
ger bestimmten Jahres- und Halbjahresberichte,

d) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halb-
jahresberichte sowie des Auflösungsberichts, der 
Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Ausschüt-
tungen bzw. der thesaurierten Erträge,

e) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch 
den Abschlussprüfer der Gesellschaft, einschließlich 
der Kosten der Bescheinigung, dass die steuerlichen 
Angaben nach den Regeln des deutschen Steuer-
rechts ermittelt wurden,

f) ggf. Kosten zur Analyse des Anlageerfolges durch 
Dritte,

g) ggf. Kosten für die Einlösung der Ertragsscheine,
h) ggf. Kosten für die Ertragsschein-Bogenerneuerung.
(3) Neben der Vergütung nach Absatz 1 und Absatz 2 

erhält die Gesellschaft eine weitere tägliche Vergü-
tung. Diese Vergütung beträgt 0,75 % p.a. des antei-
ligen Wertes des Sondervermögens, errechnet auf 
Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes. 
Die Gesellschaft kann diese Vergütung als Ver-
triebsprovision an die Vertriebsstellen weiterleiten. 
Es steht der Gesellschaft frei, in einzelnen oder 
mehreren Anteilklassen eine niedrigere Vergütung 
zu berechnen.

(4) Die Vergütungen gemäß Absatz 1 bis Absatz 3 kön-
nen dem Sondervermögen jederzeit entnommen 
werden.

(5) Daneben gehen die folgenden Aufwendungen zu-
lasten des Sondervermögens:

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Ver-
äußerung von Vermögensgegenständen (ein-
schließlich der daran nach Marktusancen ggf. ge-
koppelten Zurverfügungstellung von Research- und 
Analyseleistungen) und der Inanspruchnahme ban-
kenüblicher Wertpapierdarlehensprogramme ent-
stehende Kosten,

b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung 
und Verwahrung eventuell entstehende Steuern,

c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung 
berechtigt erscheinender, dem Sondervermögen 
zuzuordnender Rechtsansprüche sowie für die Ab-
wehr unberechtigt erscheinender, auf das Sonder-
vermögen bezogener Forderungen,

d) Kosten für die Prüfung, Geltendmachung und 
Durchsetzung eventueller Ansprüche auf Reduzie-
rung, Anrechnung bzw. Erstattung von Quellensteu-
ern oder anderer Steuern bzw. fiskalischer Abgaben.

(6) Beim Erwerb von Anteilen an anderen Investment-
vermögen darf die das andere Investmentvermögen 
verwaltende Gesellschaft für den Erwerb und die 
Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rück-
nahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat 
im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Ver-
gütung offen zu legen, die dem Sondervermögen 
von der das andere Investmentvermögen verwal-
tenden Gesellschaft als Verwaltungsvergütung für 
die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berech-
net wurde.

Ertragsverwendung und Geschäftsjahr

§ 8 Ausschüttung
(1) Für ausschüttende Anteilklassen schüttet die Gesell-

schaft grundsätzlich die während des Geschäftsjah-
res für Rechnung des Sondervermögens angefalle-
nen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 
Zinsen, Dividenden und Erträge aus Investmentan-
teilen sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensions-
geschäften – unter Berücksichtigung des zugehöri-
gen Ertragsausgleichs – anteilig aus. Veräußerungs-
gewinne und sonstige Erträge – unter Berücksichti-
gung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können 
ebenfalls zur Ausschüttung anteilig herangezogen 
werden.

(2) Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 
können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjah-
ren insoweit vorgetragen werden, als die Summe 
der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen Wer-
tes des Sondervermögens zum Ende des Geschäfts-
jahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfge-
schäftsjahren können vollständig vorgetragen wer-
den.

(3) Im Interesse der Substanzerhaltung können anteili-
ge Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollstän-
dig zur Wiederanlage im Sondervermögen be-
stimmt werden.
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(4) Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von drei 
Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres.

(5) Eine Zwischenausschüttung ist ausnahmsweise zu-
lässig, wenn das Sondervermögen nach § 40 des In-
vestmentgesetzes mit einem anderen Sonderver-
mögen bzw. ein anderes Sondervermögen mit die-
sem Sondervermögen zusammengelegt werden 
soll.

§ 9 Thesaurierung
(1) Für thesaurierende Anteilklassen legt die Gesell-

schaft die während des Geschäftsjahres für Rech-
nung des Sondervermögens angefallenen und nicht 
zur Kostendeckung verwendeten Dividenden, Zin-
sen, Erträge aus Investmentanteilen sowie Entgelte 
aus Darlehens- und Pensionsgeschäften und sonsti-
gen Erträge sowie die Veräußerungsgewinne – un-
ter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsaus-
gleichs – im Sondervermögen anteilig wieder an.

(2) Eine Zwischenausschüttung ist ausnahmsweise zu-
lässig, wenn das Sondervermögen nach § 40 des In-
vestmentgesetzes mit einem anderen Sonderver-
mögen bzw. ein anderes Sondervermögen mit die-
sem Sondervermögen zusammengelegt werden 
soll.

§ 10 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Sondervermögens ist das Kalen-
derjahr.
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Ihre Partner

Sie erreichen uns auch über Internet: www.allianzglobalinvestors.de

Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mainzer Landstraße 11–13
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069/263-140
Telefax: 069/263-14186

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital: Euro 37,0 Mio.
Haftendes Eigenkapital:
Euro 368,7 Mio.
Stand: 31.12.2010

Gesellschafter

Allianz Global Investors
Europe Holding  GmbH
Frankfurt am Main

Depotbank

Commerzbank AG
Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Commerzbank AG
60261 Frankfurt am Main
Tel.: 069/1362-0

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital: Euro 21,1 Mrd.
Haftendes Eigenkapital:
Euro 33,1 Mrd.
Stand: 31.12.2010

Besondere Orderannahmestelle

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

Aufsichtsrat

Elizabeth Corley
Vorsitzende
Mitglied des Vorstands
der Allianz Global Investors AG
München

Stefan Baumjohann
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Frankfurt am Main

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Maria-Rosa Vulcano
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Frankfurt am Main

Dr. Markus Rieß
Mitglied des Vorstands der
Allianz Deutschland AG
München

Dr. Wolfgang Röller
Ehrenvorsitzender
Frankfurt am Main

Martin Zielke
Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

James D. Dilworth
Sprecher

Andrew Bosomworth

Michael Hartmann

Daniel Lehmann

Andreas Utermann

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main

Hinweis:
Angaben wesentlicher Bedeutung 
werden in den regelmäßig zu erstel-
lenden Berichten jeweils aktualisiert.

Stand: 1. Juni 2011
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Hinweis für 
Anlegerinnen und 
Anleger in der Republik 
Österreich

Der Vertrieb der Anteile des Kapital Plus in der Republik 
Österreich ist gemäß § 36 InvFG der Finanzmarktaufsicht 
(Wien) angezeigt worden.

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien

Bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle 
können Rücknahmeanträge für Anteile des vorgenann-
ten Sondervermögens eingereicht und die Rücknah-
meerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zah-
lungen durch die österreichische Zahl- und Informati-
onsstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar 
in Euro ausgezahlt werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informati-
onsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die 
Anleger kostenlos erhältlich wie z.B.

· der Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedin-
gungen,

· die wesentlichen Anlegerinformationen,
· die Jahres- und Halbjahresberichte,
· die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber 
den Abgabenbehörden

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer 
Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Er-
träge im Sinne von § 40 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende 
Kreditinstitut bestellt:

Allianz Investmentbank AG
Hietzinger Kai 101–105
A-1130 Wien
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